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Vorwort 

Familien mit Migrationshintergrund leben in Deutschland unter heterogenen Bedingungen hin-
sichtlich ihres Rechtsstatus, ihrer Zuwanderungsgeschichte und ihres Zugangs zu Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe. Mit dem gesellschaftlichen Anspruch, gleiche Teilhabechancen für alle 
Kinder zu schaffen, kommt auch den Kindertageseinrichtungen eine wichtige Rolle zu.

In der vorliegenden Expertise analysiert Christine Preiß integrationspolitische Positionen, Ak-
tivitäten und rechtliche Rahmenbedingungen, die den Lebensalltag von Familien und Kindern 
mit Migrationshintergrund prägen. Ausgehend von einer Zustandsbeschreibung formuliert sie 
(bildungs-)politische Handlungsbedarfe. Mit einer exemplarischen Darstellung von Praxisansätzen 
zur Zusammenarbeit mit Eltern zeigt sie, unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit mit 
Kindern und Eltern mit Migrationshintergrund gelingen kann. 

Diese Expertise wurde für die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) erstellt 
und knüpft an die thematische Arbeit der Expertengruppe „Inklusive Frühpädagogik im Kontext 
von Migration“ an. Die Verantwortung für die fachliche Aufbereitung der Inhalte liegt bei der Au-
torin. Die Ergebnisse dieser Expertise bieten Hintergrundinformationen für die Entwicklung von 
Weiterbildungsangeboten und sollen zudem den fachlichen und fachpolitischen Diskurs anregen.

Unser Dank gilt Angelika Diller, die die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte von 
Beginn an bis zu ihrem Ausscheiden in den Ruhestand als Projektleitung begleitet und auch diese 
Publikation betreut hat.

München, im August 2013

 

Prof. Dr. Anke König     
Projektleitung WiFF     
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Einleitung

1 Einleitung

Zum Thema
Die Bundesrepublik Deutschland gilt mittlerweile als 
Einwanderungsland. Die Folgen der Zuwanderung 
durchziehen inzwischen alle gesellschaftlichen Be-
reiche, sie prägen den Lebensalltag von Familien und 
Kindern und nehmen Einfluss auf die institutionellen 
Bildungs- und Erziehungsprozesse. 

Zuwanderung ist aufgrund wirtschaftlicher und 
soziodemografischer Entwicklungen zwangsläufig, 
dennoch wird das Thema Migration und Integration 
nicht nur in der (medialen) Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert. 

Die Stellungnahmen aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft machen die Gestaltung der Eingliede-
rungsprozesse als eine integrationspolitische Not-
wendigkeit deutlich, insbesondere für die Bereiche 
Bildung und Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung so-
wie für das soziale Zusammenleben auf kommunaler 
Ebene. Die daraus resultierenden Handlungsanforde-
rungen sind nur als (dauerhafte) Querschnittsaufgabe 
unterschiedlicher Politikbereiche und unter breiter 
Beteiligung gesellschaftlicher Akteure zu lösen (Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration SVR 2011, 2010; Bundesjugendkuratori-
um 2008, 2005; Bruhns 2006; Wildung 2006; Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
BMFSFJ 2000). Die Rolle, die die Kindertagesbetreuung 
hierbei spielen kann, ist im engeren Sinne Gegenstand 
dieser Expertise, wobei herauszustellen ist, dass die bil-
dungspolitische Antwort auf den Integrationsbedarf 
ein relativ neues Phänomen ist.

Zum Aufbau der Expertise
Mit dieser Expertise werden Hintergrundinformati-
onen zu einzelnen Aspekten des komplexen Themen-
feldes „Migration und Integration“ bereitgestellt. 

Das Kapitel 1 zeigt in einem historischen Rückblick 
auf die Nachkriegsgeschichte die wichtigsten integra-
tionspolitischen Entwicklungslinien auf. 

Das Kapitel 2 skizziert die aktuelle Situation des 
Einwanderungslandes Deutschland. Damit werden 
Einblicke in die gesellschaftliche Migrationsrealität, 
in die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren 

Folgen für die Lebenssituation der davon betroffenen 
Kinder, Jugendlichen und Familien gegeben – ver-
bunden mit der Frage nach den gesellschafts- und 
bildungspolitischen Herausforderungen.
Das Kapitel 3 enthält die aktuellen Daten zur Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund zu den Anteilen der 
Gesamtbevölkerung, der Kinder und der relevanten 
Bevölkerungsgruppen nach den Merkmalen Status, 
Aufenthaltsdauer, Alter, Geschlecht und regionale 
Verteilung. 

Das Kapitel 4 problematisiert die Ungleichbehand-
lung von Migrantinnen und Migranten durch den 
unterschiedlichen Rechtsstatus, durch uneinheitliche 
Zugänge zur Bildung sowie durch Einschränkungen 
der Residenzpflicht, Duldung und Abschiebung. Dabei 
wird insbesondere die neue Bleiberechtsregelung für 
geduldete Kinder und Jugendliche aufgezeigt. 

Das Kapitel 5 macht auf die Vielfalt der Lebenslagen 
von Migrantinnen und Migranten aufmerksam. 

Der Nationale Integrationsplan als ein zentrales 
(bildungs-)politisches Instrument ist das Thema von 
Kapitel 6.

Das Kapitel 7 erörtert Migration und Integration 
nach verschiedenen Facetten und geht im Besonderen 
auf die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder 
mit Migrationshintergrund ein. Dabei stehen die Inter-
kulturelle Bildung und Erziehung im Mittelpunkt so-
wie die Merkmale der Qualität für die pädagogischen 
Fachkräfte. 

Die Kapitel 8 und 9 widmen sich den Zielgruppen 
Kinder bzw. Familien mit Migrationshintergrund und 
zeigen die Situation und den Stellenwert einer Be-
treuung in Kindertageseinrichtungen unter integra-
tiven Gesichtspunkten auf. Anhand beispielhafter 
Praxiskonzepte wird dargestellt, wie sich Zugänge 
zu Migrantenfamilien erschließen lassen und unter 
welchen Bedingungen eine integrationsfördernde 
Zusammenarbeit mit Kindern und Eltern mit Migra-
tionshintergrund möglich ist. 

Die Expertise liefert hiermit Hintergrundwissen 
über die Lebensbedingungen von Familien mit Mi-
grationshintergrund und stellt die bildungspolitische 
Bedeutung von Kindertageseinrichtungen als erste 
Instanz des Bildungssystems dar. Weiterbildnerinnen 
und Weiterbildner erhalten so wichtige Hinweise für 
die Konzeption und Ausgestaltung ihrer Angebote für 
frühpädagogische Fachkräfte, die den Bildungsauf-
trag erfüllen sollen.
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1.1 Zur Aktualität von Migration und 
Integration 

1.1.1 Deutschland – ein Einwanderungsland
Bereits in früheren Jahrhunderten erfolgten aus 
unterschiedlichen Anlässen (wie kriegerische Ausei-
nandersetzungen und religiöse Verfolgungen) Zuwan-
derungen in den deutschsprachigen Raum, beispiels-
weise im 17. Jahrhundert durch die Hugenotten aus 
Frankreich (Bade/Oltmer 2010, S. 141 ff.). Seither hat es 
immer wieder Aus- und Einwanderungswellen gege-
ben (Peucker u. a. 2010, S. 207 f.; Mecheril 2005, S. 311).

In der vorindustriellen Zeit war Deutschland vorran-
gig ein Auswanderungsland, das unter anderem durch 
die Wanderung der Handwerksgesellen, durch Sied-
lungsmigration zur Erschließung von Gebieten, durch 
Flüchtlingsströme infolge religiöser Verfolgung und 
Hungersnöte sowie durch Prozesse der Saisonwande-
rung gekennzeichnet war. Wanderarbeit als Folge der 
zunehmenden Industrialisierung und wachsender 
Industriestädte, die mit dem Eisenbahnbau einher-
gehende Verbesserung des Transportsystems und 
enorme Migrationsbewegungen nach Übersee mar-
kieren das Wanderungsgeschehen im ausgehenden 
19. und frühen 20. Jahrhundert. Danach bestimmten 
vor allem Immigrationsprozesse das Wanderungsge-
schehen. Mit der steigenden geografischen Mobilität 
verband sich der Gedanke von ökonomischer Absiche-
rung und sozialem Aufstieg. 

Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland 
zum Ziel von Migrantinnen und Migranten in Europa.  
Während zwischen 1950 und 1998 etwa 20 Mio. Men-
schen Deutschland verließen, kamen in diesem Zeit-
raum gleichzeitig rund 30 Mio. Menschen in dieses 
Gebiet (Münz u. a. 1999, S. 18). Insbesondere die Bedarfs-
lage der Wirtschaft hat immer wieder zu Anwerbungs-
zyklen (Gastarbeiter) geführt. Dennoch war nicht ab-
sehbar, dass Deutschland fast 50 Jahre später auf drei 
Generationen Migrationsgeschichte zurückblicken 
würde. Deutschland wurde somit für viele Menschen 
nicht nur zur Übergangssituation, sondern zu einem 
neuen Lebensmittelpunkt.

1.1.2 Steuerung der Zuwanderung im 
historischen Rückblick
Die letzten 60 Jahre seit Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland dokumentieren eine wechselvolle Ge-

schichte unterschiedlicher politischer Orientierungen 
und Aktivitäten – von der Anwerbung ausländischer 
Arbeitskräfte, über den Anwerbestopp bis hin zur 
Aufhebung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsrechts 
(1913) und Einführung des Zuwanderungsgesetzes 
(2005) – die sich nicht nur auf die nationale Ebene 
beschränken, sondern auch eingebettet sind in den 
Kontext internationaler Entwicklungen von Migrati-
onsprozessen (Oltmer 2009). 

Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte 
Mit dem sogenannten „Wirtschaftswunder“ in den 
1950er-Jahren der Bundes republik Deutschland 
wuchs der Bedarf an zumeist ungelernten oder ange-
lernten Arbeitskräften in der Landwirtschaft und im 
Untertage-Bergbau, später auch in anderen Bereichen 
der Industrie. Da dieser Bedarf durch das inländische 
Arbeitskräfteangebot nicht ausreichend gedeckt 
werden konnte, wurden Arbeitnehmer aus Südeuropa 
bzw. dem Mittelmeerraum angeworben.

Zur Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräf-
ten schloss die Bundesrepublik mit verschiedenen 
Ländern Abkommen für deren, in der Regel auf ein 
Jahr befristeten, Einsatz auf dem bundesdeutschen Ar-
beitsmarkt ab: Die Anwerbung begann 1955 mit einem 
Abkommen mit Italien. Später folg ten Anwerbe-
abkommen mit Spanien (1960), Griechenland (1960), 
der Türkei (1961), Marok ko (1963), Portugal (1964), 
Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968), (Schulte/
Treichler 2010, S. 21). 

Diese Form der Arbeitsmigration wurde von den 
beteiligten Herkunftsländern, den Arbeitskräften 
selbst („Gastarbeitern“) sowie vom Aufnahmeland 
Deutschland unter der Perspektive des Rückkehr- 
und Rotationsprinzips eingegangen. Der jährliche 
Austausch von eingearbeiteten Arbeitskräften stieß 
jedoch auf den Widerstand bei den Unternehmen, was 
zur aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Lockerung der 
zeitlichen Befristung führte. 

Auch nach dem Konjunktureinbruch 1966/1967 hielt 
aufgrund der wieder erstarkten Wirtschaft der Bedarf 
an ausländischen Arbeitskräften an. Volkswirtschaft-
lich betrachtet fungierten die ausländischen Arbeits-
kräfte in den Rezessionsphasen 1966/1967 und 1973 als 
„Hebel im konjunkturellen Aufschwung und Puffer im 
Abschwung“ (Heckmann 1981, S. 162 f.). Gestützt auf 
das im Aufenthalts-und Arbeitserlaubnisrecht veran-
kerte Inländerprinzip wurden frei werdende Arbeits-
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plätze vorrangig mit deutschen Erwerbspersonen be-
setzt, was letztlich seine konsequente Fortsetzung in 
der Verhängung des Anwer be stopps erfuhr (Schulte/
Treichler 2010, S. 22). 

Anwerbestopp mit Ausnahmen
Die Ölkrise von 1973, die das vorläufige Ende des 
Wirtschaftswachstums signalisierte, beendete diese 
Phase bundesdeutscher Anwer be-Politik. Nachdem 
das Bundeskabinett am 23. November 1973 den soge-
nannten Anwer bestopp für ausländische Arbeitnehmer 
beschlossen hatte, konnten Drittstaatsangehörige nur 
noch in geringem Umfang zum Zwecke der Arbeits-
aufnahme zuwandern; eine Wiedereinreise nach 
erfolgter Rückwanderung in das Herkunftsland war 
nicht mehr möglich. Diese Maßnahme bewog die hier 
ansässigen ausländischen Arbeitsmigranten, ihre 
Arbeitsperspektive und ihren aufenthaltsrechtlichen 
Status, aber auch die Rückkehrerwägungen selbst bei 
Arbeitslosigkeit zu überdenken (Schulte/Treichler 
2010, S. 22 f.). 

Jene Einwanderer, die sich unter diesen Bedin-
gungen entschieden, dauerhaft in Deutschland zu 
bleiben, bildeten die Basis für weitere Einwanderungen 
über die Familienzusammenführung (Netzwerk Mi-
gration in Europa 2012, S. 2). Die Erkenntnis, dass eine 
längerfristige Anwesenheit der Zugewanderten nicht 
auszuschließen ist, bewirkte einen kontinuierlichen, 
wenn auch unter aufenthaltsrechtlichen Bedingungen 
bis heute restriktiv gehandhabten Familiennachzug 
(Filsinger 2011). 

Mit Blick auf diese Praxis wurde bereits im Sechs-
ten Familienbericht angemahnt, dass die Eingliede-
rungsprozesse von Familien ausländischer Herkunft 
verbunden mit der Neustrukturierung der familialen 
Beziehungen im Aufnahmeland nicht nur eine länger-
fristige Perspektive benötigen würden, sondern dass 
es dazu auch kontinuierlicher Rahmenbedingungen 
bedarf (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend BMFSFJ 2000).

Forderungen nach Begrenzungsmaßnahmen be-
stimmten weiterhin das politische Handeln; Auslän-
der- und arbeitsmarktpolitisch war eine längerfris tige 
Integration der Gastarbeiterbevölkerung nicht vorge-
sehen (Meier-Braun 2011, S. 39; Schulte/Treichler 2010, 
S. 148). In diese Phase fällt der politische Vorstoß, per 
Gesetz (1983) die Rückkehrbereitschaft auch durch 
finanzielle Anreize zu stimulieren. 

Trotz hoher all gemeiner Arbeitslosigkeit zeigte sich 
Ende der 1980er-Jahre in bestimmten Sektoren der 
westdeutschen Wirtschaft ein Mangel an Arbeits-
kräften (z. B. in der Landwirtschaft sowie im Hotel- 
und Gaststättengewerbe). Dies führte zur teilweisen 
Lockerung des Anwerbestopps. 

Jenseits des prinzipiell fortbestehenden Anwerbe-
stopps für nicht, gering oder nor mal qualifizierte 
Drittstaatsangehörige bestehen (bis heute) etliche 
Ausnahmen (z. B. Fachkräf te) für bestimmte Beschäf-
tigungsgruppen sowie für besondere Sektoren des 
Arbeitsmarktes (Parusel/Schneider 2010).

Beschäftigung und Familiennachzug
Hatte der Anwerbestopp die Beschäftigung auslän-
discher Arbeitskräfte zunächst verringert bzw. stagnie-
ren lassen, wuchs durch die Möglichkeit des Familien-
nachzugs die ausländische Wohnbevölkerung weiter 
an: „Es gehörte zu den politisch nicht intendierten 
Handlungsfolgen des staatlichen Anwerbestopps, dass 
die Gastarbeiterbevölkerung nun begann, sich langfris-
tig in der Bundesrepublik Deutschland einzurichten“ 
(Schulte/Treichler 2010, S. 22). 

Die Beschäftigungsquote stieg von 0,4 % im Jahre 
1955 auf 11,9 % im Jahr 1973 (Herbert 2001, S. 198 f.). 1980 
hielt sich ein Drittel der Ausländer bereits zehn Jahre 
oder länger in Deutschland auf, 1985 lag der Anteil 
bereits bei 55 %. 

Je mehr die aus Italien, der Türkei und dem dama-
ligen Jugoslawien stammenden Gastarbeiter Teil der 
bundesdeutschen Arbeiterschaft wurden und die 
Gesellschaft wirtschaftlich und kulturell veränderten, 
gewann ihr arbeits-, aufenthalts- und sozial rechtlicher 
Status zunehmend an Bedeutung. Die Erhöhung der 
Aufenthaltsdauer in Verbindung mit dem Ehegatten- 
und Familiennachzug wurde auch zur politischen 
Herausforderung für die Gestaltung der Lebensverhält-
nisse dieses Bevölkerungsteils, sodass die Notwendig-
keit für Integrationsprozesse immer offensichtlicher 
wurde (Oltmer 2009, S. 159).

Die Mitgestaltung der Lebensbedingungen für 
diese Personengruppen wurde zu einem wichtigen 
Handlungsfeld der Wohlfahrtsverbände, deren 
Sozialberatung zunächst – komplementär zu den 
ökonomischen Interessen der Ausländerpolitik – auf 
eine soziale Integration auf Zeit ausgerichtet war. Mit 
zunehmender Aufenthaltsdauer der Gastarbeiter wur-
de diese Betreuungsarbeit durch staatliche Zuschüsse 
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und die entsprechende personelle Ausstattung für 
den Ausbau der Ausländerberatungsstellen zu einem 
ökonomischen Faktor der Verbandsarbeit (Schulte/
Treichler 2010, S. 148). 

Die Einwanderergruppen begannen, sich jenseits 
der Wohlfahrtsverbände in eigenständigen Organi-
sationen zusammenzufinden. Heute ist ihre Selbst-
vertretung in professionalisierten Organisationen ein 
wichtiger Bestandteil der Integrationsarbeit sowohl 
auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebe-
ne. Ihnen wird ein hoher Stellenwert für die Kommu-
nikations- und Verständigungsprozesse innerhalb der 
Zivilgesellschaft sowie zwischen dieser und dem Staat 
beigemessen (Die Beauftragte der Bundesregierung 
2010; Çağlar 2004, S. 336 f.; BMFSFJ 2000).

Wende in der Ausländerpolitik:  
Das Staatsangehörigkeitsrecht von 1999
In den 1990er Jahren erfolgte die Zuwanderung von 
Asylsuchenden und Aussiedlern in die Bundesrepublik 
bei einer zugleich zunehmenden Zahl von Einbürge-
rungen, die durch das neue Ausländergesetz von 1991 
ermöglicht wurde. Voraussetzung war ein fünfzehn-
jähriger Aufenthalt, der später auf acht Jahre verkürzt 
wurde. Dadurch nahm der Anteil der Deutschen „mit 
Migrationshintergrund“ zu. Verstärkt wurde diese 
Tendenz durch die Verabschiedung des Staatsange-
hörigkeitsgesetzes von 1999, das eine Optionsregelung 
für in Deutschland geborene Kinder von Ausländern 
vorsieht (BMI/BAMF 2010, S. 223). 

Die Aufhebung des Staatsangehörigkeitsrechts 
von 1913 markiert einen historischen Wendepunkt 
in der Ausländerpolitik (Meier-Braun 2011, S. 41; Rühl 
2009). Bis Ende 1999 wurden Einbürgerungen von 
Ausländern eher restriktiv gehandhabt, was im euro-
päischen Vergleich zu einer unterdurchschnittlichen 
Einbürgerungsquote geführt hat (Bundesministerium 
des Innern/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
BMI/BAMF 2011). 

In diese Phase fällt auch der Paradigmenwechsel 
von einer an Modellprojekten orientierten „Auslän-
derpolitik“ zu einer programmatischen Integrations-
politik (Söhn 2010, S. 277).

Zum ersten Mal rückte eine Bundesregierung damit 
vom Abstammungsprinzip ab (Jus sanguinis – „Recht 
des Blutes“): Die Staatsangehörigkeit wurde von den 
Eltern abgeleitet. Kern der Reform ist die Einbürge-
rung durch das Geburtsrecht (Jus soli – „Recht des 

Bodens, Landes“): Die Staatsangehörigkeit wird nun 
vom Geburtsort bzw. Geburtsland abgeleitet. 

Die Feststellung der Staatsangehörigkeit ist unter 
anderem für den Bereich der Jugendhilfe wie für das 
Sozialrecht generell von zentraler Bedeutung, weil 
die Leistungen zumindest zum Teil an die deutsche 
Staatsangehörigkeit mindestens eines Elternteils und/
oder des Kindes gebunden sind (Diefenbach 2002, 
S. 75). Kinder ausländischer Eltern sind aber nicht 
zwangsläufig Ausländer, da sie aufgrund des neuen 
Staatsangehörigkeitsrechts anders als die Eltern auch 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 

„Der Jus-soli-Erwerb der deutschen Staatsangehö-
rigkeit wird künftig einen entscheidenden Beitrag zur 
Integration der Kinder ausländischer Eltern leisten, 
weil diese damit nicht mehr aufgrund ihrer nicht-
deutschen Staatsangehörigkeit vom Leistungsbezug 
ausgeschlossen sind“ (Diefenbach 2002, S. 76). 

Während der 1990er-Jahre wurden in Deutschland 
jährlich etwa um die 100.000 Kinder mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit geboren. Nach der Einfüh rung 
des Jus-soli-Prinzips im Jahr 2000 hat sich die Zahl der 
in Deutschland geborenen Kinder mit (nur) auslän-
discher Staatsangehörigkeit im Vergleich zum Vorjahr 
fast halbiert und ist seitdem kontinuierlich gesunken 
(BMI/BAMF 2011, S. 217, S. 225; Rühl 2009). 

Im Jahr 2007 wurden 35.666 Geburten im Rahmen 
der Jus-soli-Regelung registriert. Zum Ende des Jahres 
2008 war von den in Deutschland lebenden Auslän-
dern etwa jeder Fünfte im Inland geboren. Bei den 
Ausländern unter 18 Jahren betrug dieser Anteil 71,2 %. 
Dabei weisen insbesondere Staatsan gehörige aus 
den ehemaligen Anwerbeländern einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an bereits in Deutschland 
geborenen Personen auf (Hinweis auf zweite und dritte 
Generation) (BMI/BAMF 2011).

Rückkehr von Spätaussiedlern
Einen besonderen Stellenwert nimmt für die Bundes-
republik die Zuwanderung (Rückkehr) von Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedlern ein, die insbesondere 
während des Zweiten Weltkriegs von Umsiedlungen 
und Deportationen betroffen waren. 

Grundlage für die Anerkennung als Aussiedler bzw. 
Spätaussiedler ist seit 1993 der Art. 116 des Grundge-
setzes, das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz 
sowie das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (BMI/BAMF 
2011, S. 49 f.; Schulte/Treichler 2010; Bade/Oltmer 2003). 
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Die staatsbürgerrechtliche Anerkennung als Deut-
sche und die damit verbundenen Integrationshilfen 
begründen noch heute den vergleichsweise privi-
legierten Status von Aussiedlern. Denn anders als 
Ausländer genießen sie auch im gesamten Sozialrecht 
dieselben Rechte wie deutsche Staatsangehörige. 
Dennoch ist nicht zu verkennen, dass sich auch diese 
Migrantengruppen mit den sozialen Folgen ihrer 
Rückkehrsituation auseinandersetzen müssen und 
ähnliche Integrationsschwierigkeiten aufweisen wie 
Ausländer (Diefenbach 2002, S. 74).

Zuwanderungspolitik auf der Grundlage des 
Zuwanderungsgesetzes(2005) 
Erst seit Beginn dieses Jahrhunderts standen erleich-
terte Einbürgerungen, die Entwicklung eines Zuwan-
derungsgesetzes und die Etablierung umfassender 
Integrationsprogramme auf der Agenda (Oltmer 2009, 
S. 165).

Mit dem am 1. Januar 2005 nach kontroversen De-
batten in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz wurde 
eine neue Phase eingeleitet, die wieder eine Öffnung 
für bestimmte Gruppen von Migranten zur mittel- oder 
langfristigen Zuwanderung vorsah und insbesondere 
auf wichtige Arbeitsmarktsegmente und Wirtschafts-
sektoren abzielte (Bundesministerium des Innern BMI 
2010, S.90 ff.). Das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung 
der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und 
der Integration von Unionsbürgern und Ausländern nennt 
zum ersten Mal ausdrücklich das politische Ziel, die In-
tegration von Ausländern in die deutsche Gesellschaft 
fördern zu wollen. 

Mit integrationsfördernden Maßnahmen wurden 
Voraussetzungen geschaffen, das umstrittene Konzept 
einer Integration auf Zeit partiell abzulösen (Schulte/
Treichler 2010, S. 82). Es leitete unter anderem mit 
Sprach- und Orientierungskursen ein neues integra-
tionspolitisches Engagement des Bundes ein, in das 
auch die Länder und Kommunen eingebunden sind. 
Zentrale Fragen der politischen Gestaltung von In-
tegration wurden dadurch verstärkt in das Blickfeld 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure gerückt 
(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Inte-
gration und Migration SVR 2010; Die Beauftragte der 
Bundesregierung 2007, S. 18 ff.; Bundesjugendkurato-
rium 2008, 2005). 

Dieses Gesetz bedeutet nicht nur einen wichtigen 
Schritt im Hinblick auf die Notwendigkeit von Integra-

tion, sondern auch hinsichtlich der Rechtssicherheit 
der in Deutschland lebenden Zuwanderer. Dieses Kon-
zept begründete ein „migrationspolitisches Moder-
nisierungsprojekt, das sich nach langem Ringen um 
unterschiedliche politische Positionen, unter anderem 
über die Übernahme eines Punktesystems nach kana-
dischem Vorbild, dem Übergang der Bundesrepublik 
zu einem modernen Einwanderungsland verschrieb, 
bislang aber nur zum Teil umgesetzt werden konnte“ 
(Oltmer 2009, S. 165; Bade/Oltmer 2004, S. 127 ff.).

Gleichzeitig wurde mit diesem Gesetz auch der Ehe-
gatten- und Familiennachzug, der sich auf den Schutz 
von Ehe und Familie gemäß Art. 6 Abs. 1 des Grundge-
setztes bezieht, neu geregelt (BMI/BAMF 2011, S. 127 ff.). 
Für den Ehegattennachzug ist seit 2009 eine erfolg-
reiche Sprachprüfung im Herkunftsland erforderlich. 
Fast drei Viertel des gesamten Ehegattennachzugs 
(71,4 %) betrifft den Nachzug von Ehefrauen (ebd., S. 138). 

Häufigstes Herkunftsland des Ehegatten- und Fami-
liennachzugs ist noch immer die Türkei, gefolgt von 
Personen aus dem Kosovo, der Russischen Föderation, 
Indien, Syrien, Thailand und Marokko (ebd. S. 133). 

Daneben stellt die Rückkehrförderung weiterhin ein 
Instrument der Migrationssteuerung dar, das durch 
entsprechende von Bund und Ländern finanzierte 
Programme die freiwillige Rückkehr in die Herkunfts-
länder unterstützen soll. Dadurch kehren jährlich 
mehrere tausend Personen in ihre Heimatländer zu-
rück oder wandern in andere Staaten weiter. 

Seit 2002 erfolgte eine Wiederaufnahme der welt-
weiten Rückkehrförderung (BMI 2008, S. 157). Ein we-
sentlicher Teil der Rückkehrprojekte und Rückkehrbe-
ratung findet auf der Ebene der Kommune und durch 
Wohlfahrtsverbände statt (BMI/BAMF 2011, S. 195).  
Die Rückkehrpolitik ist auch weiterhin darauf ausge-
richtet, mit einzelnen Ländern entsprechende Abkom-
men abzuschließen.

Einbindung in internationale Regelungen
Das Phänomen „Zuwanderung“ ist nicht ausschließlich 
die Folge nationaler migrationspolitischer Aktivitäten. 
Sie basiert auch auf den besonderen historischen Ent-
wicklungen und Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, 
die zu grundrechtlichen und menschenrechtlichen 
Normen sowie zu internationalen Abkommen geführt 
haben. 

Auch die Aufnahme von Asylsuchenden oder ande-
ren Flüchtlingen gründet demzufolge auf der histo-
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rischen Selbstverpflichtung durch das Grundgesetz 
sowie auf internationalen Konventionen (Gogolin 
2005, S. 285). 

1.1.3 Zum gegenwärtigen Stand 
integrationspolitischer Positionen

Integration auf Zeit – ein umstrittenes Konzept
Die im politischen Diskurs vertretenen Positionen zur 
„Integration“ haben in den letzten Jahrzehnten keine 
einheitliche und vorausschauende integrationspoli-
tische Haltung der Bundesrepublik Deutschland er-
kennen lassen. Der Sechste Familienbericht (2000) stellt 
dazu Folgendes fest: Betrieben wurde eine in vieler 
Hinsicht widersprüchliche Politik, die einerseits wach-
sende Sicherheit im Aufenthaltsstatus (Verlängerung 
der Arbeitsaufenthalte) vorsah, andererseits mit Kon-
zepten zur „Förderung der Rückkehrbereitschaft“ bzw. 
zu einer „sozialen Integration auf Zeit“ die Motivation 
zur Rückkehr stets wachhalten sollte. Die gemeinsame 
Haltung aller Bundesregierungen (bis 1998) fand ihren 
Ausdruck in dem „ausländerpolitischen“ Statement: 
„Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland“ 
(BMFSFJ 2000, S. 37). Erst seit Januar 2005 hat sich die 
Bundesregierung offiziell auf die Bezeichnung „Ein-
wanderungsland“ verständigt. 

Die lang vorhandene Ignorierung der Migrations-
realität bestimmt auch heute noch den gesellschaft-
lichen Umgang mit dieser Thematik. Bis in die jüngste 
Zeit war das politische Handeln von der Vorstellung 
geprägt, dass Angeworbene nicht dauerhaft integriert 
werden müssten, sondern nach von vornherein festge-
legter Aufenthaltsdauer in ihre Heimat zurückkehren 
würden (Rotationsprinzip). Die „Nichtintegration“ 
von Zuwanderern hatte zur Folge, dass sie auch mit 
finanziellen und sozialen Belastungen für die Auf-
nahmegesellschaft einherging (von Loeffelholz/
Thränhardt 1996). 

Diese Haltung erwies sich für eine kontinuierliche 
und vorausschauende Migrations- und Integrations-
politik in Deutschland als kontraproduktiv (Gogolin 
2005, S. 285). „Öffnung“ und „Abwehr“ kennzeichnen 
das politische Handeln bis in die Gegenwart (BMFSFJ 
2000, S. 37). Integration wurde oft einseitig normativ 
als Bringschuld jener Personengruppen thematisiert, 
die in diesem Land leben und arbeiten wollen, und 
weit weniger aus der Perspektive verantwortungs-
vollen staatlichen Handelns (Gogolin 2005, S. 279). 

Nachholende Integrationspolitik
Erst seit einigen Jahren wird in der Steuerung und 
Gestaltung der Zuwanderung eine wichtige gesell-
schaftspolitische, staatlich geregelte Aufgabe gese-
hen. Zwar wurde auch in der Vergangenheit Zuwan-
derung gesteuert, meist jedoch mit der Ausrich tung, 
die Zahl der Einwanderer in Abhängigkeit von den 
volkswirtschaftlichen Interessen zu begrenzen (Maier-
Braun 2011; Rühl 2009; Schneider 2009; Bade u. a. 2008, 
2004; Worbs 2008). 

Nach Einschätzung von Migrationsexperten befin-
det sich die Bundesrepublik gegenwärtig noch immer 
im Stadium einer nachholenden Integrationspolitik 
(SVR 2010; Bade u. a. 2008). Trotz eines politischen 
Paradigmenwechsels von einer Politik der strikten 
Verhinderung arbeitsmarktbezogener Einwanderung 
hin zu einer Politik der dosierten Öffnung bleiben Ab- 
und Begrenzungsbestrebungen weiterhin bestehen 
(Cyrus 2003).

Auch das neue Zuwanderungsgesetz hat – der Migra-
tionsforschung zufolge – noch keine Balance zwischen 
den an die Zuwanderer gerichteten Integrationsan-
forderungen gegenüber den Integrationsangeboten 
vonseiten des Staates erzeugt (SVR 2010; Oberndörfer 
2007; Gogolin 2005; Bade/Oltmer 2004). Zwar existiert 
einerseits ein breiter politischer Konsens darüber, 
dass die Bundesrepublik Deutschland de facto ein 
Einwanderungsland ist und sich demzufolge auch den 
daraus resultierenden gesellschaftspolitischen He-
rausforderungen stellen muss. Andererseits wurden 
in den vergangenen Jahren geltende Einwanderungs-
möglichkeiten wiederum massiv eingeschränkt, unter 
anderem durch das Dublin-System für Flüchtlinge, die 
Neuregelung der Aufnahme jüdischer Zuwanderer 
aus der ehemaligen Sowjetunion sowie die Einführung 
von Spracherfordernissen für Spätaussiedler und für 
nachziehende Familienangehörige. 

Politik der dosierten Öffnung
Arbeitsmarktbezogene Zuwanderung, die aktuell und 
perspektivisch für Deutschland auch aus Gründen der 
demografischen Entwicklung immer wichtiger wird, 
„hat sich im globalen Wettbewerb um nachgefragte 
Arbeitskräfte sowohl aus ökonomischer als auch men-
schenrechtlicher Perspektive zu bewähren“ (Cyrus 
2003, S. 69). 

Ob die jüngst vom Bundeskabinett beschlossene 
neue Blue-Card-Richtlinie, die den Mangel an hoch-
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qualifizierten Arbeitskräften unter anderem in den 
sogenannten MINT-Berufen (MINT steht für Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
beheben soll, eine quantitativ bedeutsame Öffnung für 
Arbeitsmigranten zur Folge haben wird, bleibt weiter 
umstritten (Hinte/Zimmermann 2010 a, b).

Eine Niederlassungserlaubnis wird auch künftig 
nur unter Vorbehalt gewährt. Bei einem Mindest-
jahreseinkommen von 33.000 Euro erhalten diese 
Spitzen-Arbeitskräfte die Blaue Karte und damit ein 
bis zu vier Jahre währendes Aufenthaltsrecht. Wer 
mehr als 44.800 Euro (bislang 66.000 Euro) jährlich 
verdient, erhält unter bestimmten Voraussetzungen 
ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Dennoch bleibt 
auch die Bundesregierung skeptisch, ob diese Rege-
lung für mehr qualifizierte Zuwanderer aus den Nicht-
EU-Staaten attraktiv sein wird: Im Jahr 2011 (bis Ende 
September) hatten lediglich 661 Hochqualifizierte eine 
Niederlassungserlaubnis. 

Diese nachholende Umsetzung einer entsprechen-
den EU-Richtlinie aus dem Jahr 2009 wird vonseiten der 
Wirtschaft (Deutsche Industrie- und Handelskammer 
DIHK und Bundesvereinigung der Deutschen Arbeits-
geberverbände BDA) und von Arbeitsmarktexperten 
zwar grundsätzlich begrüßt, stößt aber wegen der gel-
tenden Aufenthaltsbefristung auf Kritik. Angemahnt 
werden eine rasche unbürokratische Umsetzung und 
die Entwicklung einer echten „Willkommenskultur“ 
der zuständigen Behörden. 

Die Koppelung des Aufenthaltsrechts an den Nicht-
bezug von Sozialleistungen, beispielsweise bei Verlust 
des Arbeitsplatzes, ist nach Auffassung des Bündnis 90/
Die Grünen ein Verstoß gegen das Zuwanderungsrecht.

Zuwanderung: Aktuelle Trends
Aufgrund der aktuellen Entwicklung sprechen Ex-
perten bezogen auf die Bundesrepublik auch von 
einem Einwanderungsland ohne Einwanderer, denn 
der Anwerbestopp bleibt mit wenigen Ausnahmen 
bestehen, was die Debatte über die Zuwanderung 
hochqualifizierter Fachkräfte zeigt. 

Die Zuwanderungszahlen bewegten sich jahrelang 
auf ein Rekordtief zu (Meier-Braun 2011, S. 46). Seit 2002 
war die Bevölkerungszahl stetig gesunken. Erstmals 
seit acht Jahren ist nach Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes wieder eine Zunahme der Zuwanderung 
zu verzeichnen. Danach haben rund 82 Mio. Menschen 
zum Jahresende 2011 – 50.000 mehr als im Vorjahr – in 

Deutschland gelebt. Aufgrund der Finanz- und Schul-
denkrise sind im ersten Halbjahr 2011 rund 435.000 
Personen (68.000 oder 19 Prozent mehr als im entspre-
chenden Vergleichszeitraum) nach Deutschland ein-
gewandert (Netzwerk Migration in Europa 2012, S. 1.  
www.migration-info.de/).

Die Zuwanderungen stehen auch in Zusammen-
hang mit der seit Mai 2011 bestehenden Arbeitnehmer-
freizügigkeit für Bürger jener acht mittel- und osteuro-
päischen Länder, die 2004 der EU beigetreten sind; 
dazu gehören unter anderem Polen, Ungarn und die 
Slowakei. Für Bulgarien und Rumänien gilt die volle 
europarechtliche Arbeitnehmerfreizügigkeit erst ab 
2014. 

Die Nettozuwanderung aus Osteuropa betrug in 
den ersten fünf Monaten der Freizügigkeitsregelung 
37.000. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird, ist unklar. 
Nach Angaben des Instituts für Arbeits- und Berufsfor-
schung (IAB) gehen seit der EU-Osterweiterung 80 % der 
Migranten nach Großbritannien und Irland. In der ge-
ringen Zuwanderung der jungen, hoch qualifizierten 
Kohorten wird ein erheblicher Verlust für die deutsche 
Volkswirtschaft gesehen (Baas u. a. 2011, S. 7. doku.iab.
de/kurzber/2011/kb2411.pdf). 

Gravierend bleibt nach Einschätzung des Statis-
tischen Bundesamtes die niedrige Geburtenrate, die 
durch Einwanderung nicht ausgeglichen werde (Netz-
werk Migration in Europa 2012, S. 1).

 Abhilfe soll auch das Gesetz über die Feststellung der 
Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetz BQFG) schaffen, das zum 
1. April 2012 in Kraft treten wird und den beruflichen 
Zugang unter anderem zu Berufen im Pflege-, Erzie-
hungs- und Gesundheitsbereich erleichtern soll. 

Der gesetzliche Anspruch auf das Bewertungsver-
fahren soll die formale Anerkennung der im Ausland 
erworbenen Abschlüsse und Qualifikationen nach 
einheitlichen Kriterien überprüfbar machen. Auch 
auf Länderebene werden die berufsrechtlichen Re-
gelungen unter anderem für Lehrer und Erzieher 
entsprechend modifiziert. Die Zahl derer, die aufgrund 
einer gesetzlichen Neuregelung ein Anerkennungs-
verfahren anstreben könnten, wird laut Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) auf circa 
300.000 Personen geschätzt (Pressemitteilung des 
BMBF vom 4.11.2011. www.bmbf.de/press/3171.php; 
www.bmbf.de/de/15644.php; www.zar.nomos.de/
fileadmin/zar/doc/Aufsatz_ZAR_11_07.pdf).
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Bis zum Jahr 2030 wird nach den Prognosen der Bun-
desanstalt für Arbeit mit einem Rückgang des Arbeits-
kräftepotenzials von sechs Millionen ausgegangen. 
Das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) sieht darin 
das Ergebnis jahrzehntelanger, von Versäumnissen 
und Fehleinschätzungen geprägten Abschottungs-
politik. Die Zuwanderungspolitik der vergangenen 
Jahrzehnte mit der Anwerbung vor allem gering qua-
lifizierter Arbeitskräfte aus der Türkei und Südeuropa 
macht sich bis heute auf dem Arbeitsmarkt sichtbar 
(BMFSFJ 2011). Angesichts des prognostizierten wei-
teren Rückgangs der Bevölkerung (bis 2030 auf 77 
Mio. – 2060 auf 65 Mio.) wird von Arbeitsmarkt- und 
Migrationsexperten ein realitätsbezogenes Zuwande-
rungskonzept eingefordert, das den demografischen 
Perspektiven Rechnung trägt (Hinte/Zimmermann 
2010  b).

Familienzusammenführung: ein kontroverses 
Thema
In der Bundesrepublik Deutschland wird die Fami-
lienzusammenführung durch das Aufenthaltsgesetz 
(§§ 27 – 36 Aufenth.G) geregelt. Regelungen über die 
Aufenthaltsgewährung aus familiären Gründen stüt-
zen sich auf Artikel 6 des Grundgesetzes (GG), wonach 
Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des 
Staates stehen (dejure.org/gesetze/AufenthG/30.html; 
Juristischer Informationsdienst de jure.org/).

Grundvoraussetzung für die Gewährung eines Auf-
enthaltsrechtes (Ehegatten und minderjährige Kinder 
bzw. der Lebenspartner) ist die Herstellung und Wah-
rung einer familiären Lebensgemeinschaft bzw. der 
lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft. 

Der Ehegatten- und Familiennachzug setzt im All-
gemeinen einen gesicherten Aufenthaltsstatus des 
bereits in Deutschland lebenden Angehörigen voraus. 
Handelt es sich um einen Ausländer, so muss dieser 
im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungser-
laubnis sein. Bei einem deutschen Staatsangehörigen 
genügt der gewöhnliche Aufenthalt im Bundesgebiet. 
Die weiteren Voraussetzungen für einen Anspruch auf 
Familiennachzug bzw. die Ermessensentscheidung 
über den Nachzugswunsch variieren in Abhängigkeit 
von dem Aufenthaltsstatus des hier lebenden Teils. 

Der Lebensunterhalt einschließlich eines ausrei-
chenden Krankenversicherungsschutzes muss in der 
Regel ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel be-
stritten werden können. Zudem muss ausreichender 

Wohnraum zur Verfügung stehen. Der Familiennach-
zug ist unter bestimmten Umständen auch an das 
Einkommen gebunden (vgl. hierzu die Ausführungen 
zur neuen Bleiberechtsregelung, S. 29).

Bei anderen Familienangehörigen (Geschwister, 
Großeltern, Onkel, Tanten, Enkel) darf der Familien-
nachzug nur in außergewöhnlichen Härtefällen zuge-
lassen werden. Ausgeschlossen ist der Familiennachzug 
für 

 – Geduldete, deren Abschiebung vorübergehend 
ausgesetzt ist,

 – Asylbewerber ohne abgeschlossenes Asylverfahren 
(mit Aufenthaltsgestattung),

 – Ausreisepflichtige Ausländer, die ihrer Pflicht zur 
Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht nachkommen können (z. B. unverschul-
dete Passlosigkeit), 

 – Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe 
(vorläufiges Bleiberecht zur Arbeitsaufnahme).

www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/
aufgabenbeschreibung/537980134428

 
Der Familiennachzug bildete 2005 mit rund 80.000 
Menschen den größten Anteil dauerhaft zugewan-
derter Ausländer nach Deutschland. Für den Ehegat-
tennachzug wurde für beide Ehegatten ein Alter von 
18 Jahren (Volljährigkeit) festgelegt. Für den Nachzug 
ausländischer Ehegatten, Kinder oder Lebenspartner 
wird in der Regel ein Visum benötigt. 

Seit der Neufassung des Zuwanderungsrechts (2007) 
müssen alle Antragsteller aus Nicht-EU-Staaten, die zu 
ihrem in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Ehegatten (Verlobten) nachziehen wollen, Basiskennt-
nisse der deutschen Sprache nachweisen, die mittels 
einer erfolgreichen schriftlichen und mündlichen 
Prüfung (Sprachzertifikat Stufe A1 „Start Deutsch1“) 
bereits im Herkunftsland erworben werden müssen 
(Goethe-Institut: Informationen zum Nachweis ein-
facher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug 
www.goethe.de/Ehegattennachzug/http; www.zeit.
de/2006/24/Einwanderung; 19.01.2012). Von dieser 
Regelung sind ausgenommen Unionsbürger, Staatsan-
gehörige der Schweiz oder der in Deutschland lebende 
Ehegatte mit Aufenthaltserlaubnis als anerkannter 
GFK-Flüchtling.

Diese Sprachkenntnisse sollen die soziale Integra-
tion erleichtern und Zwangsehen verhindern. Die 
Kosten für Vorbereitungskurse und Prüfungen müssen 
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von den Antragstellern selbst getragen werden. Die 
Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden.

Im ersten Halbjahr 2008 sind fast ein Viertel weni-
ger Visa aufgrund fehlender Sprachkenntnisse der aus-
ländischen Ehepartner erteilt worden als im gleichen 
Zeitraum 2007. In den wichtigsten Herkunftsländern 
haben 59 % aller Antragsteller den Sprachtest bestan-
den, zwei von fünf Ehegatten konnten wegen nicht 
bestandener Prüfung vorerst nicht nach Deutschland 
einreisen.

Am erfolgreichsten schlossen Ehepartner aus Indien 
ab (73 %), gefolgt von russischen (71 %) und chinesischen 
(70 %) Ehepartnern. Ehepartner aus Kasachstan (38 %), 
Thailand (52 %) und der Ukraine (52 %) gehörten zu den 
weniger erfolgreichen Absolventen. Nach Angaben 
der Bundesregierung bestehen – über alle Nationen 
hinweg – rund 64 % die Deutschprüfung. Dabei werden 
notwendige Wiederholungen der Tests nicht erfasst. 

Das Mindestalter von 18 Jahren sowie die geforderten 
Sprachkenntnisse gelten auch für die Einwanderung 
des ausländischen Ehepartners eines deutschen Staats-
angehörigen (§ 28 Absatz 1 Satz 5 AufenthG n. F., Art. 1  
Nr. 20 Änderungsgesetz. www.migration-info.de/).

Eine Ausnahme gilt für Ehegatten mit Hochschul-
abschluss, die einen „erkennbar geringen Integra-
tionsbedarf“ haben, da angenommen wird, dass sie 
sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und kulturelle Leben der Bundesrepublik 
Deutschland integrieren werden. 

Eine weitere Ausnahme besteht für Ehegatten von 
Ausländern, die wegen ihrer Staatsangehörigkeit 
visumsfrei einreisen und sich hier aufhalten dürfen. 
Zu diesen gemäß § 41 AufenthV festgelegten Staaten 
unterhält die Bundesrepublik Deutschland enge wirt-
schaftliche Beziehungen (z. B. Australien, Israel, Japan, 
Kanada, USA). Staatsangehörige aus diesen Ländern, 
die in die Bundesrepublik zuziehen, gelten als höher 
oder hoch qualifizierte Ausländer. Neben wirtschaftli-
chen spielen hierbei auch migrationspolitische Erwä-
gungen eine Rolle (z. B. keine Rückführungsprobleme, 
legale Ein-und Auswanderungspraxis). 

Die für diese Staatsangehörigen existierenden 
Privilegien (Einreise ohne Zuzugsbeschränkung und 
Ausnahme vom Spracherwerb) sind Voraussetzungen 
für einen erleichterten Ehegattennachzug (Zuzug 
zum Stammberechtigten). Dies gilt insbesondere für 
Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis als Hoch-
qualifizierte, Forscher oder Selbstständige besitzen. 

www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/
aufgabenbeschreibung/537980134428 (19.01.2012).

Kinder von Ausländern können grundsätzlich bis 
zum 16. Lebensjahr zu ihren Eltern in Deutschland 
ziehen (§ 32 Absatz 3 AufenthG). Darüber hinaus erhält 
ein 16 oder 17 Jahre altes Kind eine Aufenthaltserlaub-
nis, wenn es Deutsch spricht oder sich in die hiesigen 
Lebensverhältnisse einfügen kann oder die Eltern 
Asylberechtigte sind oder im Familienverbund ein-
reisen (§ 32 Absatz 1 und 2 AufenthG); in den übrigen 
Fällen liegt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
für nachziehende Kinder im Ermessen der Auslän-
derbehörde (§ 32 Absatz 4 AufenthG) (vgl. hierzu die 
Bleiberechtsregelung S. 29).

Die Zielrichtung dieser Gesetzesnovelle als Instru-
mentarium zur Verhinderung von Zwangsehen wurde 
vielfach aus den Reihen der Opposition kritisiert, da 
bezweifelt wurde, dass Sprachtests diese tatsächlich 
verhindern könnten. Migrantenselbstorganisationen 
forderten bereits anlässlich des Dritten Integrations-
gipfels (November 2008) ein „Überdenken“ der Nach-
zugsregelungen (www.migration-info.de/).

Nach Ansicht der Kritiker (wie Rechtsexperten, 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften 
iaf e. V.) verstößt die geltende Regelung zum Fami-
liennachzug vor allem gegen die EU-Richtlinie zur 
Familienzusammenführung (2003) sowie gegen das 
sogenannte Assoziationsabkommen der EU mit der 
Türkei. Die EU-Kommission hat der Bundesrepublik ei-
nen Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit der EU 
vorgeworfen und ein Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof gegen die Bundesrepublik eingeleitet. Be-
sonders kritisiert werden der restriktiv gehandhabte 
Zuzug direkter Verwandter sowie die im Vergleich zu 
EU-Regeln härtere Ausweisungspraxis von EU-Auslän-
dern. Im Falle homosexueller Lebenspartner (Sprach-
test) mussten bereits Nachbesserungen erfolgen.  
www.tagesspiegel.de/politik/einwanderer-deutsch 
test-im-eu-test/5875730.html (22.11.2011). 

Zusammenfassung
An den bisherigen Bewältigungsstrategien der mit 
Integration verbundenen gesellschaftspolitischen He-
rausforderungen kritisieren Migrationsexperten den 
noch immer begrenzten und ambivalenten Charakter. 
Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, wie sich die 
Integrationspolitik perspektivisch weiterentwickeln 
soll (Schulte/Treichler 2010, S. 88). 
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So ist beispielweise „noch nicht abzusehen, wie es 
gelingen kann, ein liberales Einwanderungssystem zu 
etablieren, das sich von dem Begrenzungsgedanken 
löst und sich als Migrationsrecht einer Einwande-
rungsgesellschaft versteht, die für neue Zuwanderer 
offen ist und ihnen legale Einwanderungsmöglich-
keiten schafft“ (Dienelt 2010, S. 3; Cyrus 2003).

Dieser Diskurs orientiert sich neben demogra-
fischen und arbeitsmarktpolitischen Argumenten 
auch an der Verwirklichung der Menschenrechte, 
der Perspektive von Integration, Antidiskriminierung 
und Gleichstellung für Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die grundsätzlich als Teil der Aufnahmege-
sellschaft zu betrachten sind, wie es beispielsweise in 
der migrationsbezogenen Sozialen Arbeit auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene eingefordert wird 
(Schulte/Treichler 2010, S. 112 ff.). 

2 Fakten und Zahlen 
zum Einwanderungsland 
Deutschland

2.1 Migration: Begriffe, Erläuterungen

Migration ist kein einheitliches soziales Phänomen; 
dahinter verbergen sich heterogene Zuwanderungs-
konstellationen, die sich hinsichtlich der Struktur 
bzw. der Zusammensetzung der Zuwanderungspo-
pulation sowie ihrer Motive, Migrationserfahrungen 
und Perspektiven im jeweiligen Zuwanderungsland 
unterscheiden. 

Für das Einwanderungsland Deutschland folgt 
daraus, dass Angehörige unterschiedlicher Herkunft 
und Kulturen nach politisch geregelten Verfahren 
dort zusammenleben müssen. 

Der Begriff Migration beschreibt zunächst Wande-
rungsbewegungen unterschiedlicher Genese zwischen 
einzelnen Staaten. Die Annahme, Migrantinnen und 
Migranten würden ihren sozialen Kontext dauerhaft 
gegen neue soziale Lebensbedingungen eintauschen, 
trifft nicht immer zu. 

Migration bedeutet in vielen Fällen aber nicht nur 
die befristete Unterbrechung von Sesshaftigkeit im 
Ursprungsland. Stattdessen kennzeichnen ein wechsel-
haftes, transnationales Leben „hier“ und „dort“ oftmals 
die soziale Wirklichkeit von Migranten. In der neueren 
Migrationsforschung wird unter der Bezeichnung 
Transmigration neben dem dauerhaften Wechsel in 
eine andere Gesellschaft (Immigration) das gleich-
zeitige Leben in mehreren Gesellschaften als eigener 
Migrationstypus gefasst (Pries 2006, 2001): „Integration 
und Mobilität sind für diese Menschen keine Wider-
sprüche, sondern die beiden komplementären Seiten 
ihrer Lebenswirklichkeit“ (Gogolin u. a. 2003, S. 53).

Unabhängig von den Anlässen und Bedingungen 
unter denen Migrationsprozesse jeweils stattfinden, 
haben diese für die betroffenen Personen bzw. für deren 
familiäres Umfeld erhebliche individuelle Folgen. In 
vielen Fällen bedeutet das, die Beziehungen der Ver-
wandtschaft und Generationen neu zu arrangieren und 
biografisch zu verarbeiten, beispielsweise die Trennung 
von der Herkunftsfamilie, vom Freundeskreis oder vom 
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Lebenspartner, und dabei gleichzeitig die Aufgabe zu 
bewältigen, sich in einem fremdem Land eine eigene 
Existenz aufzubauen. Damit bleibt Migration ein er-
gebnisoffenes Projekt. Dies gilt sowohl in biografischer 
Hinsicht als auch mit Blick auf die soziale Platzierung 
in der Einwanderungsgesellschaft (Filsinger 2011, S. 51).

Migration beschränkt sich in ihrer Wirkung nicht 
auf den Personenkreis der Zuwandernden, sondern 
verändert auch Strukturen sowie soziale und gesell-
schaftliche Prozesse innerhalb des jeweiligen Einwan-
derungslandes (Konsortium Bildungsberichterstat-
tung 2006, S. 137 ff.). 

Der Sechste Familienbericht der Bundesregierung, 
der eine ausführliche Darstellung der Zuwanderungs- 
und Eingliederungsprozesse seit dem Zweiten Welt-
krieg enthält, stellt dazu Folgendes fest: „Migration 
erweist sich damit als ein Mechanismus moderner 
Wohlfahrtsgesellschaften, der in engem Zusammen-
hang mit der Ausdifferenzierung von Lebensformen 
der einheimischen Bevölkerung steht und – unter 
den allermeisten Bedingungen – erheblich zur Stabi-
lisierung (und nicht etwa zur Anomisierung) dieser 
Gesellschaft beiträgt “(BMFSFJ 2000, S. 28) – sodass es 
nicht zwangsläufig zu Tendenzen der Ausgrenzung 
und des Rückzugs kommen muss. 

2.2 Migrationshintergrund –  
ein neues methodisches Konstrukt

Übergang vom Ausländerkonzept zum 
Migrationskonzept
In der statistischen Erfassung sowie in wissenschaft-
lichen Untersuchungen wurde bis vor wenigen Jah-
ren der Migrationsstatus von Eltern und Kindern in 
erster Linie an der Staatszugehörigkeit festgemacht. 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden 
als „Deutsche“ bezeichnet und unter den Begriff „Ein-
heimische“ subsumiert. Personen, die eine andere als 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wurden 
der Gruppe der „Ausländer“ zugerechnet, die in den 
1990er-Jahren als „Migranten“ bezeichnet wurden. 

Unter den Begriff „Migrationshintergrund“ lassen 
sich unterschiedliche Lebensbedingungen subsu-
mieren, die aus der spezifischen Zusammensetzung 
der Migrationsbevölkerung resultieren, die sich im 
Laufe der vergangenen 60 Jahre durch verschiedene 
Zuwanderungswellen entwickelt hat (Kemper 2010,  

S. 316 f.; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2010; Hamburger u. a. 2005, s. a. www.bildungsbericht.
de/daten2010/bb_2010.pdf). 

Die zunehmende Anerkennung der Migrations-
realität in Deutschland hat auch einen Wechsel in 
der methodischen Erfassung dieses Phänomens be-
wirkt, der als Übergang vom Ausländerkonzept zum 
Migrationskonzept beschrieben werden kann. Unter 
migrations- und bildungspolitischen Aspekten ist die 
pauschale Kategorisierung als Ausländer bzw. auslän-
dische Kinder und Jugendliche insofern problematisch, 
als es bei der Beurteilung der Lage dieser Gruppe nicht 
allein um die Staatsangehörigkeit geht, sondern auch 
und im Besonderen um den Zuwanderungsprozess 
und ihre Integration in die deutsche Gesellschaft. Im 
Unterschied zu dem statistisch relevanten Kriterium 
der Staatsangehörigkeit dient der im alltagssprach-
lichen Gebrauch relativ undifferenziert verwendete 
Begriff „Ausländer“ der Bezeichnung einer äußerst 
heterogenen Gruppe der hiesigen Bevölkerung. 

Ein undifferenzierter Sprachgebrauch ist deshalb 
zu vermeiden, da die meisten Familien ausländischer 
Herkunft seit langer Zeit in Deutschland leben, viele 
Kinder ausländischer Herkunft in Deutschland ge-
boren wurden, der zweiten und dritten Generation 
angehören, teilweise eingebürgert sind und Bildungs-
einrichtungen besuchen bzw. durchlaufen haben 
(Herwartz-Emden 2007, S. 7).

In der amtlichen Statistik wurde bislang die Diffe-
renzierung nach dem Staatsangehörigkeitsprinzip 
(Nationalität) vorgenommen und nicht nach dem 
Migrationshintergrund. Durch die Unterscheidung 
„deutsch“ und „nicht deutsch“ (in der amtlichen Bil-
dungsstatistik gebräuchlich) konnten Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit und eigenem oder 
innerfamilialen Migrationshintergrund nicht erfasst 
werden (BMI/BAMF 2011, S. 202; Bundesministerium 
für Bildung und Forschung BMBF 2007, S. 5).

Die Autoren des Bildungsberichts verweisen darauf, 
dass die herkömmlichen Messverfahren infolge der 
systematischen Untererfassung der Migrationspo-
pulation unter anderem in der Bildungspolitik zur 
quantitativen wie qualitativen Unterschätzung der 
Migrationsprobleme geführt haben (Konsortium Bil-
dungsberichterstattung 2006, S. 139 ff.). 

Die Analyse der Ausgangslage und der Entwick-
lungstendenzen setzt vertiefende Informationen 
voraus, die sich nicht allein aus der amtlichen Statistik 
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erschließen. So hat der Zuwanderungsrat bereits 2004 
moniert, dass die politische Intervention mit dem 
Ziel der Verbesserung der Bildungschancen quasi „im 
Blindflug“ gemacht wird. Die Identifizierung von Per-
sonen mit Migrationshintergrund bedeutet eine wich-
tige Ergänzung und Vertiefung der bislang erhobenen 
statistischen Angaben, um den migrationsbedingten 
demografischen Wandel näher beschreiben und 
daraus Konsequenzen für die realitätsangemessene 
politische Bearbeitung der Integrationsfragen ziehen 
zu können (Kemper 2010, S. 316; Konsortium Bildungs-
berichterstattung 2006, S. 141).

Berücksichtigung der Migrationserfahrungen 
Mit dem Mikrozensus (2005) konnte erstmalig eine 
Differenzierung der Zuwanderungskonstellationen 
nach der familialen bzw. individuellen (generationsbe-
zogenen) Migrationserfahrung sowie dem rechtlichen 
Status (deutsch versus nicht deutsch) vorgenommen 
werden, auf die sich viele Aussagen zu den Personen 
mit Migrationshintergrund beziehen (Settelmeyer/
Erbe 2010, S. 5 ff.; Statistisches Bundesamt 2010 S. 5; 
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 139). 

Der Mikrozensus stellt somit eine sinnvolle Ergän-
zung zu den amtlichen Vollerhebungen dar, die in der 
Regel bisher nur das Merkmal Staatsangehörigkeit 
erfassen, das insofern an Aussagekraft verloren hat, 
als weder zwischen der ersten und zweiten Generation 
unterschieden werden kann, noch Spätaussiedler und 
Eingebürgerte, die als Deutsche in die Statistik einge-
hen, identifiziert werden können (BMI/BAMF 2011, S. 
215; Kemper 2010, S. 317; Rühl 2010, S. 14). 

Deutlich wird die Unschärfe des Kriteriums Staats-
angehörigkeit insbesondere aufgrund rechtlicher Be-
stimmungen (Jus-soli-Regelung von 2000), wonach ein 
Teil der bislang als Ausländer bezeichneten Personen 
statistisch nicht mehr erfasst wird: Dies gilt auch für 
in Deutschland geborene Kinder von Ausländern, die 
unter bestimmten Voraussetzungen bei Geburt die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben (Settelmeyer/
Erbe 2010, S. 6; Berg-Lupper 2006, S. 86). 

Somit lassen sich gegenüber dem früheren Aus-
länderkonzept bezüglich Umfang und Struktur der 
Migrationsbevölkerung beträchtliche Änderungen 
bzw. Abweichungen feststellen.

Dennoch sind beide Kriterien – Staatsangehörigkeit 
und Migrationserfahrung – für die Integration insofern 
von Bedeutung, „als der Besitz der deutschen Staats-

angehörigkeit mit politischen Teilhaberechten eine 
höhere Stabilität auch im sozialen Status vermitteln 
kann und die Migrationserfahrung darüber Auskunft 
gibt, inwieweit der außerfamiliale soziale und kultu-
relle Kontext noch vom Herkunftsland oder schon 
vom Aufnahmeland geprägt worden ist“ (Konsortium 
Bildungsberichterstattung 2006, S. 140). 

Inzwischen wird versucht, den Migrationshinter-
grund auch in anderen amtlichen Statistiken, beispiels-
weise in der Schul-, Berufsbildungs- und Arbeitsmarkt-
statistik zu verankern (Rühl 2010, S. 16; Settelmeyer/
Erbe 2010). 

In der Kinder- und Jugendhilfestatistik über die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
wird der Migrationshintergrund (wie bereits in der 
PISA-Studie 2000 sowie in der IGLU-Studie) über die Fra-
gen nach dem Herkunftsland der Eltern/des Elternteils 
und der vorrangig in der Familie gesprochenen Sprache 
erhoben und nicht nur über den Ausländerstatus (nicht 
deutsche Staatsangehörigkeit) (Berg-Lupper 2006,  
S. 86; vgl. hierzu auch die Übersicht der in den Studien 
verwendeten Konzepte zum Migrationshintergrund: 
Stürzer u. a. 2012, S. 8 ff.).

2.3 Das Konzept „Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund“

Nach der im Jahr 2000 vollzogenen Reform des Staats-
angehörigkeitsrechts verschwinden immer mehr ehe-
malige „Ausländer“ aus einer Statistik, die nur nach 
der Staatsangehörigkeit differenziert, jedoch Migran-
tinnen und Migranten deutscher Staatsangehörigkeit 
in der Regel nicht ausweist und damit auch die Aus-
siedlerinnen und Aussiedler zumeist nicht erkennbar 
macht (BMBF 2007, S. 5). 

Mit der Verwendung des Begriffs „Migrationshin-
tergrund“ wird zunächst deutlich gemacht, dass es 
nicht allein um „Ausländer“, also um Personen mit 
einem anderen als dem deutschen Pass geht. Was er 
im Einzelnen bedeutet, welcher Stellenwert beispiels-
weise der eigenen und/oder innerfamilialen Migrati-
onserfahrung, der Sprache oder der Herkunftskultur 
zukommt, ist Gegenstand einer breiten Diskussion, 
die sich um die Implementierung dieses Konzept 
entwickelt hat.

Im öffentlichen Diskurs über das Thema „Migrati-
on und Integration“ ist die Verwendung des Begriffs 
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„Migrationshintergrund“ inzwischen allgegenwärtig; 
insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Unter-
scheidung von Personen mit und ohne Migrations-
hintergrund.

Die differenzierte Beschreibung der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund ermöglicht das Phänomen 
Migration weiter aufzuschlüsseln. Dabei sollen nicht 
nur der zahlenmäßige Umfang der Personen mit 
Migrationshintergrund ermittelt werden, sondern 
durch Befunde zu den unterschiedlichen Zuwande-
rungserfahrungen ergänzt werden. Denn zwischen 
den Bevölkerungsgruppen mit Migrationshinter-
grund existieren deutliche Unterschiede; so ist es von 
Bedeutung, wenn Kinder und Jugendliche über eigene 
Migrationserfahrungen verfügen. 

Beim Migrationshintergrund wird insbesondere auf 
das Konzept einer innerfamilialen Migrationserfah-
rung Bezug genommen. Deshalb wird innerhalb der 
Personengruppe mit Migrationshintergrund auch die 
Zuordnung zu Personen mit eigenen Migrationserfah-
rungen vorgenommen. Hierzu zählen alle Personen, 
die aus dem Ausland zugezogen sind. Personen mit 
Migrationshintergrund aber ohne eigene Migrations-
erfahrungen sind beispielsweise in Deutschland Gebo-
rene mit ausländischen Eltern (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2010, S. 319; Settelmeyer/Erbe 
2010, S. 8; Statistisches Bundesamt 2010, S. 7).

Migrantinnen und Migranten 
Mit diesen Begriffen werden Personen bezeichnet, die 
selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat 
nach Deutschland zugewandert sind. Hierzu gehören 
„die ausländische Bevölkerung“, „Eingebürgerte“ und 
„Personen mit Migrationshintergrund“. 

Dazu zählen folgende Gruppen:
 – Alle nach 1949 nach Deutschland Zugewanderten, 

also Personen mit eigener Migrationserfahrung.
 – Personen, die in Deutschland geboren wurden, aber 

nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 
Häufig werden diese als „Ausländer“ bezeichnet.

 – Alle in Deutschland geborenen Personen mit zumin-
dest einem zugewanderten Elternteil oder einem 
Elternteil ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

Seit 2005 werden vom Statistischen Bundesamt im Rah-
men des Mikrozensus die Daten entsprechend dieser 
Unterscheidung differenziert erhoben. Gebräuchlich 
ist aber auch ein engeres Konzept von Migrationshin-

tergrund, das beispielsweise nur Zugewanderte und 
Personen, bei denen beide Elternteile, die keine deut-
sche Staatsangehörigkeit haben, einbezogen werden 
(www.esf-gleichstellung.de).

Vorliegen eines Migrationshintergrundes
Ein Migrationshintergrund liegt dann vor, wenn

 – die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt,

 – der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen 
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt 
und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte,

 – der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der 
Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwan-
derung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte  
(§ 6 Satz 2 MigEV).

Am 13.10.2010 ist die vom Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung (BMAS) erlassene Migrationshinter-
grund-Erhebungsverordnung (MigEV) in Kraft getreten, 
die erstmals eine (diese) normierte Definition des Be-
griffes „Migrationshintergrund“ enthält (BMI/BAMF 
2011, S. 215; Statistisches Bundesamt 2010 a, S. 5).

Die Verwendung des statistischen Konstrukts Mi-
grationshintergrund im Rahmen von Studien und 
Veröffentlichungen lässt erkennen, dass diesem keine 
einheitliche Definition zugrunde liegt und je nach For-
schungsinteresse und Fragestellung unterschiedliche 
Variablen einbezogen werden (Kemper 2010, S. 315 f.). 

Hierzu gehören 
 – Staatsangehörigkeit
 – Geburtsland der befragten Personen, der Eltern, 

gegebenenfalls der Großeltern
 – Generationenstatus
 – Zuwanderungsalter/Zuwanderungszeitraum
 – Sprache
 – Religionszugehörigkeit.

(BMFSFJ 2011; Stürzer u. a. 2011; Böttcher u. a. 2010, S. 158 ff.;  
Settelmeyer/Erbe 2010).

Bezogen auf den Handlungsbedarf zur Steuerung von 
Integrationsprozessen sind diese zusätzlichen Infor-
mationen einerseits notwendig, da die Komplexität 
an Migrationskonstellationen auch differenzierte 
(bildungs-)politische Antworten notwendig macht. 
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Andererseits erschweren die unterschiedlichen Ope-
rationalisierungen und Merkmalskombinationen 
des Migrationshintergrundes die Einordnung und 
Vergleichbarkeit der Daten – und das Gleiche gilt 
auch für die amtlichen Statistiken (Stürzer u. a. 2012; 
Gresch 2011). 

Je nach Definitionsbreite des Migrationshinter-
grundes sind damit variierende Untersuchungser-
gebnisse zu erwarten, die unterschiedliche Schlussfol-
gerungen und Interpretationen zulassen. Außerdem 
ist zu beachten, dass aufgrund unterschiedlicher 
Erhebungsmodi (unterschiedliche Erhebungsorte 
und Zeitpunkte, Altersgruppenzuordnungen) je nach 
Datenquelle auch die Zahlenangaben schwanken 
(Böttcher u. a. 2010, S. 158 ff.). Um diesem Dilemma 
zu begegnen, bedürfen die zugrunde liegenden De-
finitionen und Operationalisierungen besonderer 
Beachtung. 

Bei aktuellen Studien zu diesem Themenfeld ist es 
inzwischen üblich, unter Verweis auf die jeweiligen 
methodischen Zugänge verschiedene Datenquellen 
miteinander zu verknüpfen: So erfolgt beispielsweise 
im Rahmen des Ländermonitors Frühkindliche Bil-
dungssysteme die Berechnung der Teilhabequoten von 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund an den 
Angeboten der Kindertagesbetreuung auf Basis der 
durch das Statistische Bundesamt erhobenen Daten 
des Mikrozensus und der Bevölkerungsfortschrei-
bung sowie durch die Erhebungen der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) (Bock-Famulla/
Große-Wöhrmann 2010; BMBF 2007).

Im wissenschaftlichen Diskurs ist die Berücksich-
tigung der dritten Generation strittig (Kemper 2010,  
S. 319): Inwieweit kann Kindern von deutschen Eltern, 
die selbst schon in Deutschland geboren sind, noch 
ein Migrationshintergrund zugeschrieben werden 
(Kemper 2010, S. 319 ff., S. 321; Settelmeyer/Erbe 2010, 
S. 7, S. 21; Stanat u. a. 2010)? 

Im Hinblick auf die soziale Integration von Migran-
tinnen und Migranten gewinnen insbesondere auch 
geschlechts- und altersspezifische Unterschiede sowie 
unterschiedliche Arten von Migrationshintergrund 
an Bedeutung (Ahrens 2011; vgl. auch: Agentur für 
Gleichstellung im ESF: Daten & Fakten. Details zu 
Zielgruppen: www.esf-gleichstellung.de; 12.01.2012). 

3 Zusammensetzung 
der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund nach 
ausgewählten Merkmalen

Anteile an der Gesamtbevölkerung
Die seit 1950 Zugewanderten – Personen mit eigener 
Migrationserfahrung – stellen mit 10,6 Mio. zwei Drit-
tel aller Personen mit Migrationshintergrund. Im Jahr 
2009 hatten von den 82 Mio. der bundesdeutschen 
Bevölkerung 15,7 Mio. Personen einen Migrationshin-
tergrund im engeren Sinn (Zugewanderte und ihre 
Nachkommen). Davon machen Ausländerinnen und 
Ausländer mit 7,2 Mio. (8,8 %) der Bevölkerung weniger 
als die Hälfte aller Personen mit Migrationshinter-
grund aus, die Deutschen mit 8,8 Mio. (10,8 %) – da-
runter 2,8 Mio. (Spät-)Aussiedler – mehr als die Hälfte. 

Zwei Drittel der Personen mit Migrationshinter-
grund sind selbst Migranten (erste Generation), wäh-
rend knapp ein Drittel bereits in Deutschland geboren 
wurde (Angehörige der zweiten oder dritten Generati-
on) (BMI/BAMF 2011, S. 216 ff.; Statistisches Bundesamt 
2010 a, S. 7). 

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
an der Gesamtbevölkerung lag im Jahr 2005 bei 18,6 % 
und stieg bis 2009 auf 19,6 % (Statistisches Bundesamt 
2010 a, S. 7; Bundeszentrale für Politische Bildung bpd 
2011, S. 7). Bei Kindern unter fünf Jahren lag dieser 
Anteil sogar bei einem Drittel (34,4 %) (BMI/BAMF 2011,  
S. 217; Rühl 2009, S. 32 ff.). 

Kinder mit Migrationshintergrund
Ein überproportional starker Zuwachs von Personen 
mit Migrationshintergrund hat sich in den letzten 
Jahrzehnten in den Ballungsräumen vollzogen. Dort 
hat die Gruppe der Kinder in den ersten drei Lebens-
jahren mit Migrationshintergrund am stärksten zu-
genommen. In Ballungsgebieten hat jedes dritte der 
betreuten Kinder einen Migrationshintergrund (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 18). 

In den Ballungszentren Frankfurt, München und 
Stuttgart haben inzwischen mehr als die Hälfte aller 
Kinder und Jugendlichen einen Migrationshinter-
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grund (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2010, S. 214). 

In Frankfurt ist deren Anteil seit 2005 um 28 % ge-
stiegen; er liegt bei 72 % aller Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren. 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
stellen damit einen immer größer werdenden Anteil 
an jener Klientel, die für den vorschulischen und 
schulischen Bildungsbereich besonders relevant ist 
(ebd., S. 19).

Relevante Bevölkerungsgruppen
Die beschriebenen Entwicklungen machen deutlich, 
dass sich die Zusammensetzung der (ausländischen) 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund hetero-
genisiert hat: Prägten Ende der 1970er-Jahre noch 
weitgehend die sogenannten „Gastarbeiter“ das Aus-
länderbild im früheren Bundesgebiet, so ist der Anteil 
der Personen, die noch die Staatsangehörigkeit der 
ehemaligen Anwerbeländer haben, zurückgegangen 
(Babka von Gostomski 2010, S. 31):

 – Mit gut 3 Mio. Menschen ist die Gruppe türkischer 
Herkunft noch immer die größte Bevölkerungs-
gruppe mit Migrationshintergrund.

 – 2,9 Mio. Menschen haben ihre Wurzeln in den Nach-
folgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, 

 – 1,5 Mio. in den Nachfolgestaaten des ehemaligen 
Jugoslawien,

 – knapp 1,5 Mio. in Polen (bpb 2012, S. 2). 

Insbesondere Personen mit Migrationshintergrund 
aus den ehemaligen Anwerbestaaten verfügen über-
proportional häufig über keine eigene Migrationser-
fahrung, da sie bereits in Deutschland geboren sind 
(Statistisches Bundesamt 2010b; Statistisches Bundes-
amt Destatis 2010).

Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer
Betrachtet man den Aufenthaltsstatus, so zeigt sich, 
dass zwei Drittel (67,0 %) aller in Deutschland lebenden 
Ausländer zum Jahresende 2009 über ein unbefristetes 
Aufenthaltsrecht verfügten:

Von den türkischen Staatsangehörigen besaßen mehr 
als zwei Drittel (68,9 %) einen unbefristeten Aufent-
haltstitel (Seebaß/Siegert 2011, S. 42).

Bürger der EU fallen nicht unter das Aufenthalts-
gesetz, sie unterliegen dem Freizügigkeitsgesetz EU. 
Ausländer (Drittstaatsangehörige), die in das Bundes-

gebiet einreisen und sich dort aufhalten, bedürfen in 
der Regel eines Aufenthaltstitels (§ 4 Abs.1 AufenthG.). 
Betrachtet man die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
(zum Ende des Jahres 2009), lebten zwei Drittel (67,0 %) 
der ausländischen Bevölkerung seit mindestens zehn 
Jahren in Deutschland, etwas mehr als ein Drittel 
(38,0 %) bereits seit mehr als zwanzig Jahren und fast 
ein Viertel (24,2 %) sogar seit 30 Jahren und länger. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Aus-
länderinnen und Ausländer, die sich Ende 2009 in 
Deutschland aufgehalten haben, betrug 18,6 Jahre 
(BMI/BAMF 2011, S. 209 f.).

Differenziert nach der Staatsangehörigkeit zeigt 
sich, dass insbesondere Staatsangehörige aus den ehe-
maligen Anwerbeländern vielfach einen langjährigen 
Aufenthalt haben: 

 – 86,9 % der Türken, 
 – 88,6 % der Griechen, 
 – 88,3 % der Italiener, 
 – 91,1 % der Kroaten von mindestens zehn Jahren. 
 – Darunter liegen 70,7 % der russischen und 62,2 % 

der polnischen Staatsangehörigen (BMI/BAMF 2011,  
S. 209; Statistisches Bundesamt 2009; Rühl 2009, 
S. 38). 

Altersstruktur
Personen mit Migrationshintergrund verteilen sich 
mehrheitlich auf die jüngeren Jahr gänge als Personen 
ohne Migrationshintergrund (34,7 Jahre zu 45,6 Jahren). 
Im Jahr 2009 waren 56,2 % der Ausländerinnen und 
Ausländer jünger als 40 Jahre, im Vergleich zu 41,8 % 
der deutschen Bevölkerung. 

In der Gruppe der Migrantinnen und Migranten ist 
der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Vergleich 
zur Gruppe der Personen ohne Migrationshintergrund 
deutlich größer (Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2010, S. 18). 

Bei den Kindern bis zu fünf Jahren beträgt ihr Anteil 
mehr als ein Drittel (Statistisches Bundesamt 2010 a,  
S. 8; Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 2010).

Bei den Deutschen liegt der Anteil von Kindern 
dieser Altersgruppe mit 5,2 % höher als bei den Auslän-
dern mit 2,8 %. Dies liegt auch an der zu Beginn des Jah-
res 2000 eingeführten Jus-soli-Regelung, wonach unter 
bestimmten Bedingungen Kinder ausländischer Eltern 
mit der Geburt neben der Staatsangehörigkeit der 
Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit erhal-
ten. Sie werden damit statistisch als Deutsche erfasst. 
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Bei den höheren Altersstufen (bis 35 Jahre) liegt der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund weit 
über 20 %, bei den Personen über 65 Jahren unter 10 %. 
Von den Deutschen sind 21,7 % über 65 Jahre alt, wäh-
rend es bei den Ausländern nur 9,4 % sind (BMI/BAMF 
2011, S. 208).

Geschlechterverhältnis
Betrachtet man das Geschlechterverhältnis, so waren 
im Jahr 2009 51,0 % der ausländischen Staatsangehö-
rigen in Deutsch land männlich und 49,0 % weiblich. 

Insbesondere bei Staatsangehörigen aus Brasilien, 
Litauen, Thailand, den Philippinen, der Russischen Fö-
deration und der Tschechischen Republik war ein über-
proportional hoher Anteil an Frauen zu verzeichnen. 

Dagegen ist bei Staatsangehörigen aus Indien, dem 
Irak und Tunesien der Anteil von Männern deutlich 
höher als der von Frauen (BMI/BAMF 2011, S. 208; Rühl 
2009, S. 7)

Regionale Verteilung
Mit Blick auf die regionale Verteilung fallen die Anteile der 
Personen mit Migrationshintergrund innerhalb der ein-
zelnen Bundesländer je nach Region sehr unterschied-
lich aus. So hat insbesondere in den Agglomerations-
räumen ein deutlich größerer Anteil der Bevölkerung 
einen Migrationshinter grund als in ländlichen Räumen 
(22,5 % zu 10,7 %). 

Neben den Stadtstaaten sind dies das Rhein-Main-
Gebiet sowie die Ballungsräume Stuttgart und Mün-
chen (Rühl 2009, S. 27 ff.; vgl. dazu auch Autorengrup-
pe Bildungsberichterstattung 2010).

Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen verzeichnen die höchsten 
Anteile an Personen mit Migrationshintergrund. In 
den neuen Bundesländern liegt der Anteil mit 4,8 % 
deutlich niedriger (Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 
2010, S. 43; Rühl 2009, S. 27).

Betrachtet man einzelne Großstädte, so hatten Stutt-
gart (40,1 %), Frankfurt (39,5 %) sowie Nürnberg (37,3 %), 
Augsburg (36,2 %) und München (34,4 %) die höchsten 
Migrantenanteile zu verzeichnen (Rühl 2009, S. 29 f.).

Zusammenfassung
Die Migrationsrealität zwingt die Gesellschaft dazu, 
sich mit diesen Phänomenen und Situationen ver-
stärkt auseinanderzusetzen und in den elementaren 
gesellschaftlichen Bereichen (Bildung, Arbeit, soziales 

Zusammenleben) darauf konstruktiv zu reagieren –  
zumal es sich aufgrund der sozialstrukturellen Ent-
wicklungen um kein Übergangsphänomen handelt. 

Insbesondere für die nachwachsenden Generati-
onen wird es infolge der regionalen oder internatio-
nalen Wanderungsbewegungen und damit verbun-
dener „Eingliederungs- und Akkulturationsprozesse 
eine erwartbare Entwicklungsaufgabe“ sein (BMFSFJ 
2006, S. 28).

Anders als dies im öffentlichen Diskurs oft erschei-
nen mag, bilden Migranten keine einheitliche Be-
völkerungsgruppe, die sich ausschließlich über ihre 
Staats- oder Religionszugehörigkeit definieren lässt. 
Zudem ist das Kriterium Staatsangehörigkeit nicht 
deckungsgleich mit einer eindeutig gelebten Kultur: 
„Migranten derselben Staatsangehörigkeit bringen ih-
ren je eigenen soziokulturellen Hintergrund mit, und 
sie übernehmen diesen keineswegs ungebrochen“ 
(Bien u. a. 2006, S. 87). 

Die Sortierung und Beschreibung nach Nationa-
litäten (oder auch nach der Religionszugehörigkeit) 
wird dem Alltagsleben von Kindern und in ihren Fa-
milien nicht gerecht: „Der Bedarf, diese Heterogenität 
im vorschulischen und schulischen Bildungssystem 
zu berücksichtigen, wird somit systematisch unter-
schätzt“ (ebd., S. 86). 

In der neueren Migrationsforschung wird deshalb 
von einem permanenten Transformationsprozess 
der herkunftskulturellen und mehrheitsgesellschaft-
lichen Normen und Verhaltensweisen ausgegangen.
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4 Ungleichbehandlung als 
Folge staatlicher Regelungen

Ungleichbehandlung durch unterschiedlichen 
Rechtsstatus
Das Recht auf Bildung ist Menschenrecht und in der 
Kinderrechtskonvention (Art. 28, 29 von 1989) sowie 
im Internationalen Pakt (Art.13) über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Natio-
nen verankert – insofern sollte der Rechtsstatus von 
Kindern eigentlich irrelevant sein (Söhn 2010, S. 276; 
Motakef 2006, S. 10 f.). 

Dennoch ist der rechtliche Status ein zentraler 
Faktor für die Lebenssituation von Migrantinnen und 
Migranten sowie für die damit verbundenen Bildungs-
chancen der Kinder. Neben den mitgebrachten sozial-
kulturellen Ressourcen prägt die rechtliche Stellung 
innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft 
deren familiale Lebensumstände ganz entscheidend. 

Nach gesetzlich festgelegten Kriterien entscheidet 
der Rechtstatus durch die Vergabe abgestufter Privile-
gierungen nicht nur über den Verbleib, sondern auch 
über die Bedingungen zur beruflichen und sozialen 
Teilhabe und damit über die Lebensperspektiven 
dieser Menschen: 

Die benachteiligte Position von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen mit Duldung steht demnach in deut-
lichem Kontrast zu dem politisch privilegierten Status 
von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, aber 
auch gegenüber Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger sowie nachziehenden Familienangehörigen aus 
Drittstaaten. Die Einwanderung als Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedlern und der hiermit verknüpfte 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit bietet eine 
sichere Bleibeperspektive, während Asylsuchende und 
Geduldete oft jahrelanger Unsicherheit über ihren 
Verbleib ausgesetzt sind: „Diese existenzielle Unsicher-
heit verhindert eine mittelfristige Lebensplanung und 
stellt wohl kaum eine gute Lernvoraussetzung für die 
betroffenen Kinder dar“ (Söhn 2010, S. 280).

Kein einheitlicher Zugang zu schulischer Bildung
Obgleich die Integrationspläne einzelner Länder und 
Kommunen dem Handlungsfeld Integration durch Bil-

dung hohe Priorität einräumen, gibt es beispielsweise 
keine bundeseinheitliche Regelung der Schulpflicht. 
Da der Bildungsbereich der Kulturhoheit der Länder 
unterstellt ist, wird in jedem Bundesland die Schul-
pflichtfrage durch eigene Schulgesetze und Verord-
nungen geregelt. 

In einigen Bundesländern gilt die Schulpflicht 
nur für solche ausländischen Kinder, die dort ihren 
„gewöhnlichen Aufenthalt“ oder „Wohnsitz“ haben. 
Dies gilt z. B. für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen. Kinder von Asylsuchenden oder ausreise-
pflichtigen Ausländerinnen und Ausländern mit 
Duldung können juristisch betrachtet keinen solchen 
gewöhnlichen Aufenthalt vorweisen. Sie haben zwar 
ein Schulbesuchsrecht, dieses aber weist deutliche 
Nachteile beispielsweise bei der finanziellen Unter-
stützung für Lernmittel und Bücher auf und ist mit 
dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 31 GG 
nicht vereinbar. Verringerte Sätze der Grundsicherung 
im Asylbewerberleistungsgesetz schränken den Erwerb 
wichtiger Lernmittel stark ein. Ohne Schulpflicht ha-
ben die Schulbehörden daher auch keine Handhabe, 
den Schulbesuch beispielsweise auch gegen den Wil-
len von Eltern durchzusetzen. 

In einigen Bundesländern (z. B. Schleswig-Holstein) 
werden geduldete und gestattete Kinder in den Flücht-
lingsunterkünften beschult, was Kontakte zu gleichalt-
rigen deutschen Kindern deutlich erschwert und ihre so-
ziale Abschottung bewirkt (Studnitz 2011, S. 3; SVR 2010).

Aufhebung der Übermittlungspflicht für 
Bildungseinrichtungen
Kaum Chancen, ihr Recht auf Schulbildung in An-
spruch zu nehmen, hatten bis vor kurzem undoku-
mentierte Migrantenkinder. Die Schulbehörden waren 
danach verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die 
keine behördliche Anmeldung vorweisen können, 
der Ausländerbehörde zu melden. Verschiedene Bun-
desländer (wie Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen) 
hatten bereits die Schulleitungen davon entbunden, 
den Aufenthaltsstatus zu erheben (SVR 2010, S.4 ff.). 

Am 7. Juni 2011 beschloss der Bundestag mit einer 
entsprechenden Gesetzesänderung, dass Kindergär-
ten, Schulen und andere Bildungs- und Erziehungsein-
richtungen den irregulären Aufenthaltsstatus nicht 
mehr melden müssen. 

Die Bundesregierung hat die Aufhebung der Über-
mittlungspflicht mit dem Recht auf Bildung begründet: 
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Kinder und Jugendliche trügen keine Verantwortung 
für ihren Aufenthaltsstatus (bpb 2011, S. 1 f.), denn so-
wohl die unerlaubte Einreise als auch der unerlaubte 
Aufenthalt stellen strafrechtlich relevante Tatbestände 
dar (BMI/BaMF 2011, S. 183 f.).

Diese Gesetzesänderung wurde von Sozialverbän-
den, Menschenrechts- und Flüchtlingshilfsorganisa-
tionen zwar ausdrücklich begrüßt, aber mit Verweis 
auf die generell geltenden Menschenrechte wurde 
gefordert, diese Regelung auf andere Bereiche des 
öffentlichen Lebens anzuwenden (wie Gesundheits-
wesen, Beschäftigung, Polizei/Strafverfolgung).

Diese wichtige Reform bietet vor allem den Migran-
tenfamilien aber auch den pädagogischen Fachkräf-
ten erstmalig Rechtssicherheit; sie entlässt sie aus dem 
prekären Zustand illegaler Handlungen. Unter hu-
manitären sowie professionellen Erwägungen haben 
die institutionellen Bildungseinrichtungen dadurch 
deutlich bessere Voraussetzungen, ihrem pädago-
gischen Auftrag gerecht zu werden. Für Eltern ohne 
legalen Aufenthalt, die aus Angst vor Entdeckung 
und drohender Abschiebung ihren (unrechtmäßigen) 
Aufenthalt vor den deutschen Behörden verbergen 
und deshalb ihre Kinder öffentlichen Bildungseinrich-
tungen nicht anvertrauen, kann diese eine wichtige 
Ermutigung bedeuten.

Die genaue Zahl der Kinder, die ohne rechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, ist nicht be-
kannt. Aufgrund der Besonderheit des Phänomens 
irregulärer (undokumentierter) Migration basieren 
quantitative Angaben ausschließlich auf Schätzungen 
(für Deutschland auf Basis von Daten der polizeilichen 
Kriminalstatistik). 

Für das Jahr 2008 lebten laut Schätzungen des Ham-
burgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) zwischen 
196.000 und 457.000 Menschen irregulär in Deutsch-
land. 

Eine Studie des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (SVR) gibt 
für das Jahr 2008 bis zu 30.000 Kinder im Alter von 
sechs bis 15 Jahren an (SVR 2010; Der Paritätische 2011). 
Erschwert wird die exakte zahlenmäßige Erfassung 
auch dadurch, dass es sich um eine mobile Bevölke-
rungsgruppe mit variierendem Umfang handelt und 
Deutschland in den vergangenen Jahren verstärkt 
zu einem Transitland geworden ist (BMI/BAMF 2011,  
S. 183; Netzwerk Migration in Europa 3/2009 und 6/2011).

Einschränkungen durch Residenzpflicht
Für Familien, die eine Aufenthaltsgestattung oder 
Duldung erhalten, ist dieser Status mit Auflagen ver-
bunden, die gravierende Einschnitte in ihr Alltagsle-
ben bedeuten (Täubig 2010): Unterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft und Residenzpflicht – danach 
ist eine Aufenthaltsgestattung in der Regel räumlich 
beschränkt auf die Gemeinde bzw. auf den Bezirk der 
Ausländerbehörde, die sich meist mit dem Landkreis 
deckt. 

Für Geduldete mit einer Beschäftigung, die keine 
Vorrangprüfung erfordert, kann der Bereich erweitert 
werden. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie 
Geduldete dürfen ihren Aufenthaltsbereich nicht 
ohne Genehmigung der Ausländerbehörde verlassen. 
Dies bedeutet, dass Reisen und Besuche zu Verwand-
ten, die in anderen Städten leben, nicht gestattet sind. 
Schülerinnen und Schüler werden unter anderem an 
der uneingeschränkten Teilnahme an Klassenfahrten, 
sportlicher oder kultureller Gemeinschaftsaktivitäten 
gehindert. Ohne vorherige Ausnahmegenehmigung 
werden die Grenzen der Legalität überschritten; sie 
riskieren dann entdeckt, bestraft und eventuell ab-
geschoben zu werden. Verstöße dagegen werden als 
Ordnungswidrigkeiten mit zum Teil hohen Bußgel-
dern geahndet oder bei mehrmaligem Auffallen als 
Straftaten mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
behandelt. So könnte für eine Familie schon ein grenz-
überschreitender (Freizeit-)Ausflug an Orte, die für 
andere Kinder und Familien ganz selbstverständlich 
sind, verhängnisvolle Konsequenzen nach sich ziehen 
(Studnitz 2011. www.proasyl.de/de/news/detail/news/
residenzpflicht; 17.1.2012). 

Als erstes Bundesland hatte die Landesregierung 
von Brandenburg (2010) die Auflagen für Asylbewer-
ber und andere Ausländer teilweise gelockert: Die 
Residenzpflicht wurde auf das gesamte Bundesland 
ausgeweitet. In einer Vereinbarung wurde geregelt, 
dass Ausländer eine Dauererlaubnis für Fahrten in die 
Hauptstadt Berlin erhalten. Ausgenommen sind Straf-
täter aber auch Flüchtlinge, die nicht an der Klärung 
ihrer Identität mitwirken (können). Damit unterliegt 
ein nicht unwesentlicher Teil von Flüchtlingen weiter-
hin den gleichen Sanktionen. 

Der Berliner Flüchtlingsrat schätzt, dass bis zu 50 % 
der Geduldeten nicht von dieser Liberalisierung pro-
fitieren. Inzwischen haben auch andere Bundesländer 
ähnliche Regelungen eingeführt: Baden-Württemberg, 
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Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Dadurch 
hat sich die Lebenssituation für viele betroffene Per-
sonen wesentlich verbessert. 

Vom UN-Flüchtlingswerk UNHCR wurde die Resi-
denzpflicht als Verstoß gegen EU-Recht kritisiert und 
die Initiative Brandenburgs gewürdigt, aber dennoch 
die völlige Aufhebung der Vorschrift im Bundesgesetz 
gefordert. Rechtsexperten von PRO ASYL sehen darin 
eine „Schikane ohne erkennbaren Sinn“ (Übersicht 
über räumliche Aufenthaltsbeschränkung in den 
Bundesländern, September 2011. www.residenzpflicht.
info/).

Duldung – die drohende Abschiebung
Den Alltag Geduldeter (Flüchtlinge) prägt die ständige 
Befürchtung, jederzeit abgeschoben zu werden. Die 
Duldungen werden in der Regel nur für kurze Zeit 
erteilt. Familien müssen in regelmäßigen Abständen 
(alle drei, sechs oder zwölf Monate, mitunter alle zwei 
Wochen) zur Ausländerbehörde, um diese Bescheini-
gung zu erneuern. 

Experten und Praktiker aus dem Schul- und Sozial-
bereich verweisen darauf, dass zu Zeiten, in denen die 
Duldungen ablaufen, Unruhe unter den betroffenen 
Schulkindern aufkommt. Aus Angst, sie könnten abge-
schoben werden, bleiben sie teilweise vom Unterricht 
fern.

Eine Duldung wird maximal für sechs Monate aus-
gestellt und kann verlängert werden. Nach insgesamt 
18 Monaten mit „Duldungsstatus“ soll die Duldung 
in eine Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden, 
wenn „rechtliche oder tatsächliche Gründe“ der Aus-
reise auch in „absehbarer Zeit“ entgegenstehen und 
„der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehin-
dert ist“ (AufenthG). Da es sich um eine Soll-Regelung 
handelt, bestehen „Duldungen“ durchaus länger als 
18 Monate (Kettenduldung). 

Einst als provisorisches Übergangsstadium gedacht, 
entpuppt sich die Duldung für viele als Dauerzustand 
mit prekären Zukunftsperspektiven: Über mindestens 
vier Jahre besteht nur ein nachrangiger Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Die Geduldeten leben von Sozialleis-
tungen, die rund 30 % unter dem Niveau des Sozial-
gesetzbuches (SGB II) liegen und erhalten nur eine 
eingeschränkte medizinische Versorgung. 

Die häufige Verlängerung von Duldungen führt 
dazu, dass diese „vorübergehende Aussetzung der 

Abschiebung“ zur dauerhaften Lebenssituation des 
davon betroffenen Personenkreises wird. Am 31.03.2010 
lebten in der Bundesrepublik etwa 56.000 Ausländer als 
„Geduldete“ mit mindestens sechsjährigem Aufenthalt 
in Deutschland, wovon sich 44.000 seit mindestens 
acht Jahren hier aufhielten. Im Juni 2010 lebten rund 
86.000 Geduldete in Deutschland, davon 64 % seit mehr 
als sechs Jahren (BMI/BAMF 2011, S. 214; vgl. auch Der 
Paritätische 2008, S. 4). 

Vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes (2005) 
erhielten die Langzeit-„Geduldeten“ die Duldung nach 
dem alten Ausländergesetz, das keine zeitliche Befris-
tung der Gesamtdauer von mehrmaligen Duldungen 
vorsah (Täubig 2010, S. 313 f.). Die Bleiberechtsrege-
lungen der vergangenen Jahre haben das Problem 
nach Ansicht von Wohlfahrtsverbänden bisher nicht 
grundlegend gelöst, vielmehr kommen mit jedem 
Jahr neue Langzeitgeduldete hinzu. Als besonders 
gravierend wirken sich dabei die hohen Anforderun-
gen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieses 
Personenkreises aus (PRO ASYL u. a. 2011).

Neue Bleiberechtsregelung für geduldete Kinder 
und Jugendliche
Seit 1. Juli 2011 ist mit § 25 a AufenthG eine neue gesetz-
liche Bleiberechtsregelung für geduldete Kinder und 
Jugendliche in Kraft getreten: Gesetz zur Bekämpfung 
der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von 
Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer Aufenthalts- 
und asylrechtlicher Vorschriften. Diese Regelung macht 
es geduldeten Kindern und Jugendlichen möglich, 
eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis zu erwir-
ken, wenn sie folgende Integrationsvoraussetzungen 
erfüllen: 

 – Aufenthalt seit mindestens sechs Jahren in Deutsch-
land ununterbrochen erlaubt mit einer Duldung 
oder Aufenthaltsgestattung 

 – Erfolgreicher Schulbesuch in Deutschland (mindes-
tens sechs Jahre) oder der Erwerb eines anerkannten 
Schul- oder Berufsabschlusses

 – Besitz einer Bescheinigung über eine positive Inte-
grationsprognose

 – Antragstellung im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.

Damit wird es für Kinder und Jugendliche möglich, be-
reits vor Erreichen der Volljährigkeit ein von den Eltern 
unabhängiges Aufenthaltsrecht zu erwerben. Unter 
bestimmten Bedingungen können die Eltern und min-
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derjährigen Geschwister des „Stammberechtigten“ 
ebenfalls ein Aufenthaltsrecht erlangen. Entscheidend 
sind zunächst die eigenen Integrationsleistungen des 
Jugendlichen ohne Rücksicht auf das Verhalten der 
übrigen Familienmitglieder.

Zu den Zielen dieser Regelung wird beispielsweise 
in den vorläufigen Verwaltungsvorschriften des Nie-
dersächsischen Innenministeriums folgendes ausge-
führt (Flüchtlingsrat Niedersachsen 2011):

„Maßgeblich für die Integrationsprognose sind 
die bisherigen schulischen Leistungen, die Regelmä-
ßigkeit des Schulbesuchs sowie das Arbeits- und So-
zialverhalten. Um den unter integrationspolitischen 
Zwecken erforderlichen dauerhaften regelmäßigen 
Schulbesuch dokumentieren zu können, müssen 
sämtliche Zeugnisse seit Beginn der Schulzeit vorge-
legt werden. Ein regelmäßiger Schulbesuch liegt vor, 
wenn während des Schuljahrs allenfalls an einzelnen 
Tagen der Unterricht unentschuldigt versäumt wur-
de. Im Rahmen der erforderlichen Prognose kann 
auch eine Beurteilung durch die Schule eingeholt 
werden.“ 

Obwohl gegenüber früheren Regelungen positiv zu 
vermerken ist, dass es sich dabei um eine Dauerrege-
lung handelt, wird befürchtet, dass die genannten 
Beschränkungen den begünstigten Personenkreis 
deutlich einschränken könnten. Vertreter von Sozial-
verbänden und Flüchtlingsorganisationen halten die 
vorliegende Bleiberechtsregelung für nicht ausgereift, 
weil sie in etlichen Punkten an den Realitäten der 
Familien vorbeigehe (Flüchtlingsrat Niedersachsen 
2011, S. 9. www.nds-fluerat.org/leitfaden/6a-die- 
aufenthaltserlaubnis-nach-25a-aufenthg/).

Als problematisch werden unter anderem die 
Nachweise für den schulischen Erfolg betrachtet, da 
hier nicht nur ein sensibler Bereich des Datenschutzes 
berührt wird. Im Rahmen der erforderlichen Prognose 
kann auch eine Beurteilung durch die Schule einge-
holt werden. Schulen sind auch befugt, Unterlagen 
für diese Prognose an die Ausländerbehörde zu über-
mitteln (Flüchtlingsrat Niedersachsen 2011).

Dabei bleibt eine Reihe von Fragen offen: 
 – Was bedeuten Schulnoten und wie oft darf man 

sitzenbleiben? 
 – Welche Konsequenzen haben jugendtypische Ver-

haltensweisen bzw. Verfehlungen? 
 – Wie beeinflussen sie die Integrationsprognose? 

 – Welches Gewicht haben die Vorgaben im Vergleich 
zu anderen (einheimischen) Mitschülerinnen und 
Mitschülern? 

 – Wie steht die einzelne Schule und ihr Lehrpersonal 
zu den Schülerinnen und Schülern, die sie beurtei-
len sollen?

Auf Kritik stößt insbesondere die geforderte Lebens-
unterhaltssicherung, denn während der schulischen 
oder beruflichen Ausbildung – auch Studium – ist der 
Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen von der Familie zu sichern. Auch nach 
Beendigung einer Ausbildung wird erwartet, dass 
die Begünstigten ein in wirtschaftlicher Hinsicht von 
öffentlichen Transferleistungen unabhängiges Leben 
führen und die gezeigten guten Integrationsleis-
tungen fortsetzen. An dieser Bestimmung werden – so 
die Befürchtung der Verbände – die meisten Familien 
scheitern, denn eine vollständige Lebensunterhalts-
sicherung gelingt nur in seltenen Fällen. 

Unklar ist, ob die einzige Lösung dann in der Ver-
längerung der Duldung der Restfamilie nach der 
neuen Duldungsregelung des § 60 a Abs. 2 b besteht. 
Damit wird die perspektivisch unsichere Situation der 
„Geduldeten“ weiter aufrechterhalten, z. B. bei einer 
Beschäftigung im Niedriglohnsektor, geringfügiger 
Beschäftigung, Auslaufen eines Zeitarbeitsvertrages 
und Konkurs des Arbeitgebers, durch die der Lebens-
unterhalt für die Familie nicht bestritten werden kann 
und damit der Verlust des Bleiberechts droht. 

Um die Praxis der Kettenduldung zu beenden, 
müsse – so die Forderung der Verbände – die Pflicht 
zu einer umfassenden, selbstständigen Lebensun-
terhaltssicherung entfallen, unter anderem für Alte, 
Kranke, bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit sowie 
bei Pflegeleistungen für die Familien. Der pauschale 
Ausschluss von Sozialleistungen müsste zugunsten 
von Entwicklungs- und Qualifizierungspotenzialen 
bzw. zur notwendigen Überbrückung durch den kurz-
zeitigen Bezug von Sozialleistungen ersetzt werden. 

Langjährige Prozesse der Dequalifizierung und 
Ausgrenzung könnten nicht durch solche restriktiven 
Regelungen außer Kraft gesetzt werden. Notwendig 
sind nachholende Qualifizierung und Weiterbildung 
ohne den Druck, in kurzer Frist den Lebensunterhalt 
selbst decken zu können (PRO ASYL u. a. 2011, S. 13). 

Den mit der Regelung einhergehenden Familien-
trennungen „muss mit aller Kraft entgegengetreten 
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werden“ – sei es, dass die Eltern die Erteilungsvoraus-
setzungen nicht erfüllen, sei es, dass die Eltern und 
Geschwister der Volljährigen gar nicht begünstigt 
werden bzw. ihre Duldung verlieren (ebd.): Die min-
derjährigen Geschwister bekommen eine Aufenthalts-
erlaubnis nur, wenn auch die Eltern begünstigt sind. 
Die Geschwister haben also eine doppelte Abhängig-
keit: Zuerst muss ein Familienmitglied gemäß § 25 a 
Abs. 1 als Jugendlicher begünstigt sein; dann müssen 
die Eltern die Voraussetzungen für eine Aufenthalts-
erlaubnis erfüllen, und nur wenn das gelungen ist, 
können sie selbst davon profitieren.

In einer Bleiberechtsregelung unter der Bedingung 
der Ausreise der Eltern und Geschwister sehen die 
Kritiker nicht nur eine ungerechtfertigte Härte, die 
den angestrebten Integrationsprozess massiv behin-
dern kann, sondern insgesamt einen Verstoß gegen 
Art. 6 GG. 

Die aufgeworfenen Fragen und offenen Probleme 
machen deutlich, dass auch mit dieser Bleiberechts-
regelung noch keine Lösung gefunden wurde, die 
der Situation der geduldeten Menschen umfassend 
gerecht wird. Eine einheitliche bundesgesetzliche 
Regelung ist auch deshalb erforderlich, da die Bleibe-
rechtspraxis von den Bundesländern unterschiedlich 
gehandhabt wird.

Unbegleitete Minderjährige 
Gerade die Einreise unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge und Migranten stellt für den Staat sowie für die 
Migrationsbehörden und sozialen Einrichtungen eine 
besondere Herausforderung dar. Kinder und Jugendli-
che, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte 
hier Zuflucht suchen, sind auf deutlich mehr Hilfe und 
Betreuung angewiesen als erwachsene Migranten. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten gilt 
für die Bundesrepublik eine Besonderheit hinsichtlich 
der Altersgrenze der Volljährigkeit. Unbegleitete Min-
derjährige, die einen Asylantrag stellen oder einen 
vorläufigen Abschiebungsschutz bei der Ausländerbe-
hörde beantragen, gelten bereits mit dem vollendeten 
16. Lebensjahr als verfahrens- bzw. handlungsfähig 
(Parusel 2009, S. 14).

Zusammenfassung
Der Zustand, dass in Deutschland der Zugang zu insti-
tutioneller Bildung für Migrantenkinder mit prekärem 
Rechtsstatus potenziell gefährdet ist bzw. sich zeitlich 

verzögern kann, wurde von den Vereinten Nationen 
kritisiert (Söhn 2010, S. 277). Denn Kindern ohne asyl- 
oder ausländerrechtlichem Aufenthaltsstatus oder 
Duldung ist der Zugang zu Kindertageseinrichtungen 
verwehrt und somit die Teilnahme an frühkindlichen 
Bildungsmaßnahmen (z. B. Sprachförderung) nicht 
möglich. 

Die Gefahr, vom Bildungssystem ausgeschlossen zu 
werden, besteht darüber hinaus für Minderjährige, die 
bei ihrer Einreise aufgrund ihres Alters (als 16-Jährige) 
bereits nicht mehr der Schulpflicht unterliegen sowie 
für statuslose (illegale) Minderjährige. Selbst wenn 
sie eine Schule besuchen möchten, haben sie kaum 
Möglichkeiten, ihr Recht auf Bildung wahrnehmen 
zu können (Studnitz 2011). 

Ohne abwägende Klärung des Aufenthaltsstatus 
und ohne dauerhafte Zugänge zu Bildung und Aus-
bildung bleibt für Teile der nachwachsenden Gene-
ration die Gefahr sozialer Ausgrenzung bestehen. 
So reklamiert Die Beauftragte der Bundesregierung im 
Migrationsbericht 2010 die Umsetzung dieses Rechts-
anspruchs für alle Kinder und Jugendlichen, die sich 
in Deutschland aufhalten, insbesondere für die rund 
34.000 schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit 
Asylbewerber- und Flüchtlingsstatus sowie für den 
notwendigen Schulbesuch unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge. 

Angesichts der sozialen Lebensverhältnisse der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen – oft verbunden 
mit Armut in den Migrantenfamilien – müsse bei sozial 
gefährdeten Jugendlichen mehr Präventionsarbeit 
geleistet werden, unter anderem durch eine engere 
Zusammenarbeit von Jugendämtern, Polizei und 
Gerichten. 
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5 Vielfalt an Lebenslagen: 
Migranten sind keine 
einheitliche Gruppe 

Allein die beschriebenen statusabhängigen Aspekte 
machen deutlich, dass Migranten keine einheitliche 
Bevölkerungsgruppe darstellen, die sich ausschließlich 
über ihre Staats- oder Religionszugehörigkeit definie-
ren lässt. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
weist nicht nur in sozioökonomischer, sprachlicher, 
kultureller und religiöser Hinsicht eine enorme Band-
breite auf (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2010; Schulte/Treichler 2010; Sinus Sociovision 2007). 

Zentrale Merkmale zur Beschreibung des Migrations-
hintergrundes sind vor allem das soziale Milieu, dem die 
Migranten entstammen bzw. dem sie in der hiesigen 
Gesellschaft angehören, außerdem das hinsichtlich Bil-
dung, Ausbildung und Einkommen verfügbare kultu-
relle und soziale Kapital sowie ihre kulturelle Tradition. 
Die Analysen des DJI-Kinderpanels sowie der Sinus-Studie 
über Migranten-Milieus belegen, dass neben der sozio-
ökonomischen Lage auch nach Milieus mit ähnlichen 
Lebenszielen, Lebensstilen und Wertvorstellungen 
zu unterscheiden ist – wie auch bei der autochthonen 
Bevölkerung (Sinus Sociovision 2007; Bien u. a. 2006). 

Die jeweiligen Lebensumstände markieren zugleich 
unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen und individu-
elle Handlungsspielräume von Migrantinnen und Mi-
granten, die für ihre Zugänge zu Bildung, Ausbildung 
und Beruf entscheidend sind. Deshalb gilt es auch zu 
vermeiden, „Familien mit Migrationshintergrund als 
eine vermeintlich einheitliche Gruppe grundsätzlich 
den Risikofamilien zuzurechnen“ (Bien u. a. 2006, S. 87). 

Migrantenfamilien pauschal als defizitär zu bezeich-
nen, ist insofern undifferenziert, als „Migration erst 
in Verbindung mit bildungsferner Herkunft, schlecht 
bezahlten Arbeitsverhältnissen oder ungesicherter 
Lebensperspektive zu einem Risikofaktor für die Ent-
wicklung der Kinder wird“ (Thiersch 2006, S. 101; vgl. 
dazu auch: Ramirez-Rodriguez/Dohmen 2010; Marbach 
2006 / Lokhande 2013). 

Nach den Analysen des Zweiten Integrationsindi-
katorenberichts sind es vor allem sozioökonomische 
Faktoren, die über Erfolg bzw. Misserfolg der Integra-

tion entscheiden, beispielsweise ob die Eltern Arbeit 
haben, über einen höherwertigen Bildungsabschluss 
verfügen oder an der Armutsgrenze leben (Die Beauf-
tragte der Bundesregierung 2012).

Der Bildungsbericht (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2010, S. 27) identifiziert drei Risiko-
lagen, die die Bildungschancen von Kindern generell 
beeinträchtigen können:

 – Soziales Risiko – wenn die Eltern nicht in das Er-
werbsleben integriert sind, 

 – Finanzielles Risiko – wenn die Eltern nur über ein 
geringes Einkommen verfügen,

 – Risiko der Bildungsferne – wenn die Eltern nur über 
eine geringe Ausbildung verfügen.

In Familien mit Migrationshintergrund lag der Anteil 
von Kindern mit mindestens einer Risikolage bei 42,2 % 
(1,7 Mio.). Im Hinblick auf die finanzielle Situation 
sogar bei 35 % (ebd., S. 27).

Konsens besteht in der Forschung auch darüber, 
dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund schlechtere Bildungschancen haben, wenn sich 
die zugewanderten Familien in Wohngebieten mit so-
zialen und wirtschaftlichen Problemen konzentrieren 
(Kiziak u. a. 2012, S. 8; Statistisches Bundesamt Destatis 
2012; Boos-Nünning 2011; BMFSFJ 2011; Die Beauftragte 
der Bundesregierung 2010).

Zusammenfassung
In der Gesamtbeurteilung der Migrationsphänomene 
zeigen sich noch deutliche Defizite, sodass die hohe 
Heterogenität der Zielgruppe Migrantenfamilien einer 
differenzierenden Betrachtung insbesondere durch 
vertiefende Studien bedarf (BMFSFJ 2011; Diefenbach 
2010; Thiessen 2007). Denn auch die Heterogenität der 
Kinder- und Jugendpopulation mit Migrationshinter-
grund ist beträchtlich: 

Das Spektrum reicht unter anderem von Kindern 
der sogenannten dritten Generation, deren Großeltern 
in den 1960er-Jahren als „Gastarbeiter“ willkommen 
waren und deren Eltern bereits hier geboren wurden, 
über Kinder von EU-Bürgern mit rechtlich unproble-
matischem Status bis hin zu Kindern aus Flüchtlings-
familien, deren Lebensumstände, rechtlicher Status 
und zeitliche Perspektiven demgegenüber deutlich 
von Unsicherheit geprägt sind. 

Angesichts der beschriebenen Migrations- und 
Integrationsprozesse muss vor allem auch künftig da-
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mit gerechnet werden, dass die Heterogenität der Le-
benslagen, der kulturellen und sozialen Erfahrungen 
sowie der Chancen auf Bildungsbeteiligung weiterhin 
bestehen bleibt (Bien u. a. 2006; Renner 2002). 

 

6 Der Nationale 
Integrationsplan: ein zentrales 
(bildungs-)politisches 
Instrument 

6.1 Akteure und Ziele

Der Nationale Integrationsplan (2007) formuliert In-
tegration als politische Aufgabe für das gesamte Ge-
meinwesen, mit dem Ziel, entsprechende Strukturen 
zu schaffen, die beteiligungsorientiert und nachhaltig 
das friedliche und demokratische Zusammenleben 
sichern und Chancengerechtigkeit herstellen sollen. 
Damit wurden die integrationspolitischen Aufgaben 
auf eine neue Grundlage gestellt.

Mit diesem Instrument hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland erstmals einen Rahmen für das integrati-
onspolitische Handeln gesetzt, der von der nationalen 
Selbstverpflichtung auf Integration ausgeht, und 
zwar verstanden als ein Angebot an die Migrantinnen 
und Migranten, sich als Teil der Gemeinschaft der 
Staatsbürger zu begreifen. Dies erfordert aufseiten der 
Zugewanderten die Bereitschaft dazu und aufseiten 
der Politik die Schaffung der erforderlichen instituti-
onellen Voraussetzungen. 

Den Ländern und Kommunen kommt für die Bereit-
stellung integrationspolitisch förderlicher Strukturen 
eine wesentliche Rolle zu: „Integration geschieht vor 
Ort“ (Die Bundesregierung 2008). Die Länder und 
Kommunen verfügen einerseits über langjährige Erfah-
rungen, gewachsene Strukturen, Programme und Kon-
zepte sowie über das mit diesem Thema vertraute Per-
sonal. Auch besteht Konsens über die grundsätzlichen 
integrationspolitischen Ziele und Handlungsfelder. 

Andererseits verläuft die Entwicklung je nach län-
derspezifischen und kommunalen Bedingungen un-
terschiedlich und erfordert deshalb unterschiedliche 
adäquate Lösungsansätze. Diese konkreten integra-
tionspolitischen Strukturen, Initiativen und Projekte 
zu dokumentieren, ist eine Aufgabe des Nationalen 
Integrationsplanes.

Gemäß der föderalen Kompetenzstruktur liegt die 
Verantwortung im Bereich des Bildungswesens grund-
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sätzlich bei den Ländern. Die Zuständigkeit umfasst 
den Schul- und Hochschulbereich sowie die Erwach-
senenbildung und Weiterbildung.

Die Kindertagesbetreuung gehört rechtlich und 
organisatorisch zur Kinder- und Jugendhilfe. Dabei 
liegt die Gesetzgebungskompetenz bei Bund und 
Ländern, die Ausführungskompetenz bei den Ländern 
und Kommunen (BMI/BAMF 2011, S. 19 ff.). Bund, Länder 
und Kommunen haben im Rahmen der Selbstverpflich-
tungen (unterschiedliche) Maßnahmen ergriffen, um 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
gezielt zu fördern. 

Im Nationalen Integrationsplan haben die wich-
tigsten bildungspolitischen Akteure (Bund, Länder, 
Kommunen) entlang ihrer jeweiligen Verantwortung 
Zielvereinbarungen zur Verbesserung der Bildungs-
situation von Kindern und Jugendlichen insbesondere 
mit Migrationshintergrund formuliert (Die Bundes-
regierung 2011, 2007). 

Diese beziehen sich im Einzelnen auf
 – den quantitativen und qualitativen Ausbau der 

Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren;

 – die Ausweitung der Bildungspläne im Kindergarten 
auf die Altersgruppe der unter Dreijährigen;

 – den Ausbau der frühen Sprachförderung als Quer-
schnittsaufgabe in allen Bildungsbereichen;

 – die Sicherstellung bedarfsgerechter Fortbildungs-
maßnahmen zur Sprachförderung für alle Lehrkräfte;

 – die Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorgani-
sationen;

 – die Stärkung der Elternarbeit;
 – die deutliche Senkung der Quoten von Abbrechern 

und Wiederholern bei Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund. 

Das bundesweite Integrationsprogramm, gemäß § 45 
Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes entworfen, leistet einen 
Beitrag zur Umsetzung dieser Zielvereinbarungen; es 
enthält ausführliche Situationsbeschreibungen und 
Vorschläge zur Steuerung der Effizienz der Aktivitäten 
und Maßnahmen. Für die Träger und Akteure im In-
tegrationsbereich dient es als Grundlage für weitere 
integrationspolitische Überlegungen (BMI 2010). 

Zur Umsetzung des Nationalen Integrationsplanes 
wurde 2010 auf dem 4. Integrationsgipfel vereinbart, 
einen Aktionsplan zu entwickeln, der sich an klar defi-
nierten Zielen orientiert und anhand von Indikatoren 

deren ergebnisorientierte Umsetzung und Überprü-
fung ermöglichen soll. Bezug genommen wird dabei 
auf die im bundesweiten Integrationsprogramm for-
mulierten Empfehlungen zur Weiterentwicklung von 
integrationsfördernden Angeboten. Unter der Zustän-
digkeit verschiedener Ministerien wird in einschlägigen 
Expertengremien („Dialogforen“) ein breites thema-
tisches Spektrum (anhand von elf Schwerpunkten) 
bearbeitet: Von der Frühkindlichen Förderung über die 
Eingliederung in Arbeitsmarkt und Erwerbsleben bis 
hin zu Medien und Kultur. Die Ergebnisse werden 2012 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden (BMI/BAMF 2011).

6.2 Zwischenbilanz des 
Integrationsprozesses

Der von der Beauftragten der Bundesregierung vorgelegte 
Zweite Integrationsindikatorenbericht umfasst den Ver-
lauf der Integration in Deutschland im Zeitraum von 
2005 bis 2010. Mit seinen Analysen beschreibt er die 
Entwicklungen unter anderem in den Bereichen Früh-
kindliche Bildung, Schulische Bildung, Ausbildung und 
Arbeitsmarktintegration sowie in der interkulturellen 
Öffnung von Verwaltung und Gesundheitsdiensten. 

Anhand von 64 Indikatoren untersucht er Prozesse 
der sozialen Integration und der wirtschaftlichen 
Lebenssituation von Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Ziel ist es, zu beleuchten, inwieweit sich die 
Lebensverhältnisse der Zuwanderer seit dem Jahr 2005 
an jene der übrigen Gesellschaft angeglichen haben 
(www.bundesregierung.de/Content/).

Der als „wissenschaftliches Messinstrument“ ange-
legte Bericht zeigt in seiner Bilanz widersprüchliche 
Ergebnisse: Die Migrantinnen und Migranten gliedern 
sich zwar immer besser in die hiesige Gesellschaft ein, 
doch bestehen weiterhin gravierende Unterschiede 
zu der autochthonen Bevölkerung. Dies zeigt sich 
bei der Frühkindlichen Bildung in Kindertageseinrich-
tungen, die einen zentralen Baustein für die soziale und 
sprachliche Entwicklung insbesondere der Kinder mit 
Migrationshintergrund darstellt. So besuchen nur 12,2 % 
dieser Kinder in den ersten drei Lebensjahren eine 
Kindertageseinrichtung, während es bei den Kindern 
ohne Migrationshintergrund mehr als doppelt so viele 
sind (27,7 %). Bei Kindergartenkindern ab drei Jahren 
verringert sich dieser Abstand (rund 86 % zu 95 %) (Die 
Beauftragte der Bundesregierung 2012, S. 11).
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Beim Thema Schulbildung verweist der Bericht zwar 
auf eine positive Entwicklung: Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund bleiben inzwischen 
seltener ohne Schulabschluss (2005: 5,1 % – 2010: 4,4 %), 
aber mehr als doppelt so häufig wie bei den anderen 
jüngeren Erwachsenen (gleichbleibend 1,6 %). 19 % der 
Einwanderer eines Altersjahrganges können auch am 
Ende der Schulzeit noch nicht richtig lesen.

Ein positiver Befund ist, dass der Anteil der Personen 
ohne Schulabschluss in der zweiten Generation er-
heblich geringer ist (2010: 2,8 %) als in der ersten (5,7 %) 
und fast eine Angleichung an die Gesamtbevölkerung 
(2,3 %) stattgefunden hat. 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass die soziale 
Herkunft der Schülerinnen und Schüler ein wesentlicher 
Faktor für den Bildungserfolg ist und über die schu-
lische Entwicklung nicht der Migrations hintergrund 
entscheidet.

Ferner ist von erheblicher Bedeutung, ob Deutsch 
die Umgangssprache in der Familie ist. Aus diesem 
Grunde fordern die Staatsminister, auch die Eltern 
stärker in die Bildungsarbeit einzubeziehen. 

Die Bundesländer, in deren Zuständigkeit die Bil-
dung liegt, hatten sich mit dem Nationalen Integrati-
onsplan vor fünf Jahren gemeinsam das Ziel gesetzt, bis 
Ende 2012 die Angleichung der Quoten von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an den 
Gesamtdurchschnitt aller Schülerinnen und Schüler 
zu erreichen, d. h. die Leistungen der ausländischen 
Schülerinnen und Schüler denen der deutschen an-
zugleichen und insbesondere die Abbrecherquoten 
signifikant zu senken bzw. zu halbieren (BAMF 2009). 

Laut Einschätzung der Bundesbeauftragten ist die-
ses Ziel nicht mehr erreichbar. Angesichts des hohen 
Stellenwertes schulischer Qualifizierung für die soziale 
Integration in Ausbildung und Beruf ist dieser Befund 
ernüchternd. Das Scheitern der Länder bedeutet, dass 
jedes Jahr eine wachsende Zahl junger Erwachsener 
nun gefördert, motiviert und weitergebildet werden 
muss.

Zusammenfassung
Das aktuelle integrationspolitische Geschehen zeich-
net sich durch eine große Dynamik aus, die auf alle 
gesellschaftlichen Bereiche rückwirkt. Integrations-
politik hat 

 – mit den institutionellen Zugängen zu den Ressour-
cen des Aufnahmelandes zu tun, wozu Aufent-

haltsgewährung, Bildungssystem, Arbeitsmarkt 
und soziale Sicherung, aber auch die sprachlichen 
Kompetenzen gehören;

 – mit allen Formen gesellschaftlicher Teilhabe zu 
tun, die nicht rechtlich oder institutionell geregelt 
werden können. Hierzu gehören Möglichkeiten zur 
Selbstorganisation und politischen Partizipation, 
die Förderung eigenständiger Kulturen und inter-
kultureller Beziehungen sowie die Bekämpfung von 
Diskriminierung (Schulte/Treichler 2010). 

Alle in diesem Kontext entstandenen Gesetze spie-
geln zum einen die Geschichte der Migrations- und 
Integrationspolitik der Bundesrepublik wider, zum 
anderen sind sie auch ein Hinweis auf die Existenz 
von Migrantengruppen, die sich nicht nur mit Blick 
auf ihre Nationalität, sondern vor allem mit Blick 
auf ihren Rechtsstatus und der damit verbundenen 
Integrationsperspektiven deutlich voneinander un-
terscheiden – insbesondere bezogen auf den Zugang 
zur Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit sowie 
zu den Sozialsystemen. 

Neben der rechtlichen Situation sind ökonomische 
Aspekte wichtige Rahmenbedingungen für die Steue-
rung und Gestaltung der Integration von Zuwanderern 
(vgl. hierzu die aktuelle kontroverse Zuwanderungsde-
batte um Fachkräfte). Auf lokaler Ebene geht es nicht 
nur um den Vollzug dieser übergeordneten Gesetze, 
sondern insbesondere auch um die Gestaltung der 
sozialen Beziehungen zwischen den unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen, die sich in den Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen unmittelbar niederschlagen. 

An den programmatischen Ausrichtungen einiger 
Städte lässt sich diese Neuorientierung in der kommu-
nalen Integrationspolitik bereits ablesen (beispiels-
weise in Berlin, Essen, Frankfurt, Hamm, Mannheim, 
München, Offenbach, Solingen, Stuttgart, Wiesbaden) 
(Roth 2010; Bommes 2008).
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7 Migration und Integration: 
eine Herausforderung für das 
Bildungssystem 

7.1 Bildung als Integrationsaufgabe 

Seit den Ergebnissen der PISA-Studien, die Integra-
tionsprobleme von Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund belegen, rückte in den vergan-
genen Jahren das Thema Migration und Integration 
in den Vordergrund der bildungspolitischen und pä-
dagogischen Diskussion – nicht zuletzt bedingt durch 
Herausforderungen des Globalisierungswettbewerbs 
(Stanat u. a. 2010; Konsortium Bildungsberichterstat-
tung 2006).

Die mit dem Mikrozensus 2005 erstmalig verfüg-
baren Daten zur Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund und die aufbauenden Analysen der gemein-
samen Bildungsberichte von Bund und Ländern be-
stätigen den in internationalen Studien festgestellten 
Befund, dass im deutschen Bildungssystem die soziale 
Herkunft erheblichen Einfluss auf Bildungserfolge 
bzw. Bildungsmisserfolge hat (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2010; Bertelsmann Stiftung 
2011, 2010; Konsortium Bildungsberichterstattung 
2006, S. 178). 

Dass der Migrationshintergrund als Einflussfak-
tor auf die Bildungsbeteiligung gemessen an den 
Wirkungen sozioökonomischer Ungleichheit an Be-
deutung verliert, belegt auch der DJI-Familiensurvey 
(Bundesjugendkuratorium 2008, S. 3; Marbach 2006):

Zu oft entscheidet immer noch die Herkunft bzw. 
die soziale Lage über den Bildungsweg und damit 
über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Nach 
wie vor sind junge Migrantinnen und Migranten im 
Bildungssystem häufig benachteiligt. Jugendliche aus 
Zuwandererfamilien sind im Schnitt seltener auf Gym-
nasien und überproportional häufig auf Hauptschulen 
(Die Beauftragte der Bundesregierung 2010, S. 4). 

Die Defizite der vorschulischen, insbesondere der 
schulischen Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund sind mit verantwortlich für die spätere 
Benachteiligung vieler junger Zuwanderer in Ausbil-
dung und Beruf sowie für ihre überdurchschnittlich 

hohe Arbeitslosigkeit. Auch für den Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) 
bleibt „Bildung“ eine zentrale Integrationsaufgabe: 
„Noch kann von gleichen Bildungschancen oder gar Bil-
dungserfolgen von Jugendlichen mit und ohne Migra-
tionshintergrund nicht die Rede sein“ (SVR 2010, S. 14).

Vor diesem Hintergrund wird auch das große Inte-
resse an frühpädagogischen Bildungseinrichtungen 
nachvollziehbar, das im Vergleich zu früheren Phasen 
der Bildungsreformdebatte etwa der 1960er- und 
1970er-Jahre ein historisches Novum darstellt. Im 
Kontext dieser Diskussion wurde insbesondere die Bil-
dungsfunktion des Kindergartens (wieder-)entdeckt: 
In ihrer Funktion als Orte elementarer Bildung für 
alle Kinder werden neben dem Anspruch auf frühe 
individuelle Förderung insbesondere die kompen-
satorischen und schulvorbereitenden Leistungen 
öffentlicher Betreuung in den Vordergrund gestellt 
(Grgic u. a. 2010; Betz 2006).

Zu den zentralen Reformplänen für den Elemen-
tarbereich zählen:

 – die Implementierung von Bildungs- und Erzie-
hungsplänen, die seit dem gemeinsamen Beschluss 
der Jugend- und Kultusministerkonferenz (JKMK) 
(2004) inzwischen in allen Bundesländern erarbei-
tet und eingeführt wurden;

 – der quantitative Ausbau des Elementarbereichs, 
der ab 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr 
vorsieht;

 – die konzeptionelle Weiterentwicklung der früh-
pädagogischen Bildungsarbeit unter besonderer 
Berücksichtigung von Kindern mit Migrationshin-
tergrund;

 – die Professionalisierung der Fachkräfte durch neue 
Modelle der Studiengänge sowie der Aus- und Wei-
terbildung.

(Die Beauftragte der Bundesregierung 2012; Rauschen-
bach/Schilling 2010; BMFSFJ 2008 a; Leu 2007).

Der Befund, dass Kinder aus zugewanderten Fami-
lien nach wie vor – oft aufgrund nicht ausreichender 
Deutschkenntnisse – erhebliche Schwierigkeiten 
haben, die schulischen Anforderungen zu erfüllen 
und einen Schulabschluss zu erreichen, der ihnen 
Perspektiven auf dem Ausbildungsstellenmarkt ein-
räumt, wird im Bericht der Migrationsbeauftragten der 
Bundesregierung (2010) aufgegriffen:
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„Frühkindliche Sprachförderung und sprachliche 
Bildungsangebote sollen allen Kindern mit Migrati-
onshintergrund einen erfolgreichen Bildungsweg 
ermöglichen“, denn „diese Kinder und Jugendlichen 
bilden Deutschlands größtes neu zu erschließendes 
Bildungspotenzial“ (Die Beauftragte der Bundesre-
gierung 2010, S. 66 f.).

Damit bleibt eine frühzeitig einsetzende systematische 
(Sprach-)Förderung von Kindern nicht deutscher (aber 
auch deutscher) Herkunft eine vorrangige bildungs-
politische Aufgabe für Bund, Länder und Kommunen, 
was sich sowohl in den Schulgesetzen der Länder 
als auch in Bildungs- und Erziehungsplänen für den 
Elementarbereich widerspiegelt (Textor Onlinehand-
buch). Investitionen in diesen Bereich sind auch ein 
Argument im Hinblick auf später entstehende (Folge-)
Kosten defizitärer schulischer und beruflicher Integra-
tion (Hinte/Zimmermann 2010 a, 2010 b). Die Debatte 
um die Weiterentwicklung von Konzepten Interkul-
tureller Bildung und Erziehung im vorschulischen und 
schulischen Bereich erfährt dadurch neue Impulse. 

Diese Situation stellt insbesondere die Regelein-
richtungen des deutschen Bildungssystems vor die 
Aufgabe, flexibel und angemessen im Rahmen ihrer 
integrationspolitischen Selbstverpflichtung (vom 
Nationalen Integrationsplan NIP zum Nationalen Ak-
tionsplan NAP) mit entsprechenden Angeboten zu 
reagieren: 

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund befin-
det sich in weiten Teilen in einem Lebensalter, das sie 
zur Klientel des Bildungsbereiches einschließlich der 
Kinder- und Jugendhilfe werden lässt. In der bildungs-
politischen Diskussion wird deshalb der frühkind-
lichen Bildung vor allem für Kinder aus Risikofamilien, 
aber insbesondere aus Familien mit Migrationshinter-
grund besondere Bedeutung beigemessen. 

Aufgrund vorliegender Analysen war bislang nicht 
damit zu rechnen, dass etwa ab der „dritten Genera-
tion“ von einem sich weitgehend vollzogenen An-
passungsprozess dauerhaft ansässiger Bevölkerungs-
gruppen ausgegangen werden kann (BAMF 2010; Rühl 
2010). Vielmehr müsse im Bildungssystem „auch auf 
längere Sicht damit gerechnet werden, dass sich Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht zu 
einer ‚homogeneren‘‚ der altansässigen Bevölkerung 
im Hinblick auf Lebenslagen und Bildungsvoraus-
setzungen ähnlich werdender Gruppe entwickeln –  

und dies ungeachtet des Umstands, dass eine zuneh-
mende Zahl von Kindern (…) in Deutschland geboren 
wird und hier aufwächst“ (Gogolin u. a. 2003, S. 29).

Neueste Daten zeigen jedoch, dass ab der zweiten 
Einwanderungsgeneration Akkulturationsprozesse 
greifen. Verbleibende Unterschiede zwischen Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-
grund sind demnach als Bildungseffekte zu verstehen 
(Stürzer, Täubig, Uchronski & Bruhns 2012; SVR 2013).

7.2 Frühkindliche Förderung im 
bildungspolitischen Fokus

Im Mittelpunkt des Diskurses um Frühkindliche För-
derung steht die Erkenntnis, dass eine frühe und kon-
tinuierliche Förderung von Kindern eine wichtige 
Voraussetzung für Bildungs- und Chancengerechtig-
keit darstellt, wobei der Spracherziehung eine ent-
scheidende Rolle zukommt. Sie bildet einen zentralen 
Schwerpunkt des Engagements der Länder, das sich, 
entsprechend dem im Achten Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) formulierten Bildungsauftrag der Kindertages-
einrichtungen, in den letzten Jahren verstärkt hat. 

Im Nationalen Integrationsplan haben sich die Länder 
dazu verpflichtet, sprachliche Bildung als Querschnitts-
aufgabe in den Konzepten der Kindertageseinrich-
tungen zu verankern (BMI/BAMF 2010, S. 16; Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung 2007; Gogolin 
u. a. 2003, S. 25).

Vor diesem Hintergrund gewinnt zum einen der 
quantitative Ausbau von Betreuungsplätzen mit dem 
Ziel, die angestrebte Betreuungsquote von 35 % für 
Kinder unter drei Jahren umzusetzen, eine herausra-
gende Bedeutung. Zum anderen bedarf es der Gewin-
nung und Qualifizierung zusätzlicher (weiblicher und 
männlicher) Fachkräfte (auch mit Migrationshinter-
grund) sowie der Entwicklung bzw. Überprüfung von 
Konzepten zur Beteiligung von Eltern mit Migrations-
hintergrund. Denn insbesondere bildungsferne Zu-
wandererfamilien mit niedrigem sozioökonomischen 
Status bedürfen meist zusätzlicher Ressourcen, um 
den Lernprozess der Kinder positiv zu beeinflussen 
und zu begleiten. Neben der fortlaufenden Umsetzung 
der Qualifizierungsinitiative in diesen genannten 
Schwerpunkten legen die Länder deshalb ein beson-
deres Augenmerk auf die interkulturelle Öffnung der 
Bildungseinrichtungen.
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Schon die Tatsache, dass inzwischen jedes dritte Kind 
bis zu sechs Jahren einen Migrationshintergrund auf-
weist, stellt die Einrichtungen des Elementarbereichs 
vor die Aufgabe, der soziokulturellen Heterogenität 
der Familien und ihrer Kinder in ihrer konzeptionellen 
pädagogischen Arbeit Rechnung zu tragen.

Auch künftig ist damit zu rechnen, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund besondere Sozialisations-
erfahrungen und Bildungsvoraussetzungen in die 
hiesigen Bildungsinstitutionen einbringen. Diese sind 
neben den sprachlichen Voraussetzungen die soziale 
Einbindung in die jeweiligen Herkunftsmilieus und 
Communities mit ihren jeweiligen weltanschaulichen 
Orientierungen bzw. religiösen Bindungen, auf die mit 
institutionellen Bildungsangeboten Bezug genom-
men werden muss (Rauschenbach 2007, S. 9; Neumann 
2005, S. 183). 

Bislang wird das Thema Interkulturalität bei nur 
knapp einem Drittel der Einrichtungen aufgegriffen 
(Peucker u. a. 2010). Den Kindertageseinrichtungen 
kommt als erste öffentliche Bildungseinrichtung inso-
fern eine besondere Bedeutung zu, als sie schon früh-
zeitig Lern- und Entwicklungspotenziale von Kindern 
unterstützen und fördern können. Die meisten Kinder 
lernen durch den Besuch einer Kindertageseinrichtung 
die erste Bildungseinrichtung ihrer Bildungsbiografie 
kennen, auch wenn sie sich hinsichtlich Eintrittsalter 
und Verweildauer unterscheiden. Deshalb sind drin-
gend Strategien gefordert, um die Betreuungsquoten 
von Kindern mit Migrationshintergrund zu erhöhen 
(Bock-Famulla/Lange 2011; Die Beauftragte der Bun-
desregierung 2010, S. 6; List 2010; Jampert u. a. 2005; 
Honig u. a. 2004).

7.3 Kinder mit Migrationshintergrund in 
Kindertageseinrichtungen

7.3.1 Betreuungsquoten von Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund
Die Betreuungsquoten deuten darauf hin, dass der Zu-
gang zu institutioneller Bildung, Betreuung und Erzie-
hung von Kindern im frühkindlichen Alter insgesamt 
unterschiedlich ist (Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 
2010, S.14). Die Daten der Kinder- und Jugendhilfe-
statistik belegen eine Betreuungsquote von Kindern 
unter sechs Jahren in der Kindertagesbetreuung, die 
bei Kindern mit 50 % niedriger liegt als bei Kindern 

ohne Migrationshintergrund mit 63 % (Autorengruppe 
Bildungsberichtserstattung 2012). 

Von den Kindern unter drei Jahren ohne Migrations-
hintergrund besuchen 30 % eine Kindertagesstätte, von 
den Kindern mit Migrationshintergrund lediglich 14 %. 

Bei Kindergartenkindern ab drei Jahren verringert 
sich dieser Abstand (rund 85 % zu 97 %). Die durchschnitt-
liche Betreuungsquote aller Kinder in der Altersgrup-
pe drei bis fünf Jahre lag bei 93 % (Die Beauftragte 2012,  
S. 11; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012).

Verglichen mit den beiden Vorjahren (2009/2010) 
ist bei den unter Dreijährigen die Betreuungsquote 
gestiegen: bei Kindern mit Migrationshintergrund 
um drei Prozentpunkte; Kinder ohne Migrationshin-
tergrund um fünf Prozentpunkte (BMI / BAMF 2012; 
Statistisches Bundesamt 2012; Die Beauftragte der 
Bundesregierung 2011). 

Bei den Kindern unter drei Jahren mit Migrations-
hintergrund liegt die Inanspruchnahme von Kin-
dertagesbetreuung in den westlichen Bundesländern 
(ohne Berlin) durchschnittlich um zehn Prozentpunkte 
niedriger als bei Kindern gleichen Alters ohne Migra-
tionshintergrund. In den ostdeutschen Bundesländern 
(ohne Berlin) weist mit circa 16 Prozentpunkten ein ver-
gleichsweise geringer Anteil der Kinder in den ersten 
drei Lebensjahren einen Migrationshintergrund auf. 

In der Altersgruppe von 3 bis 6 Jahren weisen die 
Betreuungsquoten für Kinder mit und ohne Migra-
tionshintergrund in den einzelnen Bundesländern 
deutliche Unterschiede auf: Besonders gering ist 
diese Differenz in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in 
Rheinland-Pfalz (5 und 2 Prozentpunkte).

Die größten Abweichungen bestehen in Hamburg: 
Hier liegen die Quoten von Kindern mit Migrations-
hintergrund um die 29 Prozentpunkte unter der Quote 
von Kindern gleichen Alters ohne Migrationshinter-
grund (70 % zu 99 %). In Bayern und Schleswig-Holstein 
unterscheiden sich die Betreuungsquoten um 19 bzw. 
16 Prozentpunkte (Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 
2010, S. 5 ff.; Die Beauftragte der Bundesregierung 
2010, S, 76 ff; Statistisches Bundesamt 2010 b, S. 158 ff.).

Im sechsten Lebensjahr befinden sich 32 % der Mi-
grantenkinder und 12 % der deutschen Kinder ohne 
institutionelle Betreuung. In Kindertageseinrich-
tungen sind es 68 % der Migrantenkinder und 87 % der 
deutschen Kinder (Diefenbach 2010, 2002).

Damit weist die Datenlage darauf hin, dass Kinder 
mit Migrationshintergrund seltener als Kinder ohne 
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dieses Merkmal Betreuungseinrichtungen besuchen. 
Selbst wenn Kinder mit Migrationshintergrund diese 
Angebote zwar nach wie vor seltener in Anspruch 
nehmen, hat sich ihre Beteiligungsquote zwischen 
1991 und 2004 jener der deutschen Kinder zunehmend 
angenähert (Konsortium Bildungsberichterstattung 
2006, S. 150). 

Im Gegensatz zu der Annahme, dass Kinder aus 
Migrantenfamilien systematisch den vorschulischen 
Bildungseinrichtungen fernbleiben, sind sie doch in 
den Kindertageseinrichtungen angekommen, wenn 
auch seltener oder später als Kinder deutscher Her-
kunft (Berg-Lupper 2006, S. 84 ff.; Diehm/Kuhn 2005, 
S. 91). Die Kindertageseinrichtungen werden immer 
deutlicher als Bildungsangebote wahrgenommen 
und vor allem für Kinder aus zugewanderten Familien 
als Institutionen zur Unterstützung ihrer Integration 
akzeptiert (Ramsauer 2010; Sachverständigenkom-
mission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 2005). 
Nur wenig mehr Kinder aus Migrantenfamilien als 
Kinder aus deutschen Familien besuchen bis zum 
Schuleintritt keinen Kindergarten.

Diese Ergebnisse bieten dennoch Anlass danach 
zu fragen, wie es gelingen kann, dass deutlich mehr 
Kinder mit Migrationshintergrund von den Betreu-
ungs- und Bildungsangeboten der Kindertagesein-
richtungen profitieren können bzw. welche Faktoren 
dem entgegenstehen.

7.3.2 Barrieren der Inanspruchnahme 
öffentlicher Betreuung
Barrieren, die dazu führen, dass Migrantenfamilien 
unterstützende Betreuungsangebote nur unterdurch-
schnittlich nutzen, können vielfältiger Natur sein. In 
Betracht kommt eine Reihe von Faktoren, die die elter-
liche Entscheidung für die Inanspruchnahme institu-
tioneller Betreuung in einer Kindertageseinrichtung 
beeinflussen (unter anderem die Wohnortnähe, die 
Kostenbeteiligung, die Personalsituation in der Ein-
richtung). Aber auch generelle (kulturelle) Vorbehalte 
gegenüber einer außerfamilialen Betreuung können 
den Zugang der Kinder verhindern. 

Mangelnde Lebensweltorientierung der Angebote
Ein wichtiger Grund besteht in der mangelnden Le-
bensweltorientierung der Angebote, die konzeptionell 
der Alltagrealität dieser Klientel nur wenig gerecht 
werden. Eine differenzierte Analyse dazu steht jedoch 

noch aus (Ramsauer 2010; Straßburger 2009; Berg-
Lupper 2006; Gaitanides 2006; Diefenbach 2002). 

Wenn Familien mit Migrationshintergrund als 
gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu betrachten 
sind, muss man sie mit ihren berechtigten Erwar-
tungen aber auch Vorbehalten und Ängsten ebenso 
ernst nehmen wie die deutschen einheimischen 
Familien: „Allererste Voraussetzung für Integrations-
leistungen von Seiten der Bildungseinrichtungen 
ebenso wie von Seiten der Migrantenfamilien (…) ist 
der gleichberechtigte Zugang zu den Bildungsinstitu-
tionen für alle Kinder“ (Sachverständigenkommission 
Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 2005, S. 117). 

Institutionelle Zugangsvoraussetzungen
Generell wird es daher notwendig, Barrieren instituti-
oneller Zugangsvoraussetzungen kritisch zu überprü-
fen. Bei der gegenwärtigen Vergabepraxis im Bereich 
der Kinder in den ersten drei Lebensjahren werden 
Betreuungsplätze vorrangig an erwerbstätige oder in 
Ausbildung befindliche Eltern vergeben. Arbeitslose 
Eltern oder mit Hartz IV-Bezug haben in der Regel kei-
nen Anspruch. In vielen Fällen werden damit Familien 
mit Migrationshintergrund ausgeschlossen. Der im 
Kinderförderungsgesetz (KiföG) ab August 2013 veran-
kerte Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, un-
abhängig vom Erwerbsstatus der Eltern, könnte damit 
insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund 
von großer Bedeutung sein.

Rechtliche Situation
Besonders hervorzuheben ist die rechtliche Situation, 
die den Besuch einer Kindertageseinrichtung verhin-
dern kann, insbesondere wenn es sich um einen ungesi-
cherten Aufenthaltsstatus der Familien handelt. Hierzu 
werden von den Wohlfahrtverbänden, den Kirchen, 
dem Sachverständigenrat seit Langem einheitliche 
gesetzgeberische und administrative Maßnahmen 
sowohl für den Elementarbereich als auch für die 
Schule gefordert (Studnitz 2011; Der Paritätische 2008; 
Neumann 2005). Wenn keine Angebote der Kinderbe-
treuung oder diese nur sehr eingeschränkt in Anspruch 
genommen werden können, z. B. weil die Eltern nicht 
über eine Arbeitserlaubnis verfügen oder aufgrund der 
Nachrangigkeitsregelung keinen Arbeitsplatz finden, 
hat dies gravierende Konsequenzen für den Erwerb der 
deutschen Sprache, aber auch für den Erwerb anderer 
kognitiver, emotionaler und sozialer Kompetenzen, die 
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für den Schulbesuch von zentraler Bedeutung sind. Der 
gesetzliche Mindestanspruch sieht für die Altersphase 
von drei bis sechs Jahren maximal vier Stunden pro Tag 
vor (Neumann 2005, S. 184). 

Hohe Betreuungskosten
Ein Problem für Familien aus anderen Kulturkreisen 
sind oftmals die Betreuungskosten. Die Beitragspflicht 
kann für viele sozial schwächere Migrantenfamilien 
dazu führen, dass ihre Kinder entweder gar keine 
Betreuungseinrichtung des Elementarbereichs be-
suchen oder mit Blick auf die Schule erst zu einem 
späteren Zeitpunkt etwa ab dem Alter von vier Jahren 
(Die Beauftragte der Bundesregierung 2010; Peucker 
u. a. 2010; Dachsberger 2009).

Sprachbarrieren
Bestehende Sprachbarrieren können als zusätzliches 
Hindernis für die Inanspruchnahme eines Betreu-
ungsplatzes vermutet werden. Gerade bei dieser Al-
tersgruppe setzt die Betreuungsarbeit ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und den 
pädagogischen Fachkräften voraus, was eine intensive 
sprachliche Verständigung verlangt. Die DJI-Analyse 
der Betreuungssituation („Kita vor Ort“) hat ergeben, 
dass in der Mehrheit der Jugendamtsbezirke jedes 
zehnte Kind unter drei Jahren in Kindertageseinrich-
tungen eine andere Familiensprache als Deutsch hat 
(Hüsken 2011, S. 41). 

Abschottungsverhalten deutschsprachiger Eltern
Ein weiteres strukturelles Problem in diesem Kontext 
ist das Abschottungsverhalten bildungsorientierter 
deutschsprachiger Eltern, die die Betreuungsein-
richtung nach den vermeintlich bestmöglichen Lern-
chancen für ihre Kinder auswählen, was im Klartext 
bedeutet: eine Kindertageseinrichtung ohne Kinder, 
die des Deutschen nicht mächtig sind (Kiziak u. a.2012). 

Konfessionelle Ausrichtung
Auch die konfessionelle Ausrichtung der Einrich-
tungen kann die Entscheidung für einen Besuch einer 
Kindertageseinrichtung beeinflussen. Fast die Hälfte 
der Kindertageseinrichtungen wird von konfessio-
nellen Trägern betrieben – ein Viertel davon katho-
lisch. Nach Angaben der DJI Kinderstudie besuchen 
Migrantenkinder überproportional häufig kommu-
nale Kindertageseinrichtungen. Zwar sollen auch kon-

fessionelle (katholische) Kindergärten grundsätzlich 
allen Kindern, unabhängig von ihrer Herkunft, offen 
stehen. Laut Einschätzung der Deutschen Bischofskon-
ferenz (2004) könnten unter Umständen islamische 
Familien „eine Erziehung im christlichen Kindergar-
ten als Gefährdung ihrer eigenen weltanschaulichen 
und religiösen Erziehung betrachten“ (Berg-Lupper 
2006, S. 101).

Wenig Erfahrung mit sozialer Sicherung 
Als weitere Barriere kommt in Betracht, dass Familien 
ausländischer Herkunft vielfach aus Gesellschaften 
stammen, die über kein entwickeltes System sozialer 
Sicherung verfügen. Entsprechend den besonderen 
Bedingungen des jeweiligen Herkunftslandes haben 
(bestimmte) Migrantengruppen daher kaum Erfah-
rungen im Umgang mit vergleichbaren institutionellen 
Unterstützungsangeboten, die in diesen gesellschaft-
lichen Kontexten zudem oft eine andere Funktion 
erfüllen. Unter dem Druck einer ungesicherten Bleibe-
perspektive, verbunden mit der drohenden Rückkehr 
in das Herkunftsland, bewirkt diese Situation einen 
verstärkten Generationenzusammenhang innerhalb 
der Familien, der für die Erziehungseinstellungen und 
Sozialisationspraktiken nicht unerheblich ist (BMFSFJ 
2000, S. 104). 

Mangel an Ressourcen 
Vielen Migrantenfamilien in Deutschland fehlen die 
materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, um 
trotz vorhandener Bildungserwartungen entspre-
chende Strategien zu deren erfolgreicher Umsetzung 
entwickeln zu können. Ein wichtiges Indiz ist der man-
gelnde Kontakt zwischen den Bildungseinrichtungen 
und den Familien, der auch von den Fachkräften des 
Elementarbereichs beklagt wird (Neumann 2005,  
S. 185; Nauck 2004). Inwieweit das Betreuungspersonal 
mit Migrationshintergrund einen Beitrag dazu leisten 
kann, Hemmschwellen bei den Familien abzubauen, 
die den Zugang zu den Betreuungseinrichtungen 
erleichtern, ist gegenwärtig ein wichtiges Thema der 
fach- und bildungspolitischen Diskussion (Sulzer 2013).

Sozioökonomische Lebensverhältnisse
Ein zentraler, nicht zu vernachlässigender Aspekt sind 
die sozioökonomischen Lebensverhältnisse der Fami-
lien. Vergleichbar der Situation deutscher Familien, 
die in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen, oft in 
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entlegeneren, teilweise verarmten Stadtvierteln der 
Großstädte leben, führt bei sozial und wirtschaftlich 
benachteiligten Migrantenfamilien die Sorge um die 
alltägliche existenzielle Lebensbewältigung dazu, in 
der Bildung und Erziehung keine vorrangige Aufgabe 
zu sehen. So belegt die DJI-Kinderbetreuungsstudie, dass 
türkische Familien bedingt durch hohe Arbeitslosigkeit 
oftmals mit schwierigen Lebensbedingungen zu kämp-
fen haben (Alt 2006; Alt/Holzmüller 2006, S. 30 ff.). 

Hinzu kommt, dass türkische Mütter (im Vergleich 
zu einheimischen oder russlanddeutschen Müttern) 
mit 85 % die höchste Rate der nichterwerbstätigen 
Mütter aufweisen. Dies könnte einer der Gründe sein 
für die vergleichsweise geringe Anzahl von türkischen 
Kindern in Einrichtungen (Thiessen/Michels 2008, 
2007).

Distanzierte Haltung – mangelndes Vertrauen 
Eine distanzierte Haltung könnte auch im mangeln-
den Vertrauen in die Sensibilität und Akzeptanz der 
„Andersartigkeit“ begründet sein, die vielen Migran-
tenfamilien häufig begegnet, verbunden mit der 
Befürchtung, dass sie und ihre Kinder auch in den 
institutionellen Betreuungseinrichtungen gegenüber 
den Einheimischen als Außenseiter wahrgenommen 
werden könnten. Auch die sozialräumlich nah gestal-
teten sozialen Beziehungen der Migrantenfamilien in 
ihren kulturellen Herkunfts-Communities können ein 
Indiz dafür sein, dass sie dort nicht nur emotionalen 
Rückhalt und Orientierung finden, sondern auch die 
notwendigen (familialen) Unterstützungsstrukturen.

Bildungsabschluss der Eltern 
Viele Studien kommen zu dem Ergebnis, dass insbe-
sondere der Bildungsabschluss der Eltern entschei-
dend ist für die Beteiligungsquoten der Kinder mit 
Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen 
(Ramsauer 2010; Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 
2010, S. 12; Konsortium Bildungsberichterstattung 
2006, S. 150). 

Bei den Entscheidungen vor allem bildungsbe-
wusster Migranteneltern (mit höherem Schulab-
schluss/Abitur) für den Besuch einer Betreuungsein-
richtung spielt vor allem die Förderung der deutschen 
Sprache eine entscheidende Rolle, in deren Beherr-
schen diese Familien eine wichtige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Gestaltung des weiteren Bildungs-
weges ihrer Kinder sehen.

Zusammenfassung
Aus Sicht der politisch Verantwortlichen sind dringend 
Strategien erforderlich, um die Betreuungsquoten von 
Kindern mit Migrationshintergrund zu erhöhen (BMI/
BAMF 2010). Bislang gibt es zu den Faktoren, die den 
Betreuungsbedarf im Einzelfall bestimmen, nur weni-
ge differenzierten Befunde (Sachverständigenrat der 
deutschen Stiftungen 2013). Ebenso fehlen Analysen 
zur Bedarfslage von Eltern (Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf), die Auskunft über den Betreuungsbedarf 
geben (Bock-Famulla/Große-Wöhrmann 2010, S. 11). 

Generell besteht aufgrund der Datenlage zudem 
die Schwierigkeit, die Angebotsstruktur und Ange-
botsnutzung auf unterschiedliche Altersstufen und 
Angebotsformen zu beziehen, weil noch keine gesi-
cherten statistischen Daten über die Eigenschaft des 
Migrationshintergrundes von Kindern vorliegen. 

Das Kriterium der Staatsangehörigkeit ist nicht 
hinreichend aussagekräftig, wenn es darum geht, 
den pädagogischen Handlungsbedarf einer Kinderta-
geseinrichtung zu bestimmen. Angesichts der sprach-
lich, sozial und kulturell komplexen Lebenssituation 
der Kinder widerspricht ein daraus abgeleiteter ein-
heitlicher soziokultureller Hintergrund im Sinne einer 
nach Nationalitäten unterscheidbaren Gesamtkultur 
der gesellschaftlichen Migrationsrealität (Diefenbach 
2010; Berg-Lupper 2006, S. 84 ff.; Neumann 2005, S. 186). 

Für die mit Bildung, Betreuung und Erziehung 
betrauten Institutionen wird es damit zu einer Dauer-
aufgabe, auf die besonderen Bildungsvoraussetzungen 
und Bildungsbedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen aus Migrantenfamilien zu reagieren und daraus 
auch den Unterstützungsbedarf der Eltern abzuleiten. 
Dazu bedarf es verlässlicher Daten und Prognosen, die 
sich im Besonderen mit den sozialen und bildungsre-
levanten Bedingungen des Aufwachsens dieses Teils 
von Kinder und Jugendlichen befassen, unter anderem 
durch eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung 
(Die Beauftragte der Bundesregierung 2012; Diefenbach 
2010; Konsortium Bildungsberichterstattung 2010).

7.4 Zum Stellenwert einer Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen

Soziale Vielfalt (Diversität) und kulturelle Unterschiede 
gelten zunehmend als bestimmende Faktoren für Bil-
dungsprozesse und deren Bedeutung für das Individu-



40

Christine Preiß

um und die Gesellschaft als Ganzes. Die beschriebenen 
Entwicklungen zeigen, wie wichtig die Thematik der 
Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund 
vor allem für den Elementarbereich ist. Anders als die 
in der Schule traditionell vorherrschende Tendenz zur 
Homogenisierung, die bisher kaum durch alternative, 
(interkulturelle) Ansätze verändert wurde, ist die ge-
meinsame Betreuung von Kindern unterschiedlichen 
Geschlechts, Alters und unterschiedlicher Ethnie ein 
Merkmal der Institutionen des Elementarbereichs und 
bereits vielfach in deren Bildungskonzept verankert 
(Sulzer 2013; Höhmann u. a. 2009). 

Der Besuch einer Kindertagesstätte zielt nicht nur 
auf die allgemeine Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen ab, sondern wird immer mehr unter der 
Perspektive der späteren schulischen Anforderungen 
betrachtet, da eine fehlende Betreuung in Kinderta-
geseinrichtungen häufig zusätzlichen Förderbedarf 
in den Schulen nach sich zieht (Bock-Famulla/Lange 
2011, S. 34; Diefenbach 2010).

Neben dem Bildungsauftrag wird den Kinderta-
geseinrichtungen zugleich abverlangt, einen Beitrag 
zur Integrationsförderung zu leisten. So lautet beispiels-
weise Art.12 Satz 1 BayKiBiG: „Kindertageseinrichtungen 
sollen die Integrationsbereitschaft fördern und Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund befähigen.“ 

Ähnlich lautende Forderungen finden sich inzwi-
schen in allen Bildungs- und Erziehungsplänen der 
Länder. Der Besuch einer Kindertageseinrichtung 
bedeutet für manche Kinder aus Migrantenfamilien 
den ersten intensiven Kontakt zur Mehrheitskultur 
des Zuwanderungslandes. Das insbesondere von den 
Sozialkontakten im Nahraum der Familien geprägte 
soziale Umfeld dieser Kinder erfährt mit deren Eintritt 
in Erziehungsinstitutionen wie die Kindertagesein-
richtung eine beträchtliche Ausweitung, die mit der 
Erschließung neuer Lernorte und Lernerfahrungen 
verbunden ist (Beetz 2006; Honig 2004). 

Hier treffen Kinder mit ihrer individuellen, sozialen 
und kulturellen Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu-
sammen: sie unterscheiden sich nach Geschlecht, Alter, 
sozialem und ethnischen Hintergrund sowie in ihrem 
Entwicklungsstand (von der Groeben 2008, 2003). 
Diese „vielfältigen Vorerfahrungen der Kinder, die 
neben deren jeweiliger physischen und psychischen 
Ausstattung auch die gesamte Breite gesellschaftlicher 
Diversität reflektieren, (bilden) die Grundlage dafür, 
dass wir von heterogen zusammengesetzten Kinder-

gruppen sprechen“ und bezüglich der Erziehungspro-
grammatiken zunehmend mehr „der anerkennende 
Umgang mit Heterogenität“ eingefordert wird (Diehm/
Kuhn 2005, S. 221).

7.5 Interkulturelle Bildung und 
Erziehung als pädagogische Aufgabe von 
Betreuungseinrichtungen

7.5.1 Begriffe, Konzepte
Angesichts der beschriebenen Entwicklungen müssen 
die Regeleinrichtungen des deutschen Bildungs-
systems institutionell flexibel und angemessen auf 
diese Anforderungen reagieren können. Die Berück-
sichtigung von Interkulturalität bedeutet zunächst, 
das Nebeneinander von einheimischer und zuge-
wanderter Bevölkerung als gesellschaftliche Realität 
wahrzunehmen bzw. anzuerkennen. 

In einem weitgefassten Sinne beschreibt Interkultu-
ralität „das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Le-
bensformen und umfasst Unterschiede des Geschlechts, 
des Alters, der Religion, der sexuellen Orientierung, 
der körperlichen Ausstattung, der sozioökonomischen 
Lage, aber auch Unterschiede zwischen verschiedenen 
Betriebs- und Verwaltungskulturen“. Für die (inner-)
institutionelle Zusammenarbeit hat dies unter anderem 
zur Folge, dass die beteiligten Akteure „beständig an 
Aushandlungsprozessen zwischen unterschiedlichen 
kulturellen Orientierungen beteiligt (sind)“ (Schröer 
2009, S. 203; Rauschenbach 2007, S. 7 f.).

Um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwick-
lung zu fördern und ihre Integration zu unterstützen, 
müssen sich die pädagogischen Akteure auf die (kultu-
rellen) Lebensumstände und Sprache ihrer jeweiligen 
Zielgruppe einlassen können. Interkulturelle Kompe-
tenz beginnt demnach mit Blick auf die Herkunft, die 
Erfahrungen und die prägenden Einstellungen in der 
Herkunftsgesellschaft. 

Entsprechend hat es sich in der Pädagogik der frühen 
Kindheit zunehmend durchgesetzt, diese veränderten 
Bedingungen als selbstverständlich zu betrachten und 
sie positiv für die Entwicklung von interkulturellen 
Lernprozessen zu nutzen (Oberhuemer 2001 a, S. 15). 

Interkulturelle Kompetenz bedeutet, dass „Eigenes 
und Fremdes unter den Bedingungen interkultureller 
Zusammenarbeit aufeinander abgestimmt werden 
(müssen). Dieser Prozess erfordert eine Distanzierung 
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vom Gewohnten und Althergebrachten und einen 
Perspektivwechsel in Bezug auf die Handlungsmög-
lichkeiten und Handlungsgrenzen des eigenen 
Orientierungssystems. Neue Möglichkeiten müssen 
erkannt und genutzt, aber neue Handlungsbarrieren 
auch anerkannt und geachtet werden“ (Thomas 2005,  
S. 54 ; Autorengruppe Fachschulwesen 2011).

Interkulturelle Kompetenz ist ein weitgefasstes Kon-
zept, dass sich nicht auf das schulförmige Abarbeiten 
von Merkmalslisten (wie Toleranz oder Offenheit) re-
duzieren lässt. Sie bieten wichtige Anhaltspunkte als 
Orientierungshilfe für die pädagogische Ausrichtung 
der Bildungsarbeit im Kindergarten, dürfen aber nicht 
gleichgesetzt werden mit personalen Eigenschaften, 
die erst in ihrer Vollständigkeit den Erfolg dieser not-
wendigen Arbeit gewährleisten. Die konzeptionelle 
Ausrichtung dieser Arbeit schließt alle institutionellen 
Ebenen und Personengruppen ein (Sulzer 2013; Textor 
2009). 

Interkulturelle Bildung und Erziehung ist ihrem An-
spruch nach auch nicht als Kombination von „Repara-
turpädagogik“ für die Einwandererkinder und einer 
Art „Toleranztraining“ für die inländischen Kinder zu 
verstehen. Dennoch bleibt das Spannungsverhältnis 
bestehen zwischen der Wahrnehmung von kultureller 
Vielfalt als Problem, das die Arbeit in Kindertagesein-
richtungen erschwert, und einer Tendenz, Unterschiede 
zwischen den Kindern als individuelle zu betrachten und 
somit soziokulturelle Differenz zu ignorieren (Neumann 
2005, S. 182). 

In der Praxis wird dieser Ansatz noch wenig einge-
löst. Dafür lassen sich unter anderem folgende Gründe 
anführen: 

Zum einen ist dieses Thema in der Aus- und Weiter-
bildung von Erzieherinnen und Erziehern (noch) nicht 
entsprechend verankert, was zur Folge hat, dass es dem 
pädagogischen Personal an grundlegenden Interkul-
turellen Kompetenzen mangelt (Sulzer/Wagner 2011).

Zum anderen sehen viele Einrichtungen (noch) 
keinen Bedarf, solange der Umgang mit Kindern nicht 
deutscher Herkunft aus ihrer Sicht nicht zum Problem 
wird. 

Darüber hinaus erfordert die Umsetzung einer 
Inter kulturellen Bildung und Erziehung in die Praxis 
von Kindertageseinrichtungen ein mehrdimensio-
nales Konzept, das neben einer qualifizierten (Zweit-)
Sprachförderung auch den Aufbau von Erziehungs-
partnerschaften zwischen Einrichtung und Eltern 

vorsieht und damit eine konsequente Öffnung zum 
Gemeinwesen sowie die Einbindung in den Sozialraum 
notwendig macht (BMI/BAMF 2010; Berg-Lupper 2006).

7.5.2 Interkulturelle Bildung und Erziehung als 
Chance für alle Kinder
Dieses Konzept beschränkt sich daher nicht auf multi-
kulturell zusammengesetzte Gruppen, sondern ver-
folgt das Ziel, alle Kinder zu erreichen, um sie auf ein 
gleichberechtigtes Zusammenleben in einer multikul-
turellen Gesellschaft vorzubereiten. 

Interkulturalität ist inzwischen ein gängiger Ansatz, 
mit dem der Anspruch verbunden wird, als Grundprin-
zip für die gesamte pädagogische Arbeit zu gelten. 
Dabei gilt es in der pädagogischen Arbeit an den realen 
Lebenssituationen und Lebenserfahrungen der Kinder 
anzuknüpfen und allen Kindern einen gleichwertigen 
Platz einzuräumen (Hinz-Rommel 1996).

Die Anerkennung von Unterschiedlichkeit und Viel-
falt („Diversität“) in der Kindertagesbetreuung liegt 
somit nicht im Ermessen der einzelnen Einrichtungen 
oder ihrer Träger, sondern ist durch das Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz (TAG) (2004) geregelt. Darin ist die 
ethnische Herkunft der Kinder in Tageseinrichtungen 
ausdrücklich zu berücksichtigen. Hiermit ist die recht-
liche Voraussetzung für eine Förderung geschaffen, 
die sich unter anderem an „den sprachlichen Fähig-
keiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes“ orientiert  
(§ 3 Abs. 3 TAG) (Sulzer 2013; Rauschenbach 2007; 
Neumann 2005, S. 185).

Migrationsprozesse implizieren zugleich eine dop-
pelte Lernherausforderung, die sowohl die Einwan-
derer aber auch die Einheimischen in gleicher Weise 
betreffen: Während die einen sich damit auseinander-
setzen müssen, sich auf die Lebensbedingungen in 
der Aufnahmegesellschaft einzustellen, gilt es für 
die anderen, sich mit den Prozessen des sozialen und 
kulturellen Wandels auseinanderzusetzen, die durch 
Migration mit bedingt sind und in der Anwesenheit 
von Migrantinnen und Migranten ihren sichtbaren 
Ausdruck erhalten (Hormel/Scherr 2005, S. 296). 

In der neueren Migrationsforschung wird deshalb 
von einem permanenten Transformationsprozess 
der herkunftskulturellen und mehrheitsgesellschaft-
lichen Normen und Verhaltensweisen ausgegangen.

Integrationsarbeit ist somit für beide Seiten ein 
komplexer, lang andauernder Prozess, der im Gegensatz 
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zur Assimilation nicht Anpassung und Aufgabe der 
kulturellen Identität bedeutet, sondern „die Suche 
nach einem ‚neuen‘ Ganzen. Sie kann nur gelingen, 
wenn sowohl die Aufnahmegesellschaft als auch die 
zugewanderten Familien das ihre dazu beitragen“ 
(Thiessen/Michels 2008, S. 21). 

Auf diese Weise kann Migration Bildungsprozesse 
anregen, in denen eine bewusste und reflexive Ausei-
nandersetzung mit den Grundlagen des eigenen Selbst- 
und Weltverständnisses erfolgt, wenn Migranten 
und Einheimische sich wechselseitig als Personen 
mit differenten lebensgeschichtlichen (gesellschaft-
lichen, politischen, lebensweltlichen, ästhetischen) 
Erfahrungshintergründen wahrnehmen, oder aber 
als Repräsentanten einer anderen, von der eigenen 
unterschiedenen Gesellschaft bzw. „Kultur“ inszenieren 
und auf dieser Grundlage Interesse an den jeweiligen 
Lebensgeschichten, Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Überzeugungen entwickeln, etwa in den Bereichen 
Kunst, Moral, Politik, Religion (Hormel/Scherr 2005, 
S. 296). 

Damit bietet die Integration von Migrantenkindern 
den Kindern der autochthonen Gesellschaft die Mög-
lichkeit, „kulturelle Aufgeschlossenheit und Selbstver-
sicherung zu entwickeln, damit sie sich als kompetent 
in der kulturell pluralen Gesellschaft bewegen können“ 
(Neumann 2005, S. 183)

7.5.3 Qualität des Personals in 
Kindertageseinrichtungen

Qualifikationsanforderungen
Bei der Qualität des Personals ist entscheidend, wie 
die institutionellen Fachkräfte den Kindern und Fami-
lien gegenüber auftreten, über welches Wissen sie 
verfügen und welche Kriterien sie zur Beurteilung 
der Situation anlegen: Ansonsten besteht die Gefahr, 
„dass die Art und Weise des Umgangs (…) dazu führt, 
dass nicht die MigrantInnen als handelnde Subjekte, 
die mit realen, situationsspezifischen Problemen kon-
frontiert sind, im Vordergrund stehen, sondern die 
Differenzen der ‚Kulturen‘‚ und die im Spannungsfeld 
ihrer Begegnung entstehenden ‚Kulturkonflikte‘“ 
(Atabay 2001, S. 19).

Um die Integrationspotenziale frühkindlicher För-
derung weiterzuentwickeln, gewinnen in den Einrich-
tungen die kulturelle und sprachliche Diversifizierung 
des pädagogischen Personals und die Qualifikation der 

Erzieherinnen und Erzieher zunehmend an Bedeutung, 
d. h. eine fachliche Qualifizierung, die es ermöglicht, 
Lebenslagen, Bildungsvoraussetzungen und Bildungs-
bedürfnisse der Kinder adäquat einzuschätzen, um auf 
dieser Basis fördernde Maßnahmen zu entwickeln (Sul-
zer 2013; Autorengruppe Fachschulwesen 2011; Bock-
Famulla/Lange 2011). Diese Handlungskompetenzen 
sind wichtige Voraussetzungen, um insbesondere die 
Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
nachhaltiger gestalten zu können. Die Fachkräfte be-
nötigen für die Entwicklung dieses Kompetenzprofils 
spezifische Angebote, die sowohl in der Ausbildung 
als auch in der Fort- und Weiterbildung zu verankern 
sind. 

Ein zentrales Projekt ist in diesem Zusammenhang 
die von der Bundesregierung gemeinsam mit der 
Robert Bosch Stiftung (bis 2014) geförderte Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF), 
die in enger Kooperation von Wissenschaft und Praxis 
(Weiterbildungsanbietern, Ausbildungsinstitutionen) 
neben einer Reihe von Expertisen wissenschaftlich 
gestützte Kompetenzprofile unter anderem für die Be-
reiche Frühkindliche Sprachbildung und Interkulturelle 
Arbeit entwickelt (www.weiterbildungsinitiative.de).

Fachkräfte mit Migrationshintergrund
Insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten 
Ausbau an Betreuungsplätzen ist es erforderlich, zusätz-
liches pädagogisch qualifiziertes Personal für Kinder-
tageseinrichtungen zu rekrutieren bzw. entsprechend 
weiter zu qualifizieren.

Mit Blick auf die Sprachförderung (Erst- und Zweit-
sprache) wird die Forderung erhoben, bei der Perso-
nalausstattung mehr die Potenziale von pädagogischen 
Fachkräften mit Migrationshintergrund zu berücksich-
tigen. Diese sind in den Einrichtungen noch wenig 
präsent: Nach Auswertungen des Mikrozensus (2008) 
hatten 9 % der pädagogischen Fachkräfte einen Migra-
tionshintergrund. Bezogen auf die Altersgruppe der 20- 
bis unter 65-Jährigen lag der Anteil der Migrantinnen 
und Migranten an der Gesamtbevölkerung bei 20 % 
(Fuchs-Rechlin/TU Dortmund Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik 2010). 

In Ostdeutschland ist der Anteil mit 2 % deutlich 
geringer als in Westdeutschland mit 5 %; dort ist auch 
ein Stadt-Land-Gefälle zu verzeichnen. Der Anteil von 
Fachkräften mit Migrationshintergrund ist in den Kern-
städten fast doppelt so hoch wie in anderen Kreistypen. 
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In welchem Ausmaß sich die Fachkräfte mit Migrati-
onshintergrund auf einzelne Einrichtungen verteilen, 
ist bei der gegenwärtigen Datenlage nicht abschlie-
ßend zu ermitteln. Auch empirische Studien zur Wir-
kung der pädagogischen Arbeit von Fachkräften mit 
Migrationshintergrund in der Kindertagesbetreuung 
liegen bisher noch nicht vor (Kiziak u. a. 2012; Hüsken 
2011; Fuchs-Rechlin/TU Dortmund Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendhilfestatistik 2010). 

Interkulturelles Gesamtprofil
Wesentliche Kriterien für eine gelingende interkultu-
relle Öffnung nach innen und außen – was ebenso für den 
Bereich der Familienbildung und Familienberatung 
gilt – sind neben dem fundierten Hintergrundwissen 
der Fachkräfte und ihrer differenzierten interkul-
turellen Haltung auch das interkulturelle Profil der 
jeweiligen Einrichtung. Von besonderer Bedeutung 
dürften die Initiativen und Konzepte von den Trägern 
der Einrichtungen und deren (Leitungs-)Personal sein, 
wie sie auf die unterschiedlichen Migrantengruppen 
zugehen und welche Formen der Zusammenarbeit sie 
speziell für solche Elterngruppen entwickeln. Diese 
Form der Kooperation sollte zum selbstverständlichen 
Profil einer Einrichtung gehören (Peucker u. a. 2010,  
S. 27 ff.; Berg 2006). 

Barbara Thiessen hat für die einzelnen Handlungs-
felder einen umfassenden Katalog erarbeitet, der – ba-
sierend auf Recherchen zum muslimischen Kulturkreis –  
zentrale Anforderungskriterien formuliert, die für 
die Entwicklung eines interkulturellen Gesamtprofils 
handlungsleitend sein können (Thiessen/Michels 2008, 
S. 47 f.).

Darüber hinaus werden Konzepte gefordert, die 
orientiert am biografischen (Bildungs-)Verlauf, soziali-
sationsbegleitende Fördermaßnahmen ermöglichen. 
Notwendig wird deshalb die frühzeitige institutio-
nelle Verknüpfung zwischen den Einrichtungen des 
vorschulischen, schulischen und außerschulischen 
Bereichs, um die bildungsbiografisch erforderlichen 
Übergänge institutionell vorzubereiten und zu be-
gleiten (Peucker u. a. 2010, S. 145 ff.; BMFSFJ 2008, S. 5; 
Textor 2006 a, 2006 b). 

Eine positive Entwicklung zeichnet sich in der insti-
tutionalisierten Kooperation zwischen Kindertagesein-
richtungen und der Grundschule ab, die mittlerweile in 
allen Bundesländern verbindliche Regelungen für die-
sen Handlungsbereich vorsehen. Dennoch existieren 

laut Länderreport der Bertelsmann Stiftung bislang nur 
in vier Bundesländern dafür verbindlich festgeschrie-
bene Standards. Für diese Kooperationsarbeit gibt es 
in den Kindertageseinrichtungen dieser Bundesländer 
zusätzliche Mittel. 

Aufgrund dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, 
„ob die bildungspolitischen Erwartungen an diese 
Kooperationen korrespondieren mit einem entspre-
chenden Ressourceneinsatz, insbesondere für den Be-
reich der pädagogischen Fachkräfte“ (Bock-Famulla/
Große-Wöhrmann 2010, S. 15) – schließlich zählen die 
Personalressourcen zu den wichtigsten Bestandteilen 
der Strukturqualität.



44

Christine Preiß

8 Die Förderung der Kinder 
beginnt bei den Familien

Obgleich in Deutschland ein breites und ausdifferen-
ziertes Netz institutionalisierter Hilfe- und Beratungs-
systeme sowie eine große Anzahl von Angeboten der El-
tern- und Familienbildung existieren, besteht dennoch 
das Problem, auf diesem Weg vor allem jene Familien 
zu erreichen, die solcher Hilfen in besonderem Maße 
bedürfen: Teile der Migrantenfamilien, sozioökono-
misch benachteiligte Familien und Alleinerziehende. 

Die Praxis zeigt, dass es teilweise große Zugangs-
barrieren in der Nutzung von Jugendhilfeleistungen 
sowie von Angeboten der Eltern- und Familienbildung 
gibt (sei es aufgrund von Schwellenängsten oder 
bedingt durch große räumliche Distanzen), weshalb 
mit diesen Angeboten vorwiegend diejenigen Fami-
lien erreicht werden, die sich ohnehin aktiv um den 
Bildungsprozess ihrer Kinder bemühen (Tschöppe-
Scheffler 2006, 2005, 2003). 

Während Familien mit Migrationshintergrund in 
der präventiven Arbeit von Familienbildung und Fa-
milienberatung deutlich unterrepräsentiert sind, sind 
muslimische Familien im Bereich der intervenierenden 
und korrektiven Maßnahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe überrepräsentiert (Thiessen/Michels 2008, S. 5). 

Gefordert sind deshalb innovative Ansätze und 
Wege, mit denen zukünftig mehr und insbesondere 
solche Familien angesprochen werden können, die 
sich diesen Angebotsformen aus unterschiedlichen 
Gründen bislang verschließen. 

8.1 Zur Rolle der Eltern mit 
Migrationshintergrund

Der Sechste Familienbericht der Bundesregierung hat 
aufgezeigt, dass Familien ausländischer Herkunft in 
Deutschland zusammen mit ihren Organisationen 
einen wesentlichen Beitrag zur individuellen und 
sozialen Orientierung und Integration in die Aufnah-
megesellschaft leisten (BMFSFJ 2000, S. 106 ff.). Die 
innerfamilialen Strukturen sind meist nicht vergleich-
bar mit dem Beziehungsmuster deutscher Familien. 

Anders als in der autochthonen Gesellschaft spielen 
Familienbeziehungen und verwandtschaftliche Netz-
werke gerade im sozialen Umfeld von Migrantenfami-
lien eine erhebliche Rolle (Leyendecker 2008; Nauck 
2004, 1998, 1990). 

So werden beispielsweise Kinder aus dem musli-
mischen Kulturkreis auf traditionelle Weise in den 
Familien bzw. in ihrem Familienverbund mit erzo-
gen und nicht selten auch durch ältere Geschwister 
sozialisiert. Barbara Thiessen kommt aufgrund ihrer 
Recherchen zu der Einschätzung, „dass Familien mit 
muslimischem Hintergrund trotz ihrer häufig schwie-
rigen sozioökonomischen Lage über erhebliche Ressour-
cen im Familienzusammenhalt verfügen“, die sie durch 
anhaltende Ausgrenzungserfahrungen bedroht sehen 
(Thiessen 2007, S. 7).

In der türkisch-muslimischen Community in 
Deutschland sind vonseiten der Kinder Solidarität und 
Loyalität gegenüber den Eltern und Familienmitglie-
dern sowie gegenüber Freunden wichtige Werte. Eine 
eigene „Kinderkultur“ scheint in diesem kulturellen 
Umfeld dagegen wenig ausgeprägt. Bezogen auf 
türkische Familien in Deutschland benennt Ahmet 
Toprak „Respekt vor Autoritäten, Erziehung zur Eh-
renhaftigkeit, Erziehung zur Zusammengehörigkeit 
und Erziehung zum Lernen und Leistungsstreben“ 
als zentrale Erziehungsziele, während die Förderung 
von Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein von 
nachrangiger Bedeutung ist; sie wirken wesentlich 
stärker auf die Belange ihrer Kinder ein, Schul- und 
Berufsentscheidungen werden in erster Linie von den 
Eltern vorgegeben (Toprak 2005, S. 6 f.; vgl. dazu auch 
Sinus-Sociovision 2007; Thiessen 2007, S. 11 ff.).

Eine vorschulische Erziehung, die auf eine indivi-
duelle Entwicklungsförderung abzielt, scheint – ver-
glichen mit deutschen Mittelschichtfamilien – seltener 
zu sein, was nichts mit elterlicher Vernachlässigung zu 
tun hat, sondern mit den traditionellen Erziehungskon-
zepten (Thiessen/Michels 2008, S. 10 f.; Kiefl u. a.1993). 

Im Hinblick auf stereotypische, generalisierende 
Zuschreibungen spezifischer ethnisch-kultureller 
Erziehungsstile (z. B. türkischer Eltern) ist zu bedenken, 
„dass sich die Erziehungsstile und Verhaltensweisen in 
der Migration anders entwickeln, als in den Herkunfts-
ländern, was jedoch nicht als Anpassung an ‚deutsche‘ 
Verhältnisse gedeutet werden kann, sondern auf die 
Migrationssituation selbst zurückzuführen ist“ (Neu-
mann 2005, S. 190). 
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8.2 Erreichbarkeit der Eltern: 
Niedrigschwellige Angebote und 
vielfältige Zugänge

Viele Familien stehen unter Druck, denn sie wollen 
und sollen förderliche Entwicklungsbedingungen für 
ihre Kinder gestalten, ohne jedoch über die erforder-
lichen Voraussetzungen dafür zu verfügen. 

Sozial benachteiligte Familien fühlen sich durch 
die Art der Angebote und die Zusammensetzung der 
Klientel oft nicht in ihrer Lebenswirklichkeit ange-
sprochen. Daher ist es erforderlich, differenzierte, ziel-
gruppenspezifische und besonders niedrigschwellige 
Angebotsformen zu entwickeln, um auch diese Grup-
pen von Familien erreichen zu können (Leyendecker 
2008; Haug-Schnabel/Bensel 2003).

Angebote der Familienbildung oder Erziehungsbe-
ratung, die auf einer Komm-Struktur beruhen, nutzen 
diese wenig bis gar nicht. Hilfen für Eltern und Kinder 
in schwierigen Lebenslagen (wie Einkommensarmut 
oder problematische Wohnverhältnisse, Migrations-
erfahrung oder Konflikte in Familie und Partnerschaft, 
soziale Isolation oder psychische Probleme) kommen 
oft erst dann zum Einsatz, wenn gravierende Probleme 
schon offen zu Tage getreten sind. 

Darin äußert sich ein schwer aufzulösendes „Präven-
tionsdilemma“: Gerade Familien, deren Lebenslage 
vielfältige Risikofaktoren für die Entwicklung ihrer 
Kinder birgt und die aufgrund dessen einen erhöhten 
Unterstützungsbedarf aufweisen, werden von den vor-
handenen präventiv orientierten Angeboten oftmals 
nicht erreicht. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die klassischen 
Elternkurse, wie zum Beispiel „Starke Eltern – starke 
Kinder“ des Deutschen Kinderschutzbundes (DSKB), 
überwiegend von bildungsinteressierten Eltern 
der mittleren Einkommensschicht genutzt werden 
(Tschöppe-Scheffler 2006, 2005; Bäcker-Braun/Pet-
tinger 2001).

„Um Familienbildung in Deutschland als Selbstver-
ständlichkeit zu etablieren, sind niedrigschwellige 
Angebote vonnöten, in denen Eltern nicht von Erzie-
hungsexperten belehrt werden, sondern sich selbst als 
Experten der Erziehung ihrer Kinder angenommen 
fühlen bzw. sich gegenseitig beraten. Um insbesonde-
re sozial benachteiligte Familien zu erreichen, scheint 
es eher von Vorteil zu sein, Eltern in ihren jeweiligen 
Lebenszusammenhängen zu Hause anzusprechen, 

statt zu erwarten, dass diese Familien selbst aktiv 
werden und Bildungsangebote wahrnehmen“ (BMFSFJ 
2006, S. 173; Hartung u. a. 2009). 

Kindertageseinrichtungen geraten demzufolge immer 
mehr ins Blickfeld, da sie nicht nur frühzeitig Lern- und 
Entwicklungspotenziale von Kindern unterstützen 
und fördern können, sondern im Gegensatz zu ande-
ren sozialen Institutionen auch frühzeitig mit den 
Familien (Eltern) in Berührung kommen. Auf diese 
Weise können Kindertageseinrichtungen als zen-
trale Anlaufstelle für Familien fungieren und einen 
Zugang zu familienunterstützenden Angeboten  
ermöglichen.

In diesem Zusammenhang wird von den Bildungs-
einrichtungen häufig der Mangel an intensiven 
Ko operationsbeziehungen zu den Elternhäusern be-
klagt. Dies gilt nicht nur für den Bereich der Elemen-
tarerziehung, sondern auch für die Schule und betrifft 
auch die Eltern deutscher Herkunft. Hierfür werden 
insbesondere sprachliche Barrieren verantwortlich 
gemacht, ebenso die Unkenntnis über Strukturen, 
Ziele und Voraussetzungen des hiesigen Bildungs-
systems oder auch die prekäre soziale Lage mancher 
Familien, die in besonders betroffenen Stadtteilen 
Rückzugstendenzen in die ethnische Gruppe be-
fördern und die Beschäftigung mit Bildungsfragen 
angesichts existenzieller Problemlagen in ihrem 
Stellenwert relativieren.

Grundsätzlich ermöglichen zwar gesetzlich geregel-
te Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern deren instituti-
onelle Beteiligung. Dennoch gibt es offensichtlich eine 
Reihe von Umständen, die elterliches Engagement 
nicht wirksam entstehen lassen (Steinert 2008, S. 57). 
Sozial belastete, bildungsferne Familien, darunter 
auch Familien mit Migrationshintergrund, können 
häufig keine Ressourcen (mehr) für die aktive Suche 
nach und die Wahrnehmung von unterstützenden An-
geboten mobilisieren. Im Gegensatz zu (bildungsbe-
wussten) deutschen Familien, die intensiv und gezielt 
strategisch nach qualifizierten Bildungsangeboten 
für ihre Kinder suchen, verfolgen Migranteneltern 
eher die Strategie, vor allem strukturnahe Angebote 
aufzugreifen (Kiziak u. a. 2012; Nauck 2004). 

Deshalb sind Maßnahmen erforderlich, die kons-
truktiv neue Wege aufzeigen, was ohne die bewusste 
Öffnung der Bildungsinstitutionen für die besonderen 
Belange dieser Kinder und Familien nur schwer 
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möglich ist. Mit Blick auf die Mitwirkung von Eltern 
zeigt sich generell, dass vor allem Mütter und Väter 
mit höherem Bildungsstatus erreicht werden und sich 
eher beteiligen (können) (Züchner 2007). Vor allem 
Angehörige der deutschen Mittelschicht finden we-
sentlich leichter Zugang zu den Bildungsinstitutionen. 
Migrantinnen und Migranten mit niedriger formaler 
Bildung und niedrigem sozioökonomischen Status tun 
sich dagegen wesentlich schwerer sich in den deut-
schen Kommunikations- und Bildungsstrukturen 
zurechtzufinden (Thimm 2007).

„Damit kann offensichtlich bislang im Rahmen 
von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften der 
Heterogenität von elterlichen Bedürfnissen und Er-
wartungen sowie ihren Ängsten und Befürchtungen 
(noch) nicht in gewünschter Weise begegnet werden“ 
(Richter u. a. 2008, S. 54).

Insofern kommt der Erschließung von Zugängen zu 
Familien mit Migrationshintergrund, insbesondere 
den Müttern, ein hoher Stellenwert zu, „da gerade 
in traditionellen muslimischen Familien die soziale 
Einbindung der Familie maßgeblich von der Mutter 
bestimmt wird (Thiessen/Michels 2008, S. 21; Leyen-
decker 2008).

Ohne die konkrete Unterstützung vonseiten der Fa-
milie, insbesondere der Mütter, ist die Integration der 
Kinder umso schwieriger. Dies setzt die interkulturelle 
Öffnung der Einrichtungen für die besonderen Belan-
ge dieser Kinder und Familien sowie entsprechende 
konzeptionelle und organisatorische Überlegungen 
für die Realisierung dieser Partnerschaft voraus (Sulzer 
2013; Autorenteam Bochum 2006).

In den vergangenen Jahren ist umfangreiches 
Material in Form von Ratgebern und Handbüchern 
entwickelt worden, das speziell für die Eltern, aber 
auch für die Erzieherinnen und Erzieher Hinweise zur 
Unterstützung ihrer jeweiligen Erziehungsfunktion 
bereithält (Friederich 2011; Friedrich u. a. 2009; Ber-
nitzke/Schlegel 2004). Dabei fällt allerdings auf, dass 
meist verallgemeinernd von den Eltern die Rede ist. 
Wenn Eltern mit Migrationshintergrund Erwähnung 
finden, dann meist im Kontext einer Aufzählung mit 
Risikofamilien aus sozial benachteiligten Milieus; eine 
vertiefende Differenzierung findet in der Regel jedoch 
nicht statt (Bauer/Brunner 2006; Thiersch 2006). 

Ein erheblicher Bedarf existiert vor allem an Infor-
mationsmaterial, das den jeweiligen sprachlichen 

Hintergrund der Migrantinnen und Migranten 
berücksichtigt. Beispiele dafür sind unter anderem 
die mehrsprachige Präsentation der Ergebnisse der 
Kinderbefragung in Migrantenfamilien des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) (2001), der Ratgeber des Staatsin-
stituts für Frühpädagogik (IFP) (www.ifp-bayern.de) 
sowie die Broschüre der Behörde für Bildung und Sport 
Hamburg (2002).

Um insbesondere sozial benachteiligte Familien zu 
erreichen, scheint es von Vorteil, Eltern in ihren jewei-
ligen Lebenszusammenhängen anzusprechen, statt zu 
erwarten, dass diese Familien von sich aus aktiv werden 
und gezielt Bildungsangebote wahrnehmen (Hartung 
u. a. 2009; BMFSFJ 2006, S. 173). Als besonders Erfolg 
versprechend werden dafür Angebote wie die Hausbe-
suchsprogramme eingeschätzt, die Familien und Kinder 
„vor Ort“ in ihrem spezifischen kulturellen Milieu auf-
suchen, um mit ihnen dort pädagogisch zu arbeiten.

Entscheidend bei dieser Arbeit ist, dass sie im realen 
Lebenskontext des Familienalltags stattfindet und 
individuell auf die jeweilige Lebenssituation der Fa-
milie Bezug nimmt sowie Transferverluste weitgehend 
vermeidet (Friederich 2011; Sann/Thrum 2005, S. 23; 
Die Beauftragte der Bundesregierung, 2010, S. 58 ff.).

8.3 Grundlagen für eine 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern 
und Betreuungseinrichtung

Mit der Tendenz, im biografischen Verlauf von Kin-
dern möglichst frühzeitig Bildungs- und Betreu-
ungsangebote bereitzustellen, werden Reprodukti-
onsleistungen, die bisher traditionell den Familien, 
insbesondere den Müttern, zugeschrieben wurden, 
heute stärker öffentlich institutionalisiert. Die Zustän-
digkeiten werden damit zugleich stärker an öffent-
lich verantwortete Bildungsorte delegiert (Züchner  
2007). 

Mit dem Anspruch an den vorschulischen Bereich, 
den Kindern möglichst frühzeitig durch ein Angebot 
an Förderung deren Entwicklungsmöglichkeiten zu 
verbessern und damit den Übergang in die Schule 
zu erleichtern, sind auch im Bereich vorschulischer 
Bildung und Erziehung Tendenzen spürbar, die als 
institutionelle „Entgrenzung“ diskutiert werden (ebd., 
S. 314). Vermutet wird, dass sich dadurch eine „Neu-
justierung“ von Zuständigkeiten und Verantwortlich-
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keiten zwischen Familie und Bildungseinrichtungen 
entwickelt, „worin gerade Chancen für Kinder aus 
belasteten Familien liegen“ könnten. (Richter u. a. 
2008, S. 54; Textor 2006 a, 2004, 2003). 

Aufgrund der gesellschaftlichen Heterogenität ist 
es besonders wichtig, den unterschiedlichen Bedürf-
nissen und Möglichkeiten von Eltern durch eine Viel-
falt an Angeboten (Ansätze/Methoden) zu entsprechen 
(Textor 2004). Die Ansätze für die Zusammenarbeit 
mit Eltern können von Einrichtung zu Einrichtung 
variieren, ebenso das Verhältnis der Elternschaft zur 
jeweiligen Institution. 

Partizipationsbereitschaft und Engagement der 
Eltern entstehen dann, wenn der Dialog zwischen der 
betreuenden Einrichtung und der Elternschaft gelingt 
(Friederich 2011; Rohnke 2008; Greine 2007; Böhme/
Böhme 2006). Dabei ist die Situation von Eltern nicht 
deutscher Herkunft besonders zu berücksichtigen, 
indem Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede in 
die Arbeit mit einbezogen werden und sich die Einrich-
tungen Einsicht in die besonderen Bedingungen und 
Lebenslagen der zu betreuenden Kinder verschaffen, 
um nachvollziehen zu können, welche Gründe dafür 
verantwortlich sind und weshalb Eltern oder Teile der 
Elternschaft sich dieser Institution gegenüber distan-
ziert verhalten (Thiersch 2006, S. 100 ff.).

In der Praxis zeigt sich, dass die Beziehung zur Eltern-
schaft oft von Missverständnissen, Vorurteilen, aber 
auch von Kommunikationsdefiziten gekennzeichnet 
ist. Oft sind sich die Eltern nicht sicher, inwiefern eine 
Mitarbeit beziehungsweise eine intensive Kooperation 
vonseiten der Einrichtung überhaupt gewünscht wird. 
Es fehlt ihnen an Informationen und Wissen über die 
bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten und über 
das Spektrum inhaltlich zu behandelnder Themen und 
Zuständigkeiten (Henry-Huthmacher 2008). 

Im Gegensatz zur nachfolgenden Schulzeit ist es ge-
rade ein besonderes Merkmal vorschulischer Betreu-
ung der Kinder in Kinderkrippen und Kindergärten, 
dass sie tägliche Kontakte mit dem Erziehungspersonal 
ermöglichen. Zusammen mit dem während dieser 
Altersphase meist deutlichen Interesse der Eltern am 
Wohlergehen ihrer Kinder bieten sich damit Ansatz-
punkte für den notwendigen Austausch über Bildung 
und Erziehung, die in beider Verantwortung liegen 
(Steinert 2008, S. 57). 

Andererseits haben viele Eltern im Primarbe-
reich weder solche Strukturen kennengelernt noch 

Erfahrungen im Umgang mit dem pädagogischen 
Fachpersonal sammeln können; auch sind sie mit 
den Aushandlungsprozessen nicht vertraut, manche 
empfinden sich in ihrer Bildungsverantwortung auch 
ein Stück weit entmündigt. So fällt es Eltern mitunter 
schwer, mit den institutionellen Strukturen und Ver-
hältnissen selbstverständlich umzugehen. Anderer-
seits stoßen sie auch auf ein Personal, das für die Zu-
sammenarbeit mit Eltern bislang nicht ausgebildet ist.

Erziehung ist ohnehin ein sensibles Feld, das ele-
mentare Rechte bezüglich des Erziehungsauftrages 
(Zuständigkeiten) ebenso berührt wie individuell 
unterschiedliche, auch milieuspezifische Ressourcen, 
um diesen Auftrag zu erfüllen, andererseits aber auch 
weitreichende Interpretationsmöglichkeiten zulässt, 
die einer Verständigung bedürfen. Letztlich geht es 
darum, Wege zu finden, um die Kompetenzen aller 
an der Erziehung und Betreuung Beteiligten in einem 
gemeinsamen Arbeits- und Abstimmungsprozess zu 
erschließen. 

Im Ergebnis sollten solche Bemühungen eine Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Kindertagesstätte und 
dem Elternhaus entstehen lassen (Reichert-Garschham-
mer 2009; Hartmann u. a. 2007; Schütze 2007; Fröhlich-
Gildhoff u. a. 2006)

Das beinhaltet einen vertrauensvollen Austausch 
über die Ziele der Einrichtung und den Ablauf des 
Alltags, d. h. über das Leben der Kinder in der Einrich-
tung sowie über die relevanten Ereignisse des Kindes 
im familialen Zusammenleben. Möglichkeiten dazu 
gibt es genug – beispielsweise: Elternabende, Eltern-
stammtische oder regelmäßige Sprechstunden und 
Fortbildungsveranstaltungen (Friederich 2011; Textor 
2004; Blank-Eder 2000).
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9 Ansätze für die 
Zusammenarbeit mit Eltern 
mit Migrationshintergrund

9.1 Eltern und Kinder als Zielgruppe

Anliegen jeder Bildungseinrichtung sollte es sein, 
dass sich die Kinder und Eltern dort wohlfühlen. Eltern 
sind generell ein zentrales Bindeglied zwischen den 
Bildungseinrichtungen und den Familien, ebenso 
zwischen den pädagogischen Fachkräften und den 
zu betreuenden Kindern. Sie sind ein Bindeglied zur 
Lebenswelt der Kinder und Familien und damit ein 
zentrales Element in dem Öffnungsprozess jeder Bil-
dungsinstitution (Kahle 1997).

Engagierte (aktive) Eltern haben nicht nur für ihre 
eigenen Kinder, sondern auch für andere Eltern eine 
Vorbildfunktion. Sie unterstützen und ergänzen die 
Arbeit des pädagogischen Personals, das dadurch 
Freiräume für andere Aktivitäten gewinnt. Sie sind 
wichtige Multiplikatoren innerhalb der jeweiligen 
Gruppierung der Elternschaft, aber auch über den 
institutionellen Rahmen hinaus, beispielsweise in 
der stadtteilbezogenen Öffentlichkeitsarbeit, und 
sie prägen damit die Außenwirkung der Einrichtung 
entscheidend mit. 

Im Interesse der Kinder sollte es gelingen, die Eltern 
mit der jeweiligen Bildungseinrichtung vertraut zu 
machen und ihnen nicht nur Einblicke zu gewähren, 
sondern sie auch als aktiv Mitwirkende für gemein-
same Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu 
gewinnen (Bleile 2009; Schlösser 2009; Tschöppe-
Scheffler 2006). Diese Form der Kooperation sollte zum 
selbstverständlichen Profil einer Einrichtung gehören. 
Es hängt entscheidend vom Selbstverständnis der 
Aktivitäten und insbesondere von den finanziellen 
und personellen Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Einrichtung ab, in welchem Umfang mit der gezielten 
Unterstützung insbesondere von Eltern und Kindern 
mit Migrationshintergrund zu rechnen ist. 

Ein zentrales Standbein ist die Sprachförderung, 
da viele Kinder und deren Eltern aus Familien mit 
Migrationshintergrund Defizite in der deutschen 
Sprache haben, die auch eine Identifikation mit der 

Einrichtung erschweren können. Da eine nachhal-
tige Sprachförderung bereits vor der Einschulung 
in Kindertageseinrichtungen – und diese möglichst 
vor dem dritten Lebensjahr – einsetzen sollte, hängt 
der Bildungserfolg maßgeblich von entsprechenden 
Angeboten ab (List 2010; Jampert u. a. 2005).

Neben den klassischen Angeboten der Familien-
bildung (Elternabend, Elterncafés) gibt es ein breites 
Spektrum weiterer Angebotsformen (Friederich 
2011; Thiessen/Michels 2008; Textor 2009, 2004), das 
den Eltern beispielsweise durch spezielle (Elternbil-
dungs-)Kurse aktiv die Chance bietet, Einblicke in die 
elterlichen Erziehungsaufgaben zu erhalten und die 
dazu erforderlichen Kompetenzen zu erwerben. Die 
Qualifizierung für diese Arbeit erfolgt meist in Koope-
ration mit erfahrenen, fachlich kompetenten Trägern 
und Institutionen (Tschöppe-Scheffler 2003). Letztlich 
dienen diese Maßnahmen der Fundierung der institu-
tionellen sowie der elterlichen Erziehungskompetenz.

Aufgrund besonderer Lebensumstände, bestehen-
der Sprachbarrieren, unzureichender Kenntnisse über 
die institutionellen Bedingungen und entsprechender 
Ziele frühkindlicher Bildungseinrichtungen sind Teile 
von Eltern mit Migrationshintergrund damit überfor-
dert, auf den Entwicklungsprozess ihrer Kindern im 
Sinne des Erziehungsverständnisses der jeweiligen 
Einrichtung einwirken zu können.

Zentriert um den Kernbereich einer frühen bilingu-
alen Sprachförderung, die Interkulturelle Pädagogik 
und Elternbildung miteinander verbindet, wurde des-
halb für Kinder und deren Eltern mit Migrationshinter-
grund zunächst in Nordrhein-Westfalen das Programm 
„Interkulturelle Sprachförderung und Elternbildung 
im Elementarbereich“ (auch „Rucksack-Programm“ 
genannt) entwickelt, das sich abgestuft auf die Alters-
gruppe der Ein- bis Sechsjährigen bezieht: „Griffbereit“ 
als Programm für die Altersgruppe von einem Jahr bis 
zu drei Jahren, „Rucksack I“ für die Altersgruppe von 
vier bis zu sechs Jahren und „Rucksack II“ für die ersten 
beiden Klassen der Grundschule (Friedrich u. a. 2009, 
S. 33 ff.; Becker 2006; Springer-Geldmacher 2005; Stadt 
Essen 2004). 

Erste Erfahrungen wurden von 2002 bis 2007 in 
Essen im Rahmen der Regionalen Arbeitsstellen für 
Ausländerfragen RAA mit dem Projekt Stadtteilmütter/
Rucksack gemacht. 1980 als „Regionale Arbeitsstellen 
zur Förderung Ausländischer Kinder und Jugendli-
cher“ gegründet, sind diese heute in zahlreichen bun-
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desdeutschen Städten als „Regionale Arbeitsstellen 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien“ vertreten. Aktivitäten, wie die von 
Stadtteilmüttern, sind auf die besondere (sprachliche) 
Situation der jeweiligen Klientel der zu betreuenden 
Kinder (und Jugendlichen) ausgerichtet (Kühn 2006; 
Neumann 2005; Gogolin u. a. 2003).

Hinter diesem Konzept steht ein wissenschaftlich 
begründeter Paradigmenwechsel in der Sprachför-
derung von Kindern, der die Muttersprache bewusst 
als Katalysator für den Spracherwerb in einem bilin-
gualen Konzept einsetzt und den Eltern bzw. Familien 
eine Schlüsselrolle bei der sprachlichen Förderung 
ihrer Kinder einräumt. Kinder und Eltern werden als 
Experten für ihre Familienkultur akzeptiert und wert-
geschätzt. Durch die Akzeptanz der Muttersprache 
(Familiensprache) und deren bewusste Einbindung in 
den Lern- und Entwicklungsprozess soll den Kindern 
damit gleichzeitig kulturelle Identität ermöglicht 
werden (Çakmak 2006). 

Nachdem das Projekt jahrelang erfolgreich in Kin-
dertageseinrichtungen erprobt worden ist, wurde es 
inzwischen konzeptionell auf (Grund-)Schulen ausge-
weitet. Mütter mit Migrationshintergrund, die selbst 
über bilinguale Sprachkenntnisse verfügen, setzen 
sich in bürgerschaftlichem Engagement gezielt für 
die Belange der Kinder ein (DJI-Datenbank Schule & 
Partner. www.dji.de/schule-und-partner).

Hier sind die Eltern aktive Mitgestalter, sie schlüpfen 
nicht nur in die Rolle als Vermittler wichtiger Kennt-
nisse und Informationen, sondern können auch in 
diesem institutionellen Rahmen intensive Kontakte zu 
ihren sowie zu anderen Kindern und deren Familien 
aufbauen. Die Projektarbeit basiert auf einer engen 
Kooperation mit professionellen Institutionen und Trä-
gern wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO), das Diakonische 
Werk (DW) oder der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB). 

9.2 Die „Stadtteilmütter“ –  
ein sprach- und familienunterstützendes 
Netzwerk

Ursprünglich als „Rucksackprojekt“ in den Niederlan-
den entwickelt, findet dieses sprachfördernde und fa-
milienunterstützende Konzept seit Jahren in verschie-
denen bundesdeutschen Einrichtungen Anwendung 
(Springer 2011. www.rucksack-griffbereit.raa.de).

Anlässlich der häufigen sprachlichen Defizite der Kin-
der aus Familien mit Migrationshintergrund soll mit 
dieser Form der Sprachförderung ein niedrigschwel-
liges Angebot geschaffen werden, zum einen als 
gezielte Förderung der Muttersprache (Familienspra-
che), zum anderen, um das systematische Erlernen der 
Zweitsprache (Deutsch) zu erleichtern (Kühn 2006). 

Darüber hinaus werden durch intensivere Kon-
takte zu den Eltern auch Kenntnisse über Strukturen 
und Besonderheiten des deutschen Bildungssystems 
vermittelt. Aufbauend auf den zentralen Säulen des 
Programms „Interkulturelle Sprachförderung und 
Elternbildung im Elementarbereich“ werden unter-
schiedliche Module miteinander verknüpft, die sich 
auf verschiedene Zielgruppen beziehen:

 – Qualifizierung und Fortbildung des pädagogischen 
Personals 

 – Systematische Sprachförderung der Kinder 
 – Elternbildung

Modul 1: Qualifizierung und Fortbildung des 
Personals 
Das Ziel ist, im Elementarbereich die (Zweit-)Sprach-
förderung in den pädagogischen Alltag zu integrieren 
und dafür die Erzieherinnen und Erzieher durch Team-
Fortbildungen zu qualifizieren sowie praktische und 
einrichtungsspezifische Anleitung und Unterstützung 
zu geben: 

Bei diesem Ansatz werden alle Teammitglieder in 
der Tageseinrichtung gleichzeitig als Lernende „abge-
holt“, was ein gemeinsames Bearbeiten und Erkennen 
von Inhalten unter gruppendynamischen Aspekten 
möglich macht. Die Inhalte der Fortbildung werden 
dann direkt an die Kinder weitergegeben und mit 
Hilfe von Praxisberatung und zusätzlicher Supervision 
vertieft. 

Diese Qualifizierung erfolgt über einen Zeitraum 
von zwölf Monaten und beinhaltet verschiedene Quali-
fizierungsbausteine, unter anderem mit den Schwer-
punkten Sprachförderung, Interkulturelle Erziehung 
und Elternbildung. 

Das Team macht sich als Einheit auf den Weg. Eine 
erfolgreiche Sprachförderung berücksichtigt den 
familiären Hintergrund und die Lebenssituation der 
Kinder und ihrer Familien. Deshalb steht im Qualifizie-
rungsbaustein Interkulturelle Erziehung die Arbeit mit 
den Familien und die damit verbundene Elternbildung 
im Mittelpunkt. 
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Bei diesem Fortbildungsangebot geht es vor allem 
um die inhaltliche Auseinandersetzung und Beschäf-
tigung mit der kulturellen Vielfalt in den Kinderta-
geseinrichtungen, um das Selbstverständnis und die 
Wahrnehmung des Personals, die Beschäftigung mit 
Vorurteilen und Stereotypen, mit Machtstrukturen 
und Diskriminierung, mit Wertvorstellungen, Hal-
tungen und Verhaltensweisen; ferner können Sicht-
weisen verändert und Gemeinsamkeiten entdeckt 
werden (Kühn 2006). 

Die systematische Sprachförderung der Kinder erfolgt 
in den Kindertageseinrichtungen durch eine pädago-
gische Fachkraft der Einrichtung, die im Rahmen der 
oben skizzierten Fortbildungsmaßnahmen  dafür qua-
lifiziert und sensibilisiert wurde. Die gezielte Sprach-
förderung erfolgt teilweise in Kleingruppen, deren 
Zusammensetzung sich am Sprachstand der Kinder 
orientiert. Wichtig ist, für diese Zeit in der Gruppe eine 
Vertretungsregelung zu treffen.

Für alle Kinder mit festgestelltem Sprachförder-
bedarf ab drei Jahren und für Kinder ein halbes Jahr 
vor der Einschulung werden Sprachfördergelder zur 
Verfügung gestellt. 

Modul 2: Elternbildung nach dem 
Rucksackprogramm
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Sprachentwick-
lung mit der Muttersprache beginnt, wird die Lernför-
derung durch das Elternhaus mit seinem spezifischen 
sprachlich-kulturellen Erfahrungshintergrund von 
besonderer Bedeutung (Becker 2006; Kühn 2006; 
Çakmak 2006; Pröhl/Hartmann 2002). 

Die aktive Rolle der Eltern, in der Regel der Mütter, 
wird vonseiten der Einrichtung durch die Bildung von 
Müttergruppen wie die Stadtteilmütter unterstützt. 
Hier werden die Mütter mit den Zielen und Inhal-
ten der Elementarerziehung vertraut gemacht; sie 
erfahren dabei, wie die Sprache und die allgemeine 
Entwicklung im Kleinkindalter durch Spiel und Anre-
gung gefördert werden kann. Auf der Grundlage des 
Rucksackmaterials (pädagogisches Elternmaterial) 
erhalten sie konkrete Ideen und Anregungen, die 
sie zu Hause mit ihren Kindern in der Muttersprache 
umsetzen können.

Die Gruppen bestehen aus acht bis zehn Müttern, 
deren Kinder die Einrichtung besuchen und die sich 
wöchentlich für zwei Stunden treffen. Auf Elternnach-
mittagen wird über die Arbeit der Müttergruppen 

und das Rucksackprogramm informiert mit dem 
Ziel, weitere Eltern bzw. Mütter für die Mitarbeit zu 
gewinnen. Angeleitet werden die Müttergruppen, in 
denen sich Mütter unterschiedlicher Sprachen und 
Herkunft zusammenfinden, durch eine sogenannte 
Stadtteilmutter, die in der Regel aus dem Kreis der 
Mütter in der Kindertageseinrichtung ausgesucht 
wird und über mehrjährige Erfahrungen in der Elter-
nanleitung verfügt.

Die Stadtteilmütter sind ein zentraler Stützpfeiler 
des Programms, deren persönliche und fachliche 
Quali fikation wesentlich zur Qualität der Gruppen-
arbeit beiträgt. Vorausgesetzt werden gute bilingu-
ale Kenntnisse (Muttersprache und Deutsch). Da sie 
in der Regel über keine pädagogische Ausbildung 
verfügen, werden sie wöchentlich (für zwei Stun-
den) auf ihre Aufgaben vorbereitet und mit Hilfe des 
pädagogischen Elternbildungsmaterial – dem Ruck-
sackmaterial – begleitend qualifiziert. Jede Stadtteil-
mutter erprobt das Gelernte, d. h. die Aufgaben und 
Aktivitäten aus dem Rucksack-Material, zu Hause 
mit dem eigenen Kind. Sie fungieren als Schnittstelle 
zwischen Einrichtung und den Eltern. Dazu tauschen 
sie sich regelmäßig mit den Fachkräften der Tagesein-
richtungen über ihre Erfahrungen auch mit der 
Müttergruppe aus und prüfen, bei welchen Themen-
bereichen weiterer Diskussionsbedarf besteht. Dieser 
Austausch ermöglicht ein abgestimmtes Vorgehen in 
der Sprachförderung.

Die Stadtteilmütter sprechen sich mit dem pädago-
gischen Personal über die themenbezogenen Aufga-
ben ab, beispielsweise worauf es in der Vermittlung 
besonders ankommt. Sie arbeiten in ihren jeweiligen 
Gruppen eigenständig mit weiteren interessierten 
Müttern. Dazu treffen sie sich einmal wöchentlich in 
der Einrichtung. In einer offenen Runde, bereiten sie 
anhand des Rucksack-Materials den „Stoff“ auf, bei-
spielsweise: Welches Bildmaterial wird verwendet, 
was kann in den Familien mit den Kindern themen-
bezogen gebastelt werden, welcher Wortschatz soll 
eingeübt werden, welche muttersprachlichen Kin-
derbücher und Fernsehsendungen kommen dafür 
infrage, auf was ist beim Einkaufen zu achten? Sie 
geben auch Anregungen für Freizeitbeschäftigungen: 
Welche Einrichtungen (Bücherei, Museen, Parks) 
können Familien mit ihren Kindern besuchen? Die 
Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache gege-
benenfalls mit Übersetzung. 
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Neben der konkreten Anleitung zur Sprachförde-
rung ist der gegenseitige Erfahrungsaustausch ein 
wesentliches Element dieser Arbeit. Die finanzielle 
Honorierung ist sowohl als Wertschätzung ihrer 
Arbeit als auch für ihre Motivation entscheidend. In 
Essen arbeitet in den kooperierenden Kindertagesein-
richtungen jeweils eine Stadtteilmutter circa sechs 
Stunden wöchentlich auf Honorarbasis.

Für Mütter, deren Deutsch-Kenntnisse unzurei-
chend sind, ist die Gruppenarbeit oft ein Anreiz, sich 
mehr mit dieser Sprache auseinanderzusetzen und auf 
diese Weise ihre mehrsprachigen Kompetenzen zu 
fördern. Zugleich erfahren die Mütter und ihre Kinder 
durch die Wertschätzung und Förderung ihrer eige-
nen Sprache eine neue Form sozialer Anerkennung. 

Modul 3: Das Rucksack-Material als pädagogische 
Grundlage
Das Rucksack-Material ist die pädagogische Grund-
lage, die den Eltern (sowie den Erzieherinnen und 
Erziehern) vielfältige Anregungen für die emotionale, 
kognitive und soziale Entwicklung der Kinder bietet. 
Entwickelt wurde es in den Niederlanden von der 
Stiftung De Meeuw. Neben Niederländisch liegt es auch 
in Arabisch, Russisch und Türkisch vor (Springer 2011; 
Springer-Geldmacher 2005).

Das Material enthält mehrere Themenblöcke, die 
sich auch auf den Lebens- und Familienalltag der 
Kinder beziehen. Hier geht es um Tiere, die Pflanzen-
welt, die Jahreszeiten, die häuslichen Alltagsbeschäf-
tigungen bis hin zum menschlichen Körper. Zu jedem 
dieser Themen, die sich über drei Wochen erstrecken, 
gibt es Materialien (Spiele, Lieder, Geschichten, Bastel-
ideen, Puzzles, Aktivitäten). Dazu werden unter An-
leitung des pädagogischen Fachpersonals konkrete, 
kleinschrittige Aufgaben festgehalten, die von den 
Kindern sowie von den Eltern erfüllbar sind und den 
Alltag in der Kindertageseinrichtung unterstützend 
begleiten.

Die täglich angebotenen „Aufgaben“ und Aktivi-
täten sind in kleine Zeiteinheiten eingeteilt (15 bis 
20 Minuten). Im Vordergrund steht dabei immer das 
muttersprachliche Begleiten jeder Aktivität, die die 
Kommunikation zwischen Mutter und Kind auch in 
ihrem unmittelbaren Lebensalltag prägen sollte.

Entscheidend an dieser Konzeption ist, dass an den 
Aufgaben und Themen jedoch mit unterschiedlichen 
Sprachen – vonseiten der Einrichtung immer Deutsch –  

parallel gearbeitet wird und die Familien Einblicke in 
ein breites (spielerisches) Repertoire an Lernmöglich-
keiten für ihre Kinder erhalten.

Die Professionalität in der Arbeit wird durch die 
jeweilige Einrichtung oder auch in Kooperation mit er-
fahrenen Trägern bzw. Institutionen gewährleistet, die 
mit dem methodisch-didaktischen Konzept vertraut 
sind, die Arbeit mit Fortbildungen, Besprechungen, 
durch die Bereitstellung von Lernmaterialien beglei-
ten und die fachliche Anleitung der Stadtteilmütter 
übernehmen. Die Stadtteilmütter erhalten ein Hono-
rar oder nur eine Aufwandsentschädigung (z. B. im 
schulischen Bereich). 

9.3 HIPPY – ein Hausbesuchsprogramm 
für Eltern von Vorschulkindern

HIPPY (Home Instruction Program for Preschool 
Youngsters) ist ein international verbreitetes, den Kin-
dergarten ergänzendes Hausbesuchsprogramm für sozial 
benachteiligte Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren 
und deren Familien mit einer Erweiterung für Sechs-
jährige in der Grundschule. Es wurde 1991 erstmals in 
Deutschland eingeführt (www.hippy-deutschland.de/
downloads/HIPPY-Deutschland.pdf).

Dieses zunächst in Israel (Ende der 1960er-Jahre) 
speziell für Einwandererfamilien entwickelte Lern-
programm zur Vorbereitung auf den Schulbesuch 
fand später auch in anderen Ländern Anwendung. In 
Deutschland wurde in den Standorten Bremen und 
Nürnberg zunächst ein dreijähriges Modellprojekt mit 
türkisch- und russischsprachigen Familien durchge-
führt, das vom DJI wissenschaftlich begleitet wurde. 

HIPPY-Deutschland e. V. – ein Dachverband aller 
deutschen Standorte – ist zugleich Teil von HIPPY In-
ternational (Springer 2011 S. 478 ff.; Friedrich u. a. 2009, 
S. 21 ff.; Kiefl u. a. 1993). Zielgruppen sind vorrangig 
Migrantenfamilien aber auch bildungsbenachtei-
ligte Familien, wobei auch hier neben den Kindern 
die Hauptadressaten die Mütter sind, unterstützt von 
semiprofessionellen Personen, die Hausbesuche vor-
nehmen. Die teilnehmenden Kinder sollen im sprach-
lichen und kognitiven Bereich gefördert werden, um 
frühzeitig schulnahe Lernerfahrungen machen zu 
können.

Da das Programm in den jeweiligen Landesspra-
chen durchgeführt wird, ist es zugleich eine Sprach-
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förderung in der Sprache des Aufnahmelandes, die 
auch zur Verbesserung der Deutschkenntnisse bei den 
Müttern beitragen soll.

Hervorzuheben ist, dass es die Kindertageseinrich-
tungen wegen der kognitiven Komponente sinnvoll 
ergänzt, diese aber nicht ersetzen kann (Kiefl u. a.1993, 
S. 19).

Ähnlich wie beim Rucksack-Programm wird auch 
hier die häusliche Förderung der Kinder von den 
Müttern übernommen, die angeleitet von den Haus-
besucherinnen unterstützt werden, den Bildungs- und 
Lernprozess ihrer Kinder wirksam zu begleiten und 
ihre Erziehungskompetenz zu stärken.

Um die Aufgabe einer HIPPY-Hausbesucherin wahr-
nehmen zu können, sind ähnliche Kriterien zu erfül-
len wie bei den Stadtteilmüttern: Mehrsprachigkeit 
(Deutsch sowie die Sprache des Herkunftslandes der 
zu betreuenden Familien) und Erfahrungen durch Teil-
nahme an dem Programm. Mit speziellen Schulungen 
werden die Hausbesucherinnen durch eine Koordina-
torin auf ihre Tätigkeit mit den Müttern vorbereitet. 
Bei den Hausbesuchen werden die Mütter in das pro-
grammspezifische Spiel- und Lehrmaterial eingeführt. 

Während der zweijährigen Programmlaufzeit 
finden außer den Hausbesuchen regelmäßige Grup-
pentreffen statt. Die Einweisungen erfolgen auf 
spielerische Weise jeweils im Rollentausch zwischen 
Mutter und Kind. Nach einer einwöchigen Einführung 
in das Übungsprogramm soll in der Folgewoche die 
konkrete Arbeit der Mütter mit ihren Kindern erfol-
gen. Ähnlich wie bei dem Rucksack-Material sind 
auch hier Zeiteinheiten festgelegt: Das fünftägige 
Übungsprogramm umfasst Einheiten von täglich 15 
bis 20 Minuten Dauer. 

Die Gruppentreffen, an denen alle Mütter einer 
Stadtteilgruppe, deren Hausbesucherinnen sowie 
die Programmkoordinatorin als Organisatorin dieser 
Treffen teilnehmen, dienen dem Austausch und zur 
gegenseitigen Unterstützung der Arbeit. Dort werden 
alle Themen behandelt, die im Rahmen ihrer Bildungs- 
und Erziehungsarbeit von Interesse sind. Außerdem 
bieten sie Chancen für persönliche Kontakte und 
zur Bildung sozialer Netzwerke (www.hippyusa.org/
About_HIPPY/about_HIPPY.html).

9.4 Das Programm Opstapje – Schritt für 
Schritt

Das Programm Opstapje – Schritt für Schritt ist ein 
präventives Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder 
aus sozial benachteiligten Familien, das in der Tradi-
tion der Head-Start-Programme aus den USA und des 
HIPPY-Programms aus Israel steht (Friedrich u. a. 2009,  
S. 18 ff.). Das Programm wurde in den Niederlanden 
von der Averroès-Stiftung entwickelt und erprobt. Seit 
über 20 Jahren wird es dort landesweit als Integrati-
onsprogramm eingesetzt, das sich an ausländische 
Familien mit Kleinkindern richtet, um deren Bildungs-
benachteiligung abzubauen.

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation findet 
sich im Abschlussbericht zum Modellprojekt (Sann/
Thrum 2005) sowie im Evaluationsbericht über die 
Umsetzung des Opstapje-Programms in Berlin-Lichten-
berg (Springer 2011, S. 474 ff.; Schumann/Willenbring 
2009) (www.dji.de/opstapje).

Ausgangspunkt für die Implementierung von 
Opstapje in den Niederlanden war die Feststellung, 
dass Familien mit Migrationshintergrund die insti-
tutionellen Bildungs- und Betreuungsangebote für 
zwei- bis vierjährige Kleinkinder (Spielkreise, ver-
gleichbar mit deutschen Kindergärten) nur wenig 
nutzten. Um den Kindern dieser Familien dennoch 
gute Startchancen im niederländischen Bildungssys-
tem zu ermöglichen, wurde ein niedrigschwelliges 
Hausbesuchsprogramm entwickelt, das sich speziell an 
den Bedürfnissen und Erwartungen von Familien mit 
Migrationshintergrund orientiert. So sind beispiels-
weise die Arbeitsmaterialien und Bilderbücher in der 
jeweiligen Muttersprache verfasst. 

In Deutschland wurde Opstapje von 2001 bis 2003 
als Modellprojekt an den Standorten Bremen und 
Nürnberg realisiert. Heute wird mit dem Programm 
an 85 nationalen Standorten und an zwölf Standorten 
in der Schweiz gearbeitet. Die Zielgruppe wurde im 
Vergleich zum Originalprogramm verändert: Neben 
Familien mit Migrationshintergrund sollten auch 
sozial benachteiligte deutsche Familien an dem För-
derprogramm teilnehmen. 

Im Verlauf des Modellprojektes wurde deutlich, 
dass das Programm auch in Bezug auf das Alter der 
teilnehmenden Kinder angepasst werden muss, da 
es sonst mit dem hierzulande üblichen Kindergar-
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teneintritt mit drei Jahren kollidiert: Es beginnt nun 
mit Kindern ab 18 Monaten und begleitet sie und ihre 
Eltern bis zum dritten Geburtstag, sodass sie nach Be-
endigung des Programms entsprechend vorbereitet 
den Kindergarten besuchen können; durch die später 
erfolgte Zusammenlegung beider Programme wurde 
die bisherige Altersstruktur modifiziert (vgl. Kap. 9.5). 

Mit dem präventiven Spiel- und Lernprogramm Ops-
tapje steht der Praxis in verschiedenen Bereichen 
(Soziale Arbeit, Bildungs- und Erziehungsarbeit) ein 
Angebot zur Verfügung, mit dem die Zielgruppe der 
sozialbenachteiligten und bildungsfernen Familien 
spezifisch angesprochen und in ihren Erziehungsleis-
tungen unterstützt werden kann.

Das Programm zeichnet sich vor allem durch seine 
Geh-Struktur aus, d. h.: der Einsatz semiprofessioneller 
Kräfte und der Fokus auf die Eltern-Kind-Interaktion. 
Mithilfe regelmäßiger Hausbesuche sowie Mütter- und 
Gruppentreffen wird präventiv sowohl die Entwicklung 
der Kinder als auch die Erziehungskompetenz der 
Eltern gefördert. 

Ziel ist es, Fehlentwicklungen in den Familien vor-
zubeugen und die Ressourcen der Familien zu stärken. 
Diese Geh-Struktur ermöglicht es, sozial benachteiligte 
und bildungsferne Familien zu erreichen und den 
Eltern ein Stück weit entgegenzukommen, beispiels-
weise durch die Entlastung von längeren Anfahrten 
oder von Betreuungsproblemen mit Geschwistern. 
Da die Hausbesucherinnen selbst aus dem Umfeld der 
Zielgruppen kommen, wird deren Akzeptanz bei den 
Familien gefördert.

Die aufsuchende Form und der Fokus auf der Eltern-
Kind-Interaktion unterstützen sowohl die Entwicklung 
der Kinder als auch das alltägliche Erziehungshandeln 
der Eltern, wobei der kulturelle Rahmen stets mit zu 
berücksichtigen ist: „Die Effektivität der Förderung ist 
nämlich dann gering, wenn die Traditionen und oder 
kulturellen Überzeugungen der Familie nicht mit Inhalt 
und Ziel der Intervention übereinstimmen. Dies gilt 
beispielsweise für Geschlechterrollenerwartungen 
ebenso wie für Autonomievorstellungen“ (Sann/
Thrum 2005, S. 14).

Insgesamt erstreckt sich das Programm über zwei 
Jahre. In diesem Zeitraum werden die Familien an-
fangs wöchentlich, später vierzehntägig für jeweils 
eine halbe, später eine dreiviertel Stunde besucht. 
Im Wechsel dazu finden zusätzlich alle zwei Wochen 
Gruppentreffen in wohnortnahen Räumen statt. 

Eine Hausbesucherin betreut in der Regel zwölf bis 
fünfzehn Familien. Hierzu gehören

 – flexible Terminplanung mit den Familien,
 – Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation 

der Hausbesuche,
 – wöchentliche Anleitungsgespräche mit der Koor-

dinatorin,
 – Vorbereitung und Teilnahme an den Gruppentref-

fen,
 – Teilnahme an Fortbildungen zu relevanten pädago-

gischen Themen (Sann/Thrum 2005, S. 36).

Die Aufgabe der Hausbesucherin ist es, mit dem Kind zu 
spielen, die Mutter zur aktiven Teilnahme anzuregen, 
der Mutter zu erklären, warum die Spielaktivitäten für 
die Entwicklung des Kindes wichtig sind und warum 
welche Interaktionsprinzipien von Bedeutung sind. Sie 
übernimmt dabei eine pädagogische Modellfunktion. 
Diese beinhaltet in Anwesenheit der Mutter, 

 – das Kind zu beobachten, auf seine Signale zu achten, 
ihm zuzuhören, 

 – auf Initiativen des Kindes einzugehen und diese 
zu fördern,

 – das Kind zum Forschen anzuregen und an Lösungs-
strategien heranzuführen,

 – mit dem Kind zu sprechen und auf seine Äuße-
rungen einzugehen.

Die Hausbesucherinnen sind Laienhelferinnen und 
sollten neben der Erfahrung im Umgang mit (eigenen) 
kleinen Kindern vor allem über soziale Kompetenzen, 
Empathie (unter anderem im Umgang mit Menschen 
in schwierigen Lebenslagen), Verantwortungsbewusst-
sein und über die Fähigkeit zur Abgrenzung verfügen.

Für diese Aufgaben werden die Hausbesucherinnen 
durch eine sozialpädagogische Fachkraft (Koordi-
natorin) geschult und fachlich begleitet. Sie bringt 
vielfältige Erfahrungen aus der Arbeit mit Familien 
aus sozial benachteiligten Gesellschaftsgruppen mit. 
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Familien 
bei Bedarf zusätzliche Hilfestellungen erhalten. Ein 
breites Angebot regelmäßiger Fortbildungen und der 
jährlich stattfindende überregionale Fachaustausch 
aller Opstapje-Koordinatorinnen qualifizieren sie zu-
sätzlich für ihre fachliche Arbeit.

Bei der weiteren Implementierung eines Pro-
gramms wie Opstapje sollte beachtet werden, dass es 
seine Potenziale nur dann voll entfalten kann, wenn es 
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in ein breites Spektrum lokaler Strukturen integriert 
ist. Notwendig ist vor allem die Anschlussfähigkeit an 
weitere Hilfen für Familien und Kinder sowie die lokale 
Vernetzung des Programms mit unterschiedlichen Ak-
teuren: Kinderärztinnen und Kinderärzte, Hebammen 
und Kindertageseinrichtungen. Ein vorbildlicher Weg 
der Integration könnten dabei die Lokalen Bündnisse 
für Familien und die Einrichtung von Familienzentren 
sein (Diller 2008, 2006; Diller u. a. 2008).

„Darüber hinaus muss das Programm stets an struk-
turelle und regionale Besonderheiten eines neuen 
Standortes angepasst und in bestehende Strukturen 
der frühen Förderung, Prävention und Familienbil-
dung sowie der Jugendhilfe-Angebote zur Unterstüt-
zung der Eltern integriert werden. Insbesondere die 
Vernetzung mit vorhandenen institutionellen Ange-
boten für Kinder und Familien spielt eine wichtige 
Rolle“ (Sann/Thrum 2005, S. 47).

9.5 Der Zusammenschluss beider 
Programme

HIPPY Deutschland e. V. und Opstapje Deutschland e. V. 
gehören seit 2008 der Arbeitsgemeinschaft für frühe 
Bildung in der Familie an. Seit 2009 wurde an dem (na-
tionalen) Zusammenschluss der beiden Programme 
HIPPY und Opstapje gearbeitet und ein „kollektives 
Dach“ mit einer neuen Organisationsform und nati-
onaler Programmleitung (in Form einer gemeinnüt-
zigen Gesellschaft) geschaffen. 

Mit dieser neuen Struktur wird angestrebt, effizi-
enter, nutzerfreundlicher und standortnäher agieren 
zu können, aber auch weitere Partner mit konzep-
tioneller Nähe zu gewinnen, um die frühkindliche 
Bildung in der Familie weiter zu stärken. 

Sinn der Zusammenführung beider Programme ist 
vor allem die Modifizierung der Altersgrenzen, um den 
Entwicklungsabschnitt der ersten sechs Lebensjahre 
insgesamt begleiten zu können: Für Opstapje, das 
bisher erst im Lebensalter von 18 Monaten startete, 
wird gegenwärtig der frühere Beginn ab dem ersten 
Lebensjahr erprobt. HIPPY beginnt die Förderung 
nunmehr bereits für Dreijährige. Außerdem ist ein 
spezielles Programm für Väter mit Migrationshinter-
grund vorgesehen. Gemeinsames Ziel ist die frühe 
Förderung dieser Altersgruppe durch präventive und 
integrative Maßnahmen.

Die Kombination einer aufsuchenden Arbeit mit An-
geboten im unmittelbaren sozialen Umfeld (Komm- 
und Gehstruktur) ist nicht nur ein Spezifikum dieser 
Konzeption, sondern auch ein Erfordernis für die 
Bereitstellung sozialkultureller und bildender Ange-
bote zur frühen Förderung von Familien, insbesondere 
von Familien mit Migrationshintergrund. Durch die 
übergreifende Organisationsstruktur und die flächen-
deckende Ausweitung der Unterstützungsangebote 
zur Durchführung der Programmmodule vor Ort ist 
ein Netzwerk entstanden, das zusammen mit den 
regionalen Koordinatoren den sozialen und bildungs-
politischen Akteuren zur Verfügung steht. 

Perspektiven für die weitere Entwicklungsarbeit 
werden auch von der Kooperation mit dem Schweizer 
Pilotprojekt primano (Bern) (2007 – 2012) erwartet, das 
in einem mehrdimensionalen Ansatz drei Teilprojekte 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung 
miteinander verbindet: Hausbesuchsprogramm – 
Fördermodule in Kindertagesstätten/Spielgruppen –  
Vernetzung im Quartier (Stadt Bern 2011; Arbeitsge-
meinschaft für frühe Bildung in der Familie 2010).
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10 Bilanzierung der Konzepte: 
Erfahrungen und Effekte

Die Mütter sind die wichtigen Partner des Kindes 
für Entwicklung und Bildung
Durch die Sensibilisierung für die alters- und ent-
wicklungsspezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder und 
unterstützt durch professionelle praktische Anleitung 
können die Eltern selbst an erzieherischer Kompetenz 
gewinnen. 

Als Stadtteilmütter oder als Hausbesucherinnen fun-
gieren sie für die Bildungseinrichtungen als Vermittle-
rinnen zu den (Migranten-)Familien. Ihre Kompetenzen 
und ihre authentischen Erfahrungen mit der Lebens-
welt dieser Familien helfen, Kommunikationsbarri-
eren zwischen den Familien und den Einrichtungen 
abzubauen.

Elternbildung ist vor allem Sprachförderung 
Durch das Rucksack-Programm wird Elternbildung 
als wesentlicher Bestandteil der Sprachförderung von 
Migrantenkindern in den Kindertageseinrichtungen 
verankert. Die Bildungseinrichtung der Kinder wird 
auch für die Eltern zum „Ort der Arbeit und Kommu-
nikation“.

Die Eltern erhalten einen Einblick in die institutio-
nellen Aufgaben und Arbeitsweisen und können mit 
ihren sprachlich-kulturellen Kompetenzen die Kinder 
in ihrem Lernprozess unterstützen. Die Beteiligung 
an einer (Eltern-)Gruppe fördert die Zusammenarbeit 
mit den Erzieherinnen und Erziehern, aber auch den 
Kontakt der Mütter untereinander; sie gibt Raum für 
die Thematisierung gleichartiger Probleme sowie 
gegenseitige Unterstützung und stärkt das Selbstver-
trauen der Frauen (Naves/Rummel 2008).

Die Bedeutung der Hausbesuche: die Familie als 
Lernort
Entscheidend bei der Arbeit mit bildungsbenach-
teiligten Familien und Familien mit Migrationshin-
tergrund in Form von Hausbesuchen (bei HIPPY und 
Opstapje) ist, dass Familien, die keinen Zugang zu 
institutioneller Förderung haben, in Bildungs- und 
Lernprozesse ihrer Kinder eingebunden werden kön-

nen. Der Lernort ist die Familie, auf deren spezifische 
Lebenssituation Bezug genommen wird. Anregungen 
für das Lernverhalten entstehen unmittelbar aus dem 
Familienalltag (Springer 2011; Schumann/Willenbring 
2009; Sann/Thrum 2005).

Stadtteilmütter fördern Familien-Netzwerke
Über die Stadtteilmütter werden die Eltern einge-
bunden in ein Netzwerk mit anderen Familien im 
Stadtteil. Sie wirken als Multiplikatoren in ihrem 
sozialkulturellen Umfeld. Sie bilden eigene Familien-
Netzwerke und schaffen so eine Verbindung zwischen 
den Bildungseinrichtungen, den Familien und dem 
Stadtteil. Sie können einen Beitrag dazu leisten, dass 
Kontakte über die Grenzen des eigenen Kulturkreises 
hinaus entstehen. Aufgrund ihrer Tätigkeit bilden sie 
eine Brücke zu anderen Hilfeangeboten für Familien 
und Kindern vor Ort. 

Das Entstehen einer neuen Beziehungskultur 
Die Formen einer spezifischen Zusammenarbeit mit 
Eltern basieren auf einer neu entwickelten Bezie-
hungskultur, in deren Mittelpunkt die Kinder und deren 
Familien mit ihren spezifischen kulturellen Ressourcen 
stehen. 

Die entstandene Nähe zu den Eltern und den Kin-
dern fördert nicht nur die Kommunikation mit bzw. 
in der Einrichtung, sondern auch in den Familien. Die 
Arbeit der Mütter macht nicht nur die Kinder selbst-
bewusster, sondern auch die Eltern selbst im Umgang 
mit der jeweiligen Einrichtung. Hemmschwellen ge-
genüber der Einrichtung lassen sich leichter abbauen. 

Die gegenseitige Offenheit kann einen menschli-
cheren und sachlicheren Umgang miteinander erzeu-
gen, der dazu beitragen kann, bestehende Vorurteile 
abzubauen (Hartung u. a. 2009; Hebenstreit-Müller/
Kühnel 2005). 

Voraussetzung ist ein qualifiziertes Personal
Die bei allen Modellen vorhandene institutionell abge-
sicherte Qualifizierung des beteiligten Personals durch 
Fortbildungen ist eine notwendige Voraussetzung 
für die geforderte Professionalisierung im Kontext 
Interkultureller Bildung und Erziehung. Sie ermög-
licht eine Sensibilisierung für die Lebensumstände, 
Erziehungsstile, kulturellen Traditionen und Ressour-
cen von Kindern und Eltern insbesondere mit Migra-
tionshintergrund. 
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Durch die fundierte Vermittlung Interkultureller 
Kompetenzen können im fachlich angeleiteten Dis-
kurs unreflektierte und von stereotypen Vorurteilen 
geprägte Kommunikationsformen und Interaktionen 
vermieden werden, die oft kontraproduktiv für das 
alltägliche Zusammenleben sind (Autorengruppe 
Fachschulwesen 2011; Michels/Thiessen 2008; Toprak 
2005; Gaitanides 2000).

 Stetige Arbeit: Die Beziehungsdynamik in der 
Einrichtung 
Die Beziehungsdynamik innerhalb der Einrichtung ist 
auf den verschiedenen Ebenen anzuerkennen und 
in einem organisierten Reflexionsprozess beständig 
zu bearbeiten. Eine kontinuierliche Begleitung des 
Prozesses ist notwendig, um auf sich verändernde 
Bedürfnisse angemessen reagieren sowie Krisen und 
Stagnation rechtzeitig begegnen zu können. 

Bildungseinrichtungen zeichnen sich generell 
durch eine besondere innere Dynamik aus: Sie müssen 
sich immer wieder auf neue Kinder und deren Eltern, 
aber auch auf Kolleginnen und Kollegen einstellen, 
die unterschiedliche lebensweltliche Erfahrungen 
mitbringen und den Zugang zu ihnen organisieren 
(Schreiber u. a. 2008; Wiere 2007). 

Lernorte sind Lebensräume
Kindertageseinrichtungen (und später die Schule) 
können sich mit interkulturell und interaktiv ausgerich-
teten programmatischen Konzepten zu einem Lebens-
raum entwickeln, der kulturelle Identität ermöglicht, 
indem die individuellen Ressourcen, die eigene Kultur 
und Sprache der Kinder sowie deren Familien gewür-
digt und für deren Entwicklung genutzt wird. Auf 
diese Weise wird den Kindern frühzeitig vermittelt, 
dass sie mit ihrer spezifischen Kultur und Sprache ernst 
genommen und akzeptiert werden. 

Durch den bilingualen Spracherwerb leisten diese 
Projekte einen wichtigen Beitrag für die sozialkultu-
relle Integration. Die Möglichkeit, ihre eigene Kultur 
auch dort leben zu können und sich durch ihre Her-
kunft nicht ausgegrenzt empfinden zu müssen, trägt 
dazu bei, sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sie 
selbstbewusster zu machen und ihre Integration zu 
fördern (Honig u. a. 2004).

 

11 Resümee

Für die nachwachsenden Generationen wird Integra-
tion infolge der internationalen Wanderungsbewe-
gungen eine dauerhafte Entwicklungsaufgabe sein, 
zumal es sich aufgrund der sozialstrukturellen Ent-
wicklungen in der Bundesrepublik Deutschland um 
kein Übergangsphänomen handelt (BMFSFJ 2000, S. 28). 

Die Bundesrepublik Deutschland: ein neuer 
Lebensmittelpunkt für Migranten
Die Bundesrepublik Deutschland ist für viele zugewan-
derte Menschen zu einem neuen Lebensmittelpunkt 
geworden. Verschiedene Migrantengruppen haben 
hier ihre Familien gegründet. Damit steigt auch die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, die vonseiten der Jugendhilfe institutio-
neller Angebote an Bildung und Betreuung bedürfen. 
(Die Beauftragte der Bundesregierung 2012, S. 11).

Eine gelingende Eingliederung in das hiesige Ge-
sellschaftssystem beginnt mit dem gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung und Ausbildung. Trotz vieler po-
sitiver Entwicklungen, unter anderem durch die hier 
vorgestellten Projekte und Initiativen, die insbesondere 
im kommunalen Bereich auch mit Unterstützung freier 
Träger angestoßen wurden, bleibt es eine vorrangige 
Aufgabe des Staates, allen hier lebenden Kindern und 
Jugendlichen gleiche Teilhabechancen sowohl durch 
die aufenthaltsrechtliche Absicherung als auch durch 
zielgruppenspezifische, institutionelle und außerinsti-
tutionelle (Förder-)Angebote zu ermöglichen.

Die Vielfalt der Migrantengruppen 
Vergleichbar mit der Situation von Familien der auto-
chthonen Bevölkerung sind Familien mit Migrations-
hintergrund – unabhängig von ihrer nationalen Zuge-
hörigkeit und ethnischen Herkunft – äußerst heterogen 
und über alle sozialen Lagen verteilt. 

Um adäquat auf die Bedürfnisse dieser unterschied-
lichen Migrantengruppen reagieren zu können, be-
darf es in der Bildungsarbeit, Erziehungsarbeit und Fa-
milienarbeit eines mehrdimensionalen, interkulturellen 
Anforderungsprofils, das auf folgenden Säulen aufbaut: 

 – Qualifizierte (Zweit-)Sprachförderung und Qualifi-
zierung des Personals 
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 – Erziehungspartnerschaften zwischen der Einrich-
tung und den Eltern

 – Einbindung in den Sozialraum (Merkle 2011).

Grundlagen der pädagogischen Arbeit: Dialog der 
Akteure und Personalentwicklung
Aufseiten der betreuenden Einrichtung setzt die Ent-
wicklung des interkulturellen Gesamtprofils den inten-
siven Dialog zwischen der Leitung und dem Personal 
über die inhaltliche Abstimmung der Anforderungs-
kriterien und deren organisatorische Umsetzung sowie 
den offenen Meinungsaustausch zwischen Einrich-
tung und Träger im Hinblick auf die personellen und 
materiellen Ressourcen voraus. 

Eine konsequente Personalentwicklung bedarf vor 
allem spezieller Bildungsangebote, unter anderem mit 
Informationen über die sozialen Problemlagen von 
Familien der Zielgruppen, über Erziehungsstile und 
kulturelle Traditionen sowie über die sozialstruktu-
rellen Entwicklungen des umgebenden Sozialraumes. 

Eine wissensbasierte Sensibilisierung sollte auch 
bestehende Barrieren gegenüber institutioneller Be-
treuung nachvollziehbar machen. „Einen inneren Zu-
sammenhang zwischen ihnen als ‚cooperate identity‘ 
herzustellen und für ein lebendiges Miteinander zu 
sorgen, ist eine gemeinsam von allen Beteiligten zu 
lösende Aufgabe“ (Koehler 2005, S. 65). 

Institutionelle Kooperation und Vernetzung 
Darüber hinaus wird die frühzeitige institutionelle 
Kooperation zwischen den Einrichtungen des vorschu-
lischen und schulischen Bereichs zu einem wichtigen 
Handlungsfeld, um die institutionellen Übergänge 
vorzubereiten und zu begleiten. 

Durch die institutionelle Vernetzung mit anderen 
Kindertageseinrichtungen sowie mit den abneh-
menden Bildungsinstitutionen (der Schule) wird ein 
Vorlauf für weitergehende Bildungspartnerschaften 
geschaffen sowie Vorbehalten und Ängsten vor dem 
Übergang entgegengewirkt. 

Ziel dieser partnerschaftlichen Bemühungen zwi-
schen den vorschulischen und schulischen Bildungs-
einrichtungen, den Eltern und gegebenenfalls Dritten 
(z. B. der Kinder- und Jugendhilfe) ist es, „jedes Kind op-
timal zu fördern und herauszufordern zu einer selbst-
bewussten, neugierigen Persönlichkeit, die motiviert 
ist, die vor ihr liegende Zukunft zu gestalten!“ (Steinert 
2006, S. 72; vgl. dazu auch BMFSFJ 2008; Textor 2006 c). 

In der Kooperation zwischen Kindertageseinrich-
tungen und Grundschule zeichnet sich insofern eine 
positive Entwicklung ab, als inzwischen alle Bundes-
länder verbindliche Regelungen für diesen Hand-
lungsbereich vorsehen. Dennoch fehlt es bislang an 
verbindlich festgeschriebenen Standards sowie an zu-
sätzlichen Mitteln für die Kindertageseinrichtungen.

Keiner schafft es alleine: Vernetzung und 
Zusammenarbeit 
Mit Blick auf die Komplexität des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags, der heute von keiner Institution alleine 
geleistet werden kann, gewinnt die kooperative Vernet-
zung mit Trägern/Einrichtungen im sozialen Umfeld an Be-
deutung, zu deren Aufgabe die Betreuung von Familien 
gehört und die über entsprechende Praxiserfahrungen 
sowie qualifiziertes Personal verfügen (Fischer 2011; 
Becker 2006; BMFSFJ 2006; Hartmann/Pröhl 2003). 

Vernetzung und Zusammenarbeit auf lokaler Ebene 
sind wichtige Instrumente, um einerseits den not-
wendigen Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 
auch über strukturelle und regionale Besonderheiten 
zu ermöglichen, andererseits an bereits bestehende 
Strukturen der frühen Förderung, Prävention und 
Familienbildung sowie der Jugendhilfe-Angebote zur 
Unterstützung der Familien anzuknüpfen. 

In solchen „lokalen Bündnissen“ sind die kulturellen 
Organisationen und Institutionen der jeweiligen Migran-
tengruppen ebenso zu beteiligen, denn das fundierte 
Wissen über die Lebensumstände dieser Familien ist ein 
wichtiger Schritt, um deren Kinder besser zu verstehen 
und gemeinsam nach Möglichkeiten professioneller 
Unterstützung zu suchen. Schließlich können konkrete 
Orientierungshilfen und institutionell abgestimmte fami-
lienbezogene Unterstützungsangebote einen Beitrag zur 
Minimierung von Risikofaktoren für die Entwicklung 
von benachteiligten, bildungsfernen Kindern leisten 
(Fischer 2011; Thiessen/Michels 2008; BMFSFJ 2006; 
Kühn 2006; Pröhl/Hartmann 2002; Bruhns/Mack 2001). 

Die skizzierten Konzepte sind (in Deutschland) in der 
Praxis noch wenig erprobt und systematisch ausgewertet. 
Die anhaltenden Migrationsprozesse und deren Bedeu-
tung für das Heranwachsen der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen, aber auch für deren Familien, bedürfen 
weiterhin einer vertieften Analyse durch empirische 
Untersuchungen, um den daraus resultierenden integra-
tions- und bildungspolitischen Handlungsbedarf auf der 
Ebene von Bund, Ländern und Kommunen zu ermitteln. 
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